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Schulgesetz 
ALT NEU 

§ 4 
Grundsätze für die Verwirklichung 

(1) ... 

 

(2) Jede Schule trägt die Verantwortung 
dafür, dass die Schülerinnen und Schüler, un-
abhängig von ihren Lernausgangslagen, an 
ihrer Schule das Ziel der jeweiligen Schulart 
oder des jeweiligen Bildungsgangs erreichen. 
Die Schule ist so zu gestalten, dass die ge-
meinsame Unterrichtung und Erziehung sowie 
das gemeinsame Lernen der Schülerinnen und 
Schüler verwirklicht, Benachteiligungen ausge-
glichen und Chancengleichheit hergestellt wer-
den. Dabei ist das Prinzip des Gender 
Mainstreaming zu berücksichtigen, nach dem 
alle erziehungs- und bildungsrelevanten Maß-
nahmen und Strukturen unter Einbeziehung 
der Geschlechterperspektive zu entwickeln 
sind. Der Unterricht ist nach Inhalt und Orga-
nisation so zu differenzieren, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler Lern- und Leistungsfort-
schritte machen können. 

 

 

(3) - (10) ... 
 

§ 4 
Grundsätze für die Verwirklichung 

(1) ... 

 

(2) Jede Schule trägt die Verantwortung 
dafür, dass die Schülerinnen und Schüler, un-
abhängig von ihren Lernausgangslagen, an 
ihrer Schule das Ziel der jeweiligen Schulart 
oder des jeweiligen Bildungsgangs erreichen. 
Die Schule ist so zu gestalten, dass die ge-
meinsame Unterrichtung und Erziehung sowie 
das gemeinsame Lernen der Schülerinnen und 
Schüler verwirklicht, Benachteiligungen ausge-
glichen und Chancengleichheit hergestellt wer-
den. Dabei ist das Prinzip des Gender 
Mainstreaming und die interkulturelle Ausrich-
tung der Schulgestaltung zu berücksichtigen, 
wonach alle erziehungs- und bildungsrelevan-
ten Maßnahmen und Strukturen unter Einbe-
ziehung der Geschlechterperspektive und der 
interkulturellen Perspektive zu entwickeln sind. 
Der Unterricht ist nach Inhalt und Organisati-
on so zu differenzieren, dass alle Schülerinnen 
und Schüler Lern- und Leistungsfortschritte 
machen können. 

 
(3) - (10) ... 

  
ALT NEU 
§ 7 

Schulische Selbständigkeit und Eigenver-
antwortung 

 
(1) – (3) ... 

§ 7 
Schulische Selbständigkeit und Eigenver-

antwortung 
 

(1) – (3) ... 
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(4)... 
 
(5) Zur Wahrnehmung ihrer Selbstgestaltung 
und Eigenverantwortung hat jede Schule im 
Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten die Befugnis, die in Absatz 3 Satz 4 und 
Absatz 4 genannten Mittel selbst zu bewirt-
schaften. Sie kann nicht verbrauchte Mittel in 
nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Ein-
nahmen oder Ausgabenminderungen, die eine 
Schule durch eigenes Handeln erzielt, verblei-
ben ihr in voller Höhe. 

 
(4) Schulen können insbesondere zur Unter-
stützung des Erwerbs von Handlungskompe-
tenz Schülerfirmen einrichten. Schülerfirmen 
können auch in Zusammenarbeit mit Dritten 
eingerichtet werden. Soweit es zur Erreichung 
der Bildungs- und Erziehungsziele förderlich 
ist, können Schülerfirmen auch Leistungen 
gegenüber Dritten erbringen.  
 
 
(5)... 
 
(5) Zur Wahrnehmung ihrer Selbstgestaltung 
und Eigenverantwortung hat jede Schule im 
Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten die Befugnis, die in Absatz 4 Satz 4 und 
Absatz 5 genannten Mittel selbst zu bewirt-
schaften. Sie kann nicht verbrauchte Mittel in 
nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Ein-
nahmen oder Ausgabenminderungen, die eine 
Schule durch eigenes Handeln erzielt, verblei-
ben ihr in voller Höhe. 

 
 

ALT NEU 
§ 8 

Schulprogramm 
 

(1) ... 
 
(2) Die Schule legt im Schulprogramm insbe-
sondere fest:  

1. ihre besonderen pädagogischen Ziele, 
Schwerpunkte und Organisationsfor-
men in Unterricht, Erziehung, Beratung 
und Betreuung,  

 
 
 
2. - 9. ...  
 

(3) – (5) ... 

§ 8 
Schulprogramm 

 
(1) ... 
 
(2) Die Schule legt im Schulprogramm insbe-
sondere fest:  

1. ihre besonderen pädagogischen Ziele, 
Schwerpunkte und Organisationsformen 
in Unterricht, Erziehung, Beratung und 
Betreuung einschließlich des schulischen 
Ganztagskonzepts sowie die Form der 
Leistungsbeurteilung und Fachleistungs-
differenzierung, 

2. – 9. ...  
 

(3) – (5) ... 
 
 

ALT NEU 
§ 14 

Stundentafeln 
 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die 
auf die jeweiligen Unterrichtsfächer, Lernberei-
che und Aufgabengebiete oder Lernfelder ent-

§ 14 
Stundentafeln 

 
(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf 
die jeweiligen Unterrichtsfächer, Lernbereiche 
und Aufgabengebiete oder Lernfelder entfal-
len, wird in Stundentafeln festgelegt. Die Fest-
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fallen, wird in Stundentafeln festgelegt. Die 
Festlegung richtet sich nach den Bildungszielen 
der einzelnen Bildungsgänge und berücksich-
tigt den Grundsatz der Durchlässigkeit zwi-
schen den Bildungsgängen und Schularten. 
 
 
 
 
 
(2) – (4) ... 
 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, die Stundentafeln 
durch Rechtsverordnung zu erlassen. Zur Aus-
gestaltung der Stundentafeln sind darin insbe-
sondere Regelungen zu treffen über  
 

1. den jeweiligen Stundenrahmen aller 
Unterrichtsfächer, Lernbereiche und 
Aufgabengebiete oder Lernfelder ein-
schließlich seiner Verbindlichkeit,  

 
2. – 6. ...  

legung richtet sich nach den Bildungszielen 
der einzelnen Bildungsgänge und berücksich-
tigt den Grundsatz der Durchlässigkeit zwi-
schen den Bildungsgängen und Schularten. 
Dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der wei-
terführenden allgemein bildenden Schulen ist 
durch die Gewährleistung gleicher Standards 
und Lernvolumina Rechnung zu tragen. 
 
 
(2) – (4) ... 
 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, die Stundentafeln 
durch Rechtsverordnung zu erlassen. Zur Aus-
gestaltung der Stundentafeln sind darin insbe-
sondere Regelungen zu treffen über 
 

1. den jeweiligen Stundenrahmen aller Un-
terrichtsfächer, Lernbereiche und Aufga-
bengebiete oder Lernfelder einschließlich 
seiner Verbindlichkeit,  

 
2. – 6. ... 
 
Für berufliche Schulen können abweichend 
von Satz 2 Nummer 1 Rahmenstundenta-
feln gebildet werden. 

 
ALT NEU 
§ 17 

Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schu-
larten, Bildungsgänge 

 
(1) Die Schule gliedert sich nach Jahrgangsstu-
fen, Schulstufen und Schularten sowie inhalt-
lich nach Bildungsgängen. Die Jahrgangsstufen 
1 bis 6 bilden die Primarstufe (Grundschule), 
die Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Sekundarstu-
fe I; die gymnasiale Oberstufe und die berufli-
chen Schulen bilden die Sekundarstufe II. 

 
(2) Die Bildungsgänge werden jeweils durch 
gemeinsame Bildungsziele, Bildungsstandards 
und Abschlüsse bestimmt. Die gemeinsamen 
Bildungsziele entfalten sich mit dem jahr-
gangsweisen Fortschreiten durch die inhaltli-
che und methodische Einführung, Erschlie-
ßung, Erweiterung, Vertiefung und Konsolidie-
rung der Unterrichtsfächer, Lernbereiche und 
Aufgabengebiete oder Lernfelder. 
 

§ 17 
Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schul-

arten 
 

(1) Die Schule gliedert sich nach Jahrgangsstu-
fen, Schulstufen und Schularten. Die Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 bilden die Primarstufe 
(Grundschule), die Jahrgangsstufen 7 bis 10 
die Sekundarstufe I; die gymnasiale Oberstufe 
und die beruflichen Schulen bilden die Sekun-
darstufe II. 
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(3) Schularten sind:  
1. die Grundschule,  
2. als weiterführende allgemein bildende 

Schulen  
a) die Gesamtschule,  
b) die Hauptschule,  
c) die Realschule,  
d) die verbundene Haupt- und Real-

schule und  
e) das Gymnasium, 

 
3. als berufliche Schulen  

a) die Berufsschule,  
b)  die Berufsfachschule,  
c)  die Fachoberschule,  
d)  die Berufsoberschule und  
e)  die Fachschule,  

 
4. – 5. ...  

 
Eine Schulart kann mit einer anderen Schulart 
organisatorisch und pädagogisch verbunden 
werden. 
 
 
 
(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 können 
die Gesamtschule und das Gymnasium einen 
altsprachlichen Bildungsgang ab der Jahr-
gangsstufe 5 führen. 
 
 
(5) Die Mindestanzahl der Klassen oder Lern-
gruppen eines Eingangsjahrgangs (Züge) soll 
an Grundschulen und an Schulen der Sekun-
darstufe I die Zweizügigkeit nicht unterschrei-
ten. Abweichend von Satz 1 soll an Gesamt-
schulen die Vierzügigkeit und an Gymnasien 
die Dreizügigkeit nicht unterschritten werden. 
Über Ausnahmen, insbesondere zur Sicherung 
eines angemessenen Schulwegs, entscheidet 
die Schulaufsichtsbehörde. 

(2) Schularten sind:  
1. die Grundschule,  
2. als weiterführende allgemein bildende 
Schulen  

a)  die Integrierte Sekundarschule und 
b)  das Gymnasium,  
  

 
 

 
 
3.  als berufliche Schulen   

a) die Berufsschule,  
b) die Berufsfachschule,  
c) die Fachoberschule,  
d) die Berufsoberschule,  
e) das berufliche Gymnasium und 
f) die Fachschule,  

4. – 5. ...  
 
Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen und 
Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt können jeweils organisatorisch 
und pädagogisch verbunden werden. Sie kön-
nen auch zu einer Schule verbunden werden.  
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 können  
die Integrierte Sekundarschule und das Gym-
nasium mit Zustimmung der Schulaufsichtsbe-
hörde einen altsprachlichen Bildungsgang ab 
der Jahrgangsstufe 5 führen. 
 
(4) Die Mindestanzahl der Klassen oder Lern-
gruppen eines Eingangsjahrgangs (Züge) soll 
an Grundschulen die Zweizügigkeit, an Gym-
nasien die Dreizügigkeit und an Integrierten 
Sekundarschulen die Vierzügigkeit nicht un-
terschreiten. Über Ausnahmen, insbesondere 
zur Sicherung eines angemessenen Schulwe
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. 

gs, 

 

ALT NEU 

§ 17 a 
Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschu-

len 

§ 17 a 
Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschu-

len 

(1) – (4) ... 

 

(5) In Gemeinschaftsschulen finden die Rege-

(1) – (4) ... 

 

(5) In Gemeinschaftsschulen kann bis ein-
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lungen über das Probehalbjahr sowie abwei-
chend von § 56 Abs.2 die Regelungen über 
die Bildungsgangempfehlung nach dem Besuch 
der Primarstufe bei Verbleib in der Gemein-
schaftsschule keine Anwendung. In Gemein-
schaftsschulen kann bis einschließlich Jahr-
gangsstufe 8 der Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch geeignete schriftliche In-
formationen zur Lern- und Leistungsentwick-
lung beurteilt werden, wenn dies im Schul-
programm festgelegt ist. Abweichend von § 
59 finden bis zum Abschluss der Sekundarstu-
fe I Jahrgangsstufenwiederholungen nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen statt. 
Darüber sind zwischen der Schule und der 
Schülerin oder dem Schüler beziehungsweise 
ihren oder seinen Erziehungsberechtigten Bil-
dungs- und Erziehungsvereinbarungen zu 
schließen. Die äußere Fachleistungsdifferenzie-
rung findet als durchgängiges Organisations-
prinzip in Gemeinschaftsschulen keine Anwen-
dung. 

 

ng. 

schließlich Jahrgangsstufe 8 der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler durch geeignete 
schriftliche Informationen zur Lern- und Leis-
tungsentwicklung beurteilt werden, wenn dies 
im Schulprogramm festgelegt ist. Abweichend 
von § 59 finden bis zum Abschluss der Se-
kundarstufe I Jahrgangsstufenwiederholungen 
nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
statt. Darüber sind zwischen der Schule und 
der Schülerin oder dem Schüler beziehungs-
weise ihren oder seinen Erziehungsberechtig-
ten Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 
zu schließen. Die äußere Fachleistungsdifferen-
zierung findet als durchgängiges Organisati-
onsprinzip in Gemeinschaftsschulen keine An-
wendu

 
 

ALT NEU 
§ 18 

Schulversuche, Schulen besonderer pä-
dagogischer Prägung 

 
(1) Schulversuche sind innovative Maßnahmen, 
die das Schulwesen pädagogisch und organi-
satorisch weiterentwickeln. Im Rahmen von 
Schulversuchen können Abweichungen von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes und auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen erprobt werden, insbesondere von 
Aufbau und Gliederung des Schulwesens, den 
Unterrichtsinhalten, der Unterrichtsorganisati-
on, den Unterrichtsmethoden, der Form der 
Lernerfolgsbeurteilung einschließlich des Er-
werbs der Abschlüsse sowie den Formen der 
Mitwirkung, soweit die Abweichungen zur 
Erreichung der Ziele des Schulversuchs erfor-
derlich sind. In Schulversuchen muss die Aner-
kennung der Abschlüsse in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland gesichert sein. 
 
 
(2) – (4) ... 

§ 18 
Schulversuche, Schulen besonderer pä-

dagogischer Prägung 
 

(1) Schulversuche sind innovative Maßnahmen, 
die das Schulwesen pädagogisch und organi-
satorisch weiterentwickeln. Im Rahmen von 
Schulversuchen können Abweichungen von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes und auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen erprobt werden, insbesondere von 
Aufbau und Gliederung des Schulwesens, den 
Unterrichtsinhalten, der Unterrichtsorganisati-
on, den Unterrichtsmethoden, den Aufnahme-
bedingungen, der Form der Lernerfolgsbeurtei-
lung einschließlich des Erwerbs der Abschlüsse 
sowie den Formen der Mitwirkung, soweit die 
Abweichungen zur Erreichung der Ziele des 
Schulversuchs erforderlich sind. In Schulversu-
chen muss die Anerkennung der Abschlüsse in 
den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
gesichert sein. 
 
(2) – (4) ... 
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ALT NEU 
§ 19 

Ganztagsangebote, Ganztagsschulen, er-
gänzende Förderung und Betreuung 

 
(1) Ganztagsangebote verbinden Unterricht 
und Erziehung mit außerunterrichtlicher Förde-
rung und Betreuung. Unterricht und Betreuung 
können jeweils auf Vormittage und Nachmit-
tage verteilt werden. Die Angebote umfassen 
ergänzende Leistungen der Schulen, zu deren 
Durchführung Erziehungsberechtigte und ande-
re qualifizierte Personen, die die kulturelle, 
soziale, sportliche, praktische, sprachliche und 
kognitive Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler fördern, einbezogen werden können. 
Die außerunterrichtliche Förderung und Betreu-
ung umfasst neben der Beaufsichtigung wäh-
rend der Mittagspause insbesondere Hausauf-
gabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und 
Neigungsgruppen. Die Ganztagsangebote an 
Grundschulen und Schulen mit sonderpädago-
gischem Förderschwerpunkt (Primarstufe) kön-
nen in gebundener und offener Form organi-
siert werden. Bei der offenen Form erfolgt die 
Teilnahme an den Ganztagsangeboten freiwil-
lig, bei der gebundenen Form besteht Teil-
nahmepflicht für die Schülerinnen und Schüler 
(Absatz 3). An Grundschulen und an Schulen 
mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 
(Primarstufe) soll ein Mittagessen angeboten 
werden. Das Angebot der ergänzenden 
Betreuung an der Ganztagsschule in der offe-
nen Form umfasst ein kostenbeteiligungspflich-
tiges Mittagessen, soweit nicht nur die 
Betreuungszeit von 6.00 bis 7.30 Uhr in An-
spruch genommen wird. Im Übrigen sollen die 
Kinder auf eigene Kosten ein Mittagessen er-
halten. 
 
(2) Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe I 
und Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt können im Rahmen der schulor-
ganisatorischen, personellen und sächlichen 
Möglichkeiten Ganztagsangebote umfassen, 
wenn hierfür ein öffentliches Bedürfnis oder 
ein besonderes pädagogisches Interesse be-
steht. Die zuständige Schulbehörde kann die 
Einrichtung von Ganztagsangeboten beschlie-
ßen. 
 
 

§ 19 
Ganztagsschulen, ergänzende Förderung 

und Betreuung 
 

(1) Grundschulen und Integrierte Sekundar-
schulen bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 
sind Ganztagsschulen. Im Übrigen können 
Schulen, sofern die personellen, sächlichen 
und schulorganisatorischen Voraussetzungen 
vorliegen, als Ganztagsschulen geführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Ganztagsschulen verbinden Unterricht und 
Erziehung mit außerunterrichtlicher Förderung 
und Betreuung durch ein schul- und sozialpä-
dagogisches Konzept. Unterricht und Betreu-
ung können jeweils auf Vormittage und 
Nachmittage verteilt werden. Die Angebote 
umfassen ergänzende Leistungen der Schulen. 
Dafür sollen die Ganztagsschulen Kooperatio-
nen insbesondere mit Trägern der öffentlichen 
und freien Jugendhilfe, Musikschulen und 
Volkshochschulen vereinbaren. Sie können 
Erziehungsberechtigte und andere qualifizierte 
Personen, die die kulturelle, soziale, sportliche, 
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(3) Sollen Ganztagsangebote in Form von 
Ganztagsschulen verbindlich sein, so ist die 
Verbindlichkeit auf Klassen und einen be-
stimmten Umfang festzulegen. Dabei muss ein 
Nachmittag in der Woche frei von verpflich-
tenden Schulveranstaltungen gehalten werden. 
Die tägliche Aufenthaltsdauer der Schülerinnen 
und Schüler soll acht Zeitstunden nicht über-
schreiten. Die Entscheidung über die Einrich-
tung einer Ganztagsschule trifft die Schulauf-
sichtsbehörde nach Maßgabe des Schulent-
wicklungsplans (§ 105 Abs. 3). 
 
(4) – (6) ... 
(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und 
Betreuung durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere  

1. - 3. ...  
4. die Finanzierung der Leistungen der 
Träger der freien Jugendhilfe und von An-
geboten im Rahmen von Tagespflegestellen 
nach dem Kindertagesförderungsgesetz 
(Absatz 6 Satz 11), 
5. - 10. ... 

praktische, sprachliche und kognitive Entwick-
lung der Schülerinnen und Schüler fördern, 
einbeziehen. 
Die außerunterrichtliche Förderung und Betreu-
ung umfasst neben der Beaufsichtigung wäh-
rend der Mittagspause insbesondere vertiefen-
de Übungen, Hausaufgabenbetreuung, Ar-
beitsgemeinschaften und Neigungsgruppen. 
Beim offenen Ganztagsbetrieb erfolgt die Teil-
nahme an den Ganztagsangeboten freiwillig, 
beim gebundenen Ganztagsbetrieb besteht 
Teilnahmepflicht für die Schülerinnen und 
Schüler (Absatz 4). An Ganztagsschulen soll 
ein Mittagessen angeboten werden.  
 
(3) Das Angebot der ergänzenden Betreuung 
an der Ganztagsschule der Primarstufe in der 
offenen Form, soweit nicht nur die Betreu-
ungszeit von 6.00 bis 7.30 Uhr in Anspruch 
genommen wird, und in der gebundenen 
Form umfasst ein kostenbeteiligungspflichtiges 
Mittagessen. Im Übrigen erhalten die Kinder 
auf eigene Kosten ein Mittagessen. 
 
(4) Beim gebundenen Ganztagsbetrieb ist die 
verbindliche Teilnahme an Veranstaltungen für 
Lerngruppen oder Klassen und einen bestimm-
ten Umfang festzulegen. Dabei muss ein 
Nachmittag in der Woche frei von verpflich-
tenden Schulveranstaltungen gehalten werden. 
Die tägliche Aufenthaltsdauer der Schülerinnen 
und Schüler soll acht Zeitstunden nicht über-
schreiten. Die Entscheidung über die Einrich-
tung einer Ganztagsschule trifft die Schulauf-
sichtsbehörde nach Maßgabe des Schulent-
wicklungsplans (§ 105 Abs. 3). 
 
(5) – (7) ... 
(8) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und 
Betreuung durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere  

1. – 3. ...  
4. die Finanzierung der Leistungen der 
Träger der freien Jugendhilfe und von An-
geboten im Rahmen von Tagespflegestel-
len nach dem Kindertagesförderungsgesetz 
(Absatz 7 Satz 11), 
5. - 10. ... 
11. zum Ganztagsbetrieb, insbesondere zu 

Organisation und Verbindlichkeit des 
Angebots. 
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ALT 

§ 20 
Grundschule 

(1) - (5) ... 

(6) Die Grundschule hat verlässliche Öffnungs-
zeiten, um ihre pädagogischen Gestaltungs-
möglichkeiten zu erweitern und den Erzie-
hungsberechtigten die Zeit- und Alltagspla-
nung zu erleichtern. Die verlässliche Öffnungs-
zeit beträgt in der Regel jeweils sechs Zeit-
stunden an fünf Unterrichtstagen. Grundschu-
len können darüber hinaus zu Ganztagsgrund-
schulen in offener Form oder, aus pädagogi-
schen und sozialstrukturellen Gründen, zu 
Ganztagsgrundschulen in gebundener Form 
erweitert werden. In der Ganztagsgrundschule 
in offener Form erhalten die Schülerinnen und 
Schüler vor und nach der verlässlichen Öff-
nungszeit freiwillige Ganztagsangebote. Ganz-
tagsgrundschulen in gebundener Form können 
um Angebote der Spätbetreuung und der 
Frühbetreuung ergänzt werden. Zur Sicherung 
ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung 
im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrund-
schule wie auch der Ganztagsgrundschule in 
gebundener und offener Form sollen die Schu-
len Kooperationen mit Trägern der öffentlichen 
und freien Jugendhilfe vereinbaren. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der Grundschule durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 5. ... 

6. die Organisation von Ganztagsangebo-
ten.

NEU 

§ 20 
Grundschule 

(1) - (5) ... 

(6) Die Grundschule hat verlässliche Öffnungs-
zeiten, um ihre pädagogischen Gestaltungs-
möglichkeiten zu erweitern und den Erzie-
hungsberechtigten die Zeit- und Alltagspla-
nung zu erleichtern. Die verlässliche Öffnungs-
zeit beträgt in der Regel jeweils sechs Zeit-
stunden an fünf Unterrichtstagen. Grundschu-
len können als Ganztagsgrundschulen in offe-
ner oder gebundener Form organisiert werden. 
In der Ganztagsgrundschule in offener Form 
erhalten die Schülerinnen und Schüler vor und 
nach der verlässlichen Öffnungszeit freiwillige 
Ganztagsangebote. Ganztagsgrundschulen in 
gebundener Form können um Angebote der 
Spätbetreuung und der Frühbetreuung ergänzt 
werden. Zur Sicherung ganztägiger Bildung, 
Betreuung und Erziehung im Rahmen der ver-
lässlichen Halbtagsgrundschule wie auch der 
Ganztagsgrundschule in gebundener und offe-
ner Form sollen die Schulen Kooperationen mit 
Trägern der öffentlichen und freien Jugendhil-
fe vereinbaren. 

 

 
(7) Grundschulen arbeiten mit Kindertagesein-
richtungen sowie mit weiterführenden allge-
mein bildenden Schulen insbesondere in ihrer 
Umgebung zusammen und schließen Vereinba-
rungen über das Verfahren und den Inhalt 
ihrer Zusammenarbeit. Die Kooperationen die-
nen der Verbesserung des Übergangs in die 
Grundschule und in die weiterführende Schule. 

 

(8) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der Grundschule durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 5. 
 

6. die Einzelheiten der Wahl der Fremdsprache 
nach Absatz 4, 

7. die Bereiche, auf die sich die Zusammenar-
beit nach Absatz 7 erstreckt.
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ALT NEU 

§ 21 
Allgemeines 

§ 21 
Allgemeines 

(1) Die Bildungsgänge der Sekundarstufe I 
enden mit Abschlüssen. Abschlüsse sind  
1. der Hauptschulabschluss,  
2. der erweiterte Hauptschulabschluss und  
3. der mittlere Schulabschluss. 

(2) Der mittlere Schulabschluss wird in einem 
Abschlussverfahren erworben. Er setzt sich aus 
den schulischen Bewertungen der Jahrgangs-
stufe 10 und einer Prüfung mindestens in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und erste 
Fremdsprache zusammen.  

 

(1) Die Sekundarstufe I endet mit Abschlüs-
sen. Abschlüsse sind  
1. die Berufsbildungsreife,  
2. die erweiterte Berufsbildungsreife und  
3. der mittlere Schulabschluss. 

(2) Die erweiterte Berufsbildungsreife und der 
mittlere Schulabschluss werden in einem Ab-
schlussverfahren erworben. Sie setzen sich aus 
den schulischen Bewertungen der Jahrgangs-
stufe 10 und einer Prüfung mindestens in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und erste 
Fremdsprache zusammen.  

 
 

ALT NEU 
§ 22 

Gesamtschule 
 

(1) Die Gesamtschule vermittelt allen Schüle-
rinnen und Schülern eine grundlegende, erwei-
terte oder eine vertiefte allgemeine Bildung 
und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leis-
tungen und Neigungen eine Schwerpunktbil-
dung, die sie befähigt, nach Maßgabe der 
Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- oder 
studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzu-
setzen. 
 
 
(2) Die Gesamtschule umfasst in der Regel die 
Jahrgangsstufen 7 bis 10. In ihr werden die 
Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule 
und des Gymnasiums integriert. Unterricht und 
Erziehung in der Gesamtschule bilden eine 
pädagogische und organisatorische Einheit. 
Der Unterricht findet in Kerngruppen, Kursen 
der äußeren Fachleistungsdifferenzierung sowie 
Wahlpflicht- und Wahlgruppen statt. Die Ge-
samtschule wird in der Regel als Ganztags-
schule geführt. Sie kann mit der Grundschule 
und mit der gymnasialen Oberstufe verbunden 
werden. 
 
 
 (3) Die Gesamtschule führt nach dem erfolg-
reichen Besuch  

§ 22 
Integrierte Sekundarschule 

 
(1) Die Integrierte Sekundarschule vermittelt 
ihren Schülerinnen und Schülern in einem ge-
meinsamen Bildungsgang eine vertiefte allge-
meine und berufsbefähigende Bildung und 
ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistun-
gen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, 
die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse 
ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder 
in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fort-
zusetzen.  
 
(2) Die Integrierte Sekundarschule umfasst in 
der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Se-
kundarstufe I) und führt im Anschluss zur 
allgemeinen Hochschulreife (Abitur). § 17 Abs. 
3 bleibt unberührt. Die Integrierte Sekundar-
schule bietet eine gymnasiale Oberstufe ent-
weder eigenständig, in Kooperation mit einem 
beruflichen Gymnasium oder mit einer anderen 
Integrierten Sekundarschule an. Sie kooperiert 
insbesondere mit benachbarten Grundschulen 
und beruflichen Schulen; § 20 Abs. 7 gilt 
sinngemäß. 
 
 
(3) Die Integrierte Sekundarschule führt zu 
allen Abschlüssen gemäß § 21 Abs. 1. Der 
mittlere Schulabschluss berechtigt bei entspre-
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1. der Jahrgangsstufe 9 zum Hauptschul-
abschluss,  

2. der Jahrgangsstufe 10  
a) zum erweiterten Hauptschulab-

schluss oder  
b) zum mittleren Schulabschluss.  
c)  

Der mittlere Schulabschluss berechtigt bei ent-
sprechender Qualifikation zum Übergang in 
die zweijährige Form der gymnasialen Oberstu-
fe. 

chender Qualifikation zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe. 
 
 
 
(4) In der Integrierten Sekundarschule kann 
der Unterricht in gemeinsamen Lerngruppen, 
in Kursen der äußeren Fachleistungsdifferenzie-
rung sowie in Wahlpflicht- und Wahlgruppen 
stattfinden. Über Beginn und Formen der Dif-
ferenzierung entscheidet jede Schule im Rah-
men ihres Schulprogramms. 
 
(5) Die Integrierte Sekundarschule bietet insbe-
sondere in Kooperation mit Betrieben und 
Trägern der Berufsvorbereitung und –
ausbildung praxisbezogenes und berufsorien-
tiertes Lernen an (Duales Lernen). Alle Schüle-
rinnen und Schüler können am Dualen Lernen 
teilnehmen. Die Schule kann in den Jahrgangs-
stufen 9 und 10 die Verbindlichkeit der Teil-
nahme festlegen.  
  
 
 
 

 
 

ALT NEU 

§ 23 
Hauptschule 

 

aufgehoben 

§ 24 
Realschule 

 

aufgehoben 

§ 25 
Verbundene Haupt- und Realschule 

 

aufgehoben 
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ALT NEU 

§ 26 
Gymnasium 

§ 26 
Gymnasium 

(1)... 
 

(2) Das Gymnasium umfasst als einheitlicher 
Bildungsgang in der Regel die Jahrgangsstufen 
7 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale 
Oberstufe (Sekundarstufe II). Das Gymnasium 
führt zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). 
 
(3) Am Ende der Sekundarstufe I wird der 
mittlere Schulabschluss vergeben; er ist ein 
Bestandteil der Versetzung in die gymnasiale 
Oberstufe. Das Zeugnis des Gymnasiums am 
Ende der Jahrgangsstufe 9 ist dem Haupt-
schulabschluss, das Zeugnis am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 ist dem erweiterten Haupt-
schulabschluss gleichwertig, wenn jeweils der 
für diesen Abschluss erforderliche Leistungs-
stand erreicht worden ist. 

(1) ... 
 
(2) Das Gymnasium umfasst als einheitlicher 
Bildungsgang die Jahrgangsstufen 7 bis 10 
(Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstu-
fe (Sekundarstufe II in der zweijährigen Form)  
und führt zur allgemeinen Hochschulreife (Abi-
tur). § 17 Abs. 3 bleibt unberührt. Das Koope-
rationsgebot nach § 20 Abs. 7 gilt sinngemäß. 
 
(3) In der Sekundarstufe I werden die Ab-
schlüsse gemäß § 21 Abs. 1 vergeben. Der 
mittlere Schulabschluss berechtigt bei entspre-
chender Qualifikation zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe.  

 
ALT NEU 
§ 27 

Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe 
I 

 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
gestaltung der Schularten und Bildungsgänge 
der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung 
zu regeln, insbesondere  
 

1.  den Beginn der äußeren Fachleistungs-
differenzierung und die Unterrichtsfä-
cher und Lernbereiche, in denen leis-
tungsdifferenziert unterrichtet wird, 

  
2. – 4. ...  
5.  die erforderlichen Qualifikationen zur 

Berechtigung des Übergangs in die 
zweijährige Form der gymnasialen O-
berstufe (§ 22 Abs. 3 Satz 2),  

6.  die Anforderungen und das Verfahren 
für die nach § 23 Abs. 3 zu treffende 
Entscheidung der Klassenkonferenz,  

7.  die organisatorische und curriculare 
Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 9 
und 10 in der Hauptschule (§ 23 Abs. 
3),  

§ 27 
Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe 

I 
 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
gestaltung der Schularten und Bildungsgänge 
der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung 
zu regeln, insbesondere  
 

1.  den Beginn und die Formen der Fach-
leistungsdifferenzierung und die Unter-
richtsfächer und Lernbereiche, in denen 
leistungsdifferenziert unterrichtet wird, 

 
2. – 4. ...  
 
 
 

 
5.  die Anforderungen und das Verfahren 

für die nach § 22 Abs. 5 Satz 3 zu 
treffende Entscheidung,  

6.  die organisatorische und curriculare 
Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 7 
bis 10 unter besonderer Berücksichti-
gung des Dualen Lernens,  
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8.  die Voraussetzungen für den bildungs-
gangübergreifenden Unterricht und für 
die Teilnahme am Unterricht des Bil-
dungsgangs mit höheren Anforderun-
gen in der verbundenen Haupt- und 
Realschule (§ 25 Abs. 2),  

9.  die Voraussetzungen zum Erwerb des 
mittleren Schulabschlusses und des 
dem Hauptschulabschluss sowie dem 
erweiterten Hauptschulabschluss 
gleichwertigen Bildungsstandes. 

 

 
 
 
 
 

 
7.  die Voraussetzungen zum Erwerb der 

Berufsbildungsreife einschließlich der 
Voraussetzungen, unter denen die Be-
rufsbildungsreife bereits nach Jahr-
gangsstufe 9 erworben werden kann, 

8.  die Voraussetzungen zum Erwerb der 
erweiterten Berufsbildungsreife, 

9.  die Voraussetzungen zum Erwerb des 
mittleren Schulabschlusses, 

10. die erforderlichen Qualifikationen zur 
Berechtigung zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe. 

 
 
 

ALT NEU 
§ 28 

Gymnasiale Oberstufe 
 

(1) – (2) ... 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 gliedert sich die 
gymnasiale Oberstufe an beruflichen Gymna-
sien, Sportschulen, der Staatlichen Ballettschule 
Berlin und Schule für Artistik sowie der Carl-
Philipp-Emanuel-Bach-Oberschule in eine ein-
jährige Einführungsphase und die sich an-
schließende zweijährige Qualifikationsphase 
(dreijährige Form). An Gesamtschulen wird die 
gymnasiale Oberstufe in der zweijährigen und 
in der dreijährigen Form angeboten. An Gym-
nasien kann die Schulaufsichtsbehörde eine 
Einführungsphase einrichten. Die Einführungs-
phase dient insbesondere dem Ausgleich von 
bildungsgangspezifischen Lerndefiziten. 
 
(4) In die zweijährige Form der gymnasialen 
Oberstufe werden aufgenommen:  
 
1. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, 

die in die gymnasiale Oberstufe versetzt 
worden sind,  

 
2. Schülerinnen und Schüler der Gesamtschu-

le, die die Berechtigung zum Übergang in 
die gymnasiale Oberstufe erworben haben, 
und  

§ 28 
Gymnasiale Oberstufe 

 
(1) – (2) ... 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 gliedert sich die 
gymnasiale Oberstufe an Integrierten Sekun-
darschulen und beruflichen Gymnasien in eine 
einjährige Einführungsphase und die sich an-
schließende zweijährige Qualifikationsphase 
(dreijährige Form). An Integrierten Sekundar-
schulen kann die gymnasiale Oberstufe auch 
in der zweijährigen Form angeboten werden.  
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3. Schülerinnen und Schüler, die den mittle-

ren Schulabschluss erworben haben, wenn 
nach ihrem Leistungsstand eine erfolgrei-
che Mitarbeit in der Qualifikationsphase 
erwartet werden kann und sie die Zulas-
sungsvoraussetzungen zur Abiturprüfung 
ohne einen Besuch der Einführungsphase 
erfüllen können. 

 
(5) In die dreijährige Form der gymnasialen 
Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen, die den mittleren Schulab-
schluss erworben haben und bei denen nach 
Fähigkeiten und Leistungen die Eignung für 
den Besuch der gymnasialen Oberstufe erwar-
tet werden kann. Schülerinnen und Schüler 
nach Absatz 4 Nr. 1 und 2 können in die be-
ruflichen Gymnasien und in die gymnasiale 
Oberstufe der in Absatz 3 Satz 1 genannten 
Schulen aufgenommen werden. 
 
(6) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der 
Abiturprüfung ab. Die allgemeine Hochschulrei-
fe wird durch eine Gesamtqualifikation aus 
anrechenbaren Kursen und der Abiturprüfung 
erworben. Nach erfolgreicher Teilnahme an 
mindestens zwei aufeinander folgenden Halb-
jahren der Qualifikationsphase kann der schuli-
sche Teil der Fachhochschulreife erworben 
werden. 
 
 
(7) In Oberstufenzentren soll außerdem eine 
gymnasiale Oberstufe mit einem beruflich ori-
entierten Bildungsangebot eingerichtet werden 
(berufliches Gymnasium), sofern die curricula-
ren Voraussetzungen vorliegen und Unterricht 
in einem beruflich orientierten Leistungsfach 
erteilt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
(8) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesonde-
re  
 
1. -10. ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der 
Abiturprüfung ab. Die allgemeine Hochschul-
reife wird durch eine Gesamtqualifikation aus 
anrechenbaren Kursen und der Abiturprüfung 
erworben. Nach erfolgreicher Teilnahme an 
mindestens zwei aufeinander folgenden Halb-
jahren der Qualifikationsphase kann der schuli-
sche Teil der Fachhochschulreife erworben 
werden. 
 
 
(5) In Oberstufenzentren soll eine gymnasiale 
Oberstufe mit einem beruflich orientierten 
Bildungsangebot eingerichtet werden (berufli-
ches Gymnasium). Die beruflichen Gymnasien 
kooperieren mit einer oder mehreren Integrier-
ten Sekundarschulen, um insbesondere den 
Schülerinnen und Schülern dieser Schulart den 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu 
ermöglichen. Hierüber sind Kooperationsver-
einbarungen zu schließen; Schülerinnen und 
Schüler kooperierender Integrierter Sekundar-
schulen haben einen Anspruch auf Aufnahme. 
 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere  
 
1. – 10. ...  
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Für die gymnasialen Oberstufen des Französi-
schen Gymnasiums (Collège Français), der 
John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische 
Gemeinschaftsschule) und der beruflichen 
Gymnasien sowie der Schulen besonderer pä-
dagogischer Prägung können besondere Rege-
lungen getroffen werden, soweit es die orga-
nisatorischen oder pädagogischen Bedingungen 
dieser Schulen erfordern.  

 
Für die beruflichen Gymnasien sowie für die 
gymnasialen Oberstufen des Französischen 
Gymnasiums (Collège Français), der John-F.-
Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Ge-
meinschaftsschule), der Eliteschulen des 
Sports, der Staatlichen Ballettschule Berlin und 
Schule für Artistik, des Musikgymnasiums Carl-
Philipp-Emanuel-Bach und weiterer Schulen 
besonderer pädagogischer Prägung können 
besondere Regelungen getroffen werden, so-
weit es die organisatorischen oder pädagogi-
schen Bedingungen dieser Schulen erfordern.  

 
ALT NEU 

§ 29 
Berufsschule 

§ 29 
Berufsschule 

(1) – (5) ... 

 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
über die Berufsschule durch Rechtsverord-
nung zu regeln, insbesondere  
1.-4. ... 
 
5.  die Voraussetzungen für die Gleichwertig-

keit mit dem Hauptschulabschluss und 
dem erweiterten Hauptschulabschluss so-
wie für den Erwerb des mittleren Schul-
abschlusses; dabei können Abweichungen 
vom Abschlussverfahren gemäß § 21 Abs. 
2 vorgesehen werden,  

6. ... 

(1) – (5) ... 

 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Berufsschule durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere 
1.-4. ... 
 
5.  die Voraussetzungen für den Erwerb der 

Berufsbildungsreife, der erweiterten Berufs-
bildungsreife sowie des mittleren Schulab-
schlusses; dabei können Abweichungen von 
§ 21 Abs. 2 vorgesehen werden, 

 
6. ... 

 
 

ALT NEU 
§ 30 

Berufsfachschule 
 

(1) Die Berufsfachschule vermittelt Schülerin-
nen und Schülern, die nicht in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, die für den gewähl-
ten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkei-
ten und theoretischen Kenntnisse und erwei-
tert ihre Allgemeinbildung. Sie übernimmt als 
Vollzeitschule die Berufsausbildung der Ju-
gendlichen für die ganze oder einen Teil der 
vorgeschriebenen oder üblichen Ausbildungs-
zeit. Die Ausbildung an der Berufsfachschule 
schließt mit einer schulischen Prüfung ab, 

§ 30 
Berufsfachschule 

 
(1) Die Berufsfachschule vermittelt Schülerin-
nen und Schülern, die nicht in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, in einjährigen Bil-
dungsgängen eine fachbezogene berufliche 
Grundbildung zur Vorbereitung auf die künfti-
ge Berufsausbildung oder in mehrjährigen 
Bildungsgängen die für den gewählten Beruf 
erforderlichen praktischen Fertigkeiten und 
theoretischen Kenntnisse und erweitert ihre 
Allgemeinbildung. Sie übernimmt als Vollzeit-
schule die Berufsausbildung der Jugendlichen 
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sofern die Berufsausbildung nicht mit einer 
Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 
14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934), oder 
der Handwerksordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. September 1998 
(BGBl. I S. 3074), zuletzt geändert durch 
Artikel 35 b des Gesetzes vom 24. Dezember 
2003 (BGBl. I S. 2954) abschließt. § 29 Abs. 
3 gilt entsprechend. Die Berufsfachschule 
ermöglicht zusätzlich den Erwerb schulischer 
Abschlüsse. 
 
 
 

(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule 
setzt voraus  

 
 1.  bei einem mindestens dreijährigen Bil-

dungsgang mindestens den Hauptschulab-
schluss oder eine gleichwertige Schulbil-
dung,  

2.  bei einem zweijährigen Bildungsgang 
mindestens den Hauptschulabschluss oder 
eine gleichwertige Schulbildung und  

3.  bei einem einjährigen Bildungsgang min-
destens den erweiterten Hauptschu-
labschluss oder eine gleichwertige Schul-
bildung. 

 
Erfordert ein Bildungsgang eine über den 
Hauptschulabschluss oder den erweiterten 
Hauptschulabschluss oder eine jeweils gleich-
wertige Schulbildung hinausgehende Schul-
bildung, so wird für die Aufnahme der mitt-
lere Schulabschluss vorausgesetzt. Bei Bil-
dungsgängen, die besondere Fähigkeiten und 
Fertigkeiten voraussetzen, kann die Aufnahme 
zusätzlich vom Ergebnis einer entsprechenden 
Eignungsfeststellung abhängig gemacht wer-
den. 
 
(3)  ...  
 
(4) In den Berufsfachschulen für Altenpflege 
wird den Schülerinnen und Schülern, die in 
einem Ausbildungsverhältnis nach dem Alten-
pflegegesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 
1690), geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 

für die ganze oder einen Teil der vorgeschrie-
benen oder üblichen Ausbildungszeit. Die Aus-
bildung an der Berufsfachschule schließt mit 
einer schulischen Prüfung ab, sofern die Be-
rufsausbildung nicht mit einer Prüfung nach 
dem Berufsbildungsgesetz vom 14. August 
1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Dezember 
2003 (BGBl. I S. 2934), oder der Handwerks-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), 
zuletzt geändert durch Artikel 35 b des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) 
abschließt. Die Berufsfachschule ermöglicht 
zusätzlich den Erwerb schulischer Abschlüsse. 
 

(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt 
voraus  

 
1.  bei einem mindestens dreijährigen Bil-

dungsgang mindestens die Berufsbildungs-
reife oder eine gleichwertige Schulbildung,  

2.  bei einem zweijährigen Bildungsgang min-
destens die Berufsbildungsreife oder eine 
gleichwertige Schulbildung und  

3.  bei einem einjährigen Bildungsgang min-
destens die erweiterte Berufsbildungsreife 
oder eine gleichwertige Schulbildung. 

 
 
 
Erfordert ein Bildungsgang eine über die Be-
rufsbildungsreife oder die erweiterte Berufsbil-
dungsreife oder eine jeweils gleichwertige 
Schulbildung hinausgehende Schulbildung, so 
wird für die Aufnahme der mittlere Schulab-
schluss vorausgesetzt. Bei Bildungsgängen, die 
besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus-
setzen, kann die Aufnahme zusätzlich vom 
Ergebnis einer entsprechenden Eignungsfest-
stellung abhängig gemacht werden. 
 
 
(3)  ... 
 
(4) In den Berufsfachschulen für Altenpflege 
wird den Schülerinnen und Schülern, die in 
einem Ausbildungsverhältnis nach dem Alten-
pflegegesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) oder in 
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3022), stehen, der für die Ausbildung zum 
Beruf der Altenpflegerin oder des Altenpfle-
gers erforderliche theoretische und praktische 
Unterricht erteilt. Die Aufnahme in die Be-
rufsfachschule für Altenpflege setzt voraus, 
dass die Schülerin oder der Schüler nicht in 
gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des 
Berufs ungeeignet ist, sowie  
 
1.  den mittleren Schulabschluss oder einen 

erweiterten Hauptschulabschluss oder eine 
gleichwertige Schulbildung oder  

 
2.  den Hauptschulabschluss oder eine gleich-

wertige Schulbildung, sofern eine erfolg-
reich abgeschlossene, mindestens zweijäh-
rige Berufsausbildung oder die Erlaubnis 
als Altenpflegehelferin oder Altenpflege-
helfer oder Krankenpflegehelferin oder 
Krankenpflegehelfer nachgewiesen wird.  

 
Satz 3 – 5 ... 
 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
über die Bildungsgänge der Berufsfachschule 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere  
 

1. – 4. ...  
 

5. die Abschlüsse und Berechtigungen,  
 
 
6. die Voraussetzungen für die Gleichwer-
tigkeit mit dem Hauptschulabschluss und 
dem erweiterten Hauptschulabschluss so-
wie für den Erwerb des mittleren Schul-
abschlusses; dabei können Abweichungen 
vom Abschlussverfahren gemäß § 21 Abs. 
2 vorgesehen werden,  
 
7. – 9. ...  

einer berufsbegleitenden Ausbildung stehen, 
der für die Ausbildung zum Beruf der Alten-
pflegerin oder des Altenpflegers erforderliche 
theoretische und praktische Unterricht erteilt. 
Die Aufnahme in die Berufsfachschule für Al-
tenpflege setzt voraus, dass die Schülerin oder 
der Schüler nicht in gesundheitlicher Hinsicht 
zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist, sowie  
 
1.  den mittleren Schulabschluss oder die er-

weiterte Berufsbildungsreife oder eine 
gleichwertige Schulbildung oder  

 
2.  die Berufsbildungsreife oder eine gleich-

wertige Schulbildung, sofern eine erfolg-
reich abgeschlossene, mindestens zweijäh-
rige Berufsausbildung oder die Erlaubnis als 
Altenpflegehelferin oder Altenpflegehelfer 
oder Krankenpflegehelferin oder Kranken-
pflegehelfer nachgewiesen wird.  

 
Satz 3 – 5 ... 
 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Bildungsgänge der Berufsfachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
 
 

1. – 4. ...  
 

5. die Abschlüsse und Berechtigungen so-
wie Qualifizierungsbausteine und Ausbil-
dungsbausteine,  
 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der 
erweiterten Berufsbildungsreife sowie des 
mittleren Schulabschlusses; dabei können 
Abweichungen von § 21 Abs. 2 vorgese-
hen werden,  
 
 
 
7. – 9. ...  
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ALT NEU 

§ 31 
Fachoberschule 

§ 31 
Fachoberschule 

(1) ... 

 

(2) Die Aufnahme in die Fachoberschule setzt 
voraus  
1.  den mittleren Schulabschluss oder  
2.  die erfolgreiche Beendigung einer einschlä-

gigen Berufsausbildung oder eine hinrei-
chend einschlägige Berufserfahrung, sofern 
der Hauptschulabschluss oder eine gleich-
wertige Schulbildung nachgewiesen wird.  

§ 30 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) ...  

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Bildungsgänge der Fachoberschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 5. ... 
6.  die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit 

mit dem erweiterten Hauptschulabschluss 
und für den Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses. 

(1) ... 

 

(2) Die Aufnahme in die Fachoberschule setzt 
voraus  
1.  den mittleren Schulabschluss oder  
2.  die erfolgreiche Beendigung einer einschlägi-

gen Berufsausbildung oder eine hinreichend 
einschlägige Berufserfahrung, sofern die Be-
rufsbildungsreife oder eine gleichwertige 
Schulbildung nachgewiesen wird.  

§ 30 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) ...  

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Bildungsgänge der Fachoberschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 5. ... 

6.  die Voraussetzungen für den Erwerb der 
erweiterten Berufsbildungsreife und des mitt-
leren Schulabschlusses; dabei können Abwei-
chungen von § 21 Abs. 2 vorgesehen wer-
den.  

. 
 

ALT NEU 

§ 34 
Fachschule 

§ 34 
Fachschule 

(1) – (2) ... 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Studiengänge der Fachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  

 
1. - 4. ...  
 
5.  die Voraussetzungen für die Gleichwertig-

keit mit dem erweiterten Hauptschu-
labschluss und für den Erwerb des mittle-
ren Schulabschlusses,  

 
6. ... 

(1) – (2) ... 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Studiengänge der Fachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  

 
1. - 4. ...  
 
5.  die Voraussetzungen für den Erwerb der 

erweiterten Berufsbildungsreife und des 
mittleren Schulabschlusses; dabei können 
Abweichungen von § 21 Abs. 2 vorgese-
hen werden, 

6. ... 
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ALT NEU 
§ 35 

Oberstufenzentren 
 

(1) – (2) ...  

§ 35 
Oberstufenzentren 

 
(1) – (2) ...  
 
(3) Die Oberstufenzentren kooperieren mit 
Integrierten Sekundarschulen, um den Schüle-
rinnen und Schülern das Weiterlernen in be-
rufs- und studienqualifizierenden Bildungsgän-
gen zu ermöglichen. Hierüber sollen Koopera-
tionsvereinbarungen geschlossen werden.  
 
 

 
ALT NEU 

§ 36 
Grundsätze 

§ 36 
Grundsätze 

(1) – (5) ... 

(6) Schülerinnen und Schüler mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“, 
die die Voraussetzungen für einen Abschluss 
nach § 21 Abs. 1 nicht erfüllen, können am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 den berufsorien-
tierenden Schulabschluss und, wenn sie die 
dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, 
einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen 
Abschluss erwerben. Bei dem berufsorientie-
renden Schulabschluss werden auch praxisbe-
zogene Leistungen einbezogen. Schülerinnen 
und Schüler mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 
erhalten am Ende des Bildungsgangs ein Ab-
schlusszeugnis. 

(7) ... 

(1) – (5) ... 

(6) Schülerinnen und Schüler mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt „Ler-
nen“, die die Voraussetzungen für einen Ab-
schluss nach § 21 Abs. 1 nicht erfüllen, kön-
nen am Ende der Jahrgangsstufe 10 den be-
rufsorientierenden Schulabschluss und, wenn 
sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen, einen der Berufsbildungsreife gleich-
wertigen Abschluss erwerben. Bei dem be-
rufsorientierenden Schulabschluss werden auch 
praxisbezogene Leistungen einbezogen. Schü-
lerinnen und Schüler mit dem sonderpädago-
gischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-
lung“ erhalten am Ende des Bildungsgangs 
ein Abschlusszeugnis. 

 (7) ... 
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ALT NEU 

§ 39 
Nähere Ausgestaltung der sonderpäda-

gogischen Förderung 

§ 39 
Nähere Ausgestaltung der sonderpäda-

gogischen Förderung 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
sonderpädagogische Förderung durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 7.  
 
8.  die Voraussetzungen für den Erwerb des 

berufsorientierenden Schulabschlusses und 
für die Gleichwertigkeit mit dem Haupt-
schulabschluss,  

 
9.  ... 
 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
sonderpädagogische Förderung durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 7.  
 
8.  die Voraussetzungen für den Erwerb des 

berufsorientierenden Schulabschlusses und 
für die Gleichwertigkeit mit der Berufsbil-
dungsreife, 

 
9.  ... 

 

 
 

ALT NEU 
§ 40 

Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
zum nachträglichen Erwerb allgemein 
bildender und beruflicher Abschlüsse 

 
(1) Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu 
geben, den Hauptschulabschluss, den erweiter-
ten Hauptschulabschluss, den mittleren Schul-
abschluss und die Fachhochschulreife nach-
träglich zu erwerben. Die Lehrgänge werden 
an Schulen der Sekundarstufen I und II oder 
mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an 
Volkshochschulen eingerichtet. Die Lehrgänge 
schließen mit Prüfungen ab. 
 
(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und 
Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer im Tagesunter-
richt, die Abendgymnasien führen berufstätige 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Abendun-
terricht zur allgemeinen Hochschulreife. Der 
Bildungsgang an den Kollegs und Abendgym-
nasien gliedert sich in eine einjährige Einfüh-
rungsphase und eine sich anschließende zwei-
jährige Qualifikationsphase. § 28 Abs. 6 und 
die auf Grund des § 28 Abs. 8 erlassene 
Rechtsverordnung gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, dass  

§ 40 
Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
zum nachträglichen Erwerb allgemein 
bildender und beruflicher Abschlüsse 

 
(1) Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu 
geben, die Berufsbildungsreife, die erweiterte 
Berufsbildungsreife, den mittleren Schulab-
schluss und die Fachhochschulreife nachträg-
lich zu erwerben. Die Lehrgänge werden an 
Schulen der Sekundarstufen I und II oder mit 
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an 
Volkshochschulen eingerichtet. Die Lehrgänge 
schließen mit Prüfungen ab. 
 
(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und 
Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer im Tagesunter-
richt, die Abendgymnasien führen berufstätige 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Abendun-
terricht zur allgemeinen Hochschulreife. Der 
Bildungsgang an den Kollegs und Abendgym-
nasien gliedert sich in eine einjährige Einfüh-
rungsphase und eine sich anschließende zwei-
jährige Qualifikationsphase. § 28 Abs. 6 und 
die auf Grund des § 28 Abs. 8 erlassene 
Rechtsverordnung gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, dass  
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1. – 3. ...  
 

Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, 
kann den mittleren Schulabschluss erwerben.  
 
(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, 
wer mindestens den Hauptschulabschluss oder 
eine gleichwertige Schulbildung besitzt und 
bei Eintritt in die Einführungsphase  
 

1. – 2. ...  
 
3. einen mindestens halbjährigen Vorkurs 

erfolgreich besucht hat. Der Vorkurs 
nach Satz 1 Nr. 3 kann bei Bewerberin-
nen und Bewerbern entfallen, die eine 
Eignungsprüfung bestanden haben; für 
die Eignungsprüfung gilt § 60 Abs. 4 
entsprechend. 

 
 

(4) – (5) ...  
 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere für 
die Lehrgänge und Einrichtungen des Zweiten 
Bildungswegs durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere  
 

1. – 3. ...  
 
4. die Voraussetzungen für den Erwerb 

des mittleren Schulabschlusses,  
 
 

 
5. ... 

 
1. – 3. ...  
 

Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, 
erwirbt einen dem mittleren Schulabschluss 
gleichwertigen Abschluss. 
  
(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, 
wer mindestens die Berufsbildungsreife oder 
eine gleichwertige Schulbildung besitzt und 
bei Eintritt in die Einführungsphase  
 

1. – 2. ...  
 
3. einen mindestens halbjährigen Vorkurs 

erfolgreich besucht hat. Der Vorkurs 
nach Satz 1 Nr. 3 kann bei Bewerberin-
nen und Bewerbern entfallen, die eine 
Eignungsprüfung bestanden haben oder 
den mittleren Schulabschluss besitzen; 
für die Eignungsprüfung gilt § 60 Abs. 
4 entsprechend. 

 
(4) – (5) ... 
 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere für 
die Lehrgänge und Einrichtungen des Zweiten 
Bildungswegs durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere 
  

1. – 3. ...  
 
4.  die Voraussetzungen für den Erwerb 

der Abschlüsse gemäß Absatz 1 und 
für den dem mittleren Schulabschluss 
gleichwertigen Abschluss (Absatz 2), 

 
5. ... 

 
ALT NEU 
§ 42 

Beginn und Dauer der allgemeinen Schul-
pflicht 

 
(1) ... 
 
(2) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
werden Kinder, die in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. März des folgenden Kalenderjahres das 
sechste Lebensjahr vollenden werden, zu Be-
ginn des Schuljahres in die Schule aufgenom-
men. Mit der Aufnahme in die Schule beginnt 

§ 42 
Beginn und Dauer der allgemeinen Schul-

pflicht 
 

(1) ... 
 
(2) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
werden Kinder, die in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. März des folgenden Kalenderjahres das 
sechste Lebensjahr vollenden werden, zu Be-
ginn des Schuljahres in die Schule aufgenom-
men,  wenn kein Sprachförderbedarf besteht. 
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die Schulpflicht. 
 
 
(3) Die allgemeine Schulpflicht dauert zehn 
Schulbesuchsjahre und wird durch den Besuch 
einer Grundschule und einer weiterführenden 
allgemein bildenden Schule erfüllt. Die Schüle-
rinnen und Schüler können das zehnte Schul-
besuchsjahr auch durch den Besuch einer be-
ruflichen Schule erfüllen, wenn sie den Haupt-
schulabschluss erworben haben und der 
Schulaufsichtsbehörde ein Berufsausbildungs-
verhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
nachweisen. 
 
 
 

Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die 
Schulpflicht. 
 
(3) Die allgemeine Schulpflicht dauert zehn 
Schulbesuchsjahre und wird durch den Besuch 
einer Grundschule und einer weiterführenden 
allgemein bildenden Schule erfüllt. Die Schüle-
rinnen und Schüler können das zehnte Schul-
besuchsjahr auch durch den Besuch einer be-
ruflichen Schule erfüllen, wenn sie die Berufs-
bildungsreife erworben haben und der Schul-
aufsichtsbehörde ein Berufsausbildungsverhält-
nis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nach-
weisen. 

 
 

ALT NEU 

§ 47 
Informationsrechte der Schülerinnen und 

Schüler 
und der Erziehungsberechtigten 

§ 47 
Informationsrechte der Schülerinnen und 

Schüler 
und der Erziehungsberechtigten 

Die Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Erziehungsberechtigte haben das Recht, in 
allen grundsätzlichen und wichtigen Schulan-
gelegenheiten informiert und beraten zu wer-
den. Dazu gehören insbesondere  
 
1.   der Aufbau und die Gliederung der Schu-

le und der Bildungsgänge,  
2.   die Übergänge zwischen den Bildungs-

gängen und den Schulstufen,  
3. die Abschlüsse und Berechtigungen der 

Bildungsgänge der allgemein bildenden 
und der beruflichen Schulen,  

4. – 5. ... 

(2) – (3) ... 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder 
die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Erziehungsberechtig-
te individuell und in angemessenem Umfang  
1. – 3. ...  
4. bei der Wahl der Bildungsgänge. 
 
(5) ... 

Die Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Erziehungsberechtigte haben das Recht, in 
allen grundsätzlichen und wichtigen Schulan-
gelegenheiten informiert und beraten zu wer-
den. Dazu gehören insbesondere  
 
1.   der Aufbau und die Gliederung der Schu-

le,  
2.   die Übergänge zwischen den Schularten 

und den Schulstufen,  
3.  die mit dem Besuch der allgemein bilden-

den und der beruflichen Schulen verbun-
denen Abschlüsse und Berechtigungen,  

4. – 5. ... 

(2) – (3) ... 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder 
die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Erziehungsberechtig-
te individuell und in angemessenem Umfang  
1. – 3. ...  
4. bei der Wahl der Schulart und der Bil-
dungsgänge. 
(5) ... 
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ALT NEU 

§ 50 
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

§ 50 
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

(1) ... 
  
(2) Die für den Unterricht erforderlichen Lern-
mittel (Schulbücher, ergänzende Druckschriften 
und andere Unterrichtsmedien) werden den 
Schülerinnen und Schülern der öffentlichen 
Schulen vom Land Berlin leihweise zur Verfü-
gung gestellt mit Ausnahme der nach Satz 2 
privat zu beschaffenden Lernmittel. Die Erzie-
hungsberechtigten oder die volljährigen Schü-
lerinnen oder Schüler sind verpflichtet, sich an 
der Beschaffung der erforderlichen Lernmittel 
zu beteiligen (Eigenanteil); von der Zahlung 
eines Eigenanteils sind Personen ausgenom-
men, denen die private Beschaffung wirt-
schaftlich unzumutbar ist. Die dem Unterricht 
dienenden Arbeitsmittel werden unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt mit Ausnahme solcher 
Gegenstände, die von den Schülerinnen und 
Schülern üblicherweise auch außerhalb des 
Unterrichts benutzt oder von Schülerinnen 
und Schülern der Berufsschulen oder der Be-
rufsfachschulen für Altenpflege üblicherweise 
auch für die Berufsausbildung oder Berufsaus-
übung benötigt werden. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Schülerinnen und Schüler, die 
sich in einer Berufsausbildung im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes oder des Altenpflege-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
befinden. 
 
 
 
 
 
 
(3) – (4) ... 

(1) ... 
  
(2) Die für den Unterricht erforderlichen Lern-
mittel (Schulbücher, ergänzende Druckschriften 
und andere Unterrichtsmedien) werden den 
Schülerinnen und Schülern der öffentlichen 
Schulen vom Land Berlin leihweise zur Verfü-
gung gestellt mit Ausnahme der nach Satz 2 
privat zu beschaffenden Lernmittel. Die Erzie-
hungsberechtigten oder die volljährigen Schü-
lerinnen oder Schüler sind verpflichtet, sich an 
der Beschaffung der erforderlichen Lernmittel 
zu beteiligen (Eigenanteil); von der Zahlung 
eines Eigenanteils sind Personen ausgenom-
men, denen die private Beschaffung wirt-
schaftlich unzumutbar ist. Die Schule kann 
anstelle der Beschaffung der Lernmittel auch 
einen Lernmittelfonds einrichten, an dem sich 
die Erziehungsberechtigten oder die volljähri-
gen Schülerinnen oder Schüler mit dem Ei-
genanteil beteiligen können. Die dem Unter-
richt dienenden Arbeitsmittel werden unent-
geltlich zur Verfügung gestellt mit Ausnahme 
solcher Gegenstände, die von den Schülerin-
nen und Schülern üblicherweise auch außer-
halb des Unterrichts benutzt oder von Schüle-
rinnen und Schülern der Berufsschulen oder 
der Berufsfachschulen für Altenpflege übli-
cherweise auch für die Berufsausbildung oder 
Berufsausübung benötigt werden. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für Schülerinnen und Schü-
ler, die sich in einer Berufsausbildung im Sin-
ne des Berufsbildungsgesetzes oder des Al-
tenpflegegesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung befinden. 
 
 
(3) – (4) ... 

 
 

ALT NEU 

Abschnitt II 
Aufnahme in die Schule und Wahl der Bil-
dungsgänge 

Abschnitt II 
Aufnahme in die Schule  
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§ 54 
Allgemeines 

§ 54 
Allgemeines 

(1) Über die Aufnahme in die Schule ent-
scheidet die zuständige Schulbehörde im Be-
nehmen mit der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter.  
 
 
 
 
(2) – (5) ... 
 
 

(1) Über die Aufnahme in die Grundschule 
entscheidet die zuständige Schulbehörde im 
Benehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter. Im Übrigen entscheidet über die 
Aufnahme in die Schule die Schulleiterin oder 
der Schulleiter im Auftrag der Schulbehörde.  
 
 
(2) – (5) ... 
 

 
 

ALT NEU 
§ 56 

Übergang in die Sekundarstufe I 
§ 56 

Übergang in die Sekundarstufe I 
  
(1) Die Erziehungsberechtigten wählen den 
Bildungsgang und die Schulart der Sekundar-
stufe I, den oder die ihr Kind nach der Grund-
schule besuchen soll (Elternwahlrecht). Ein 
Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte 
Schule besteht nicht. Die Schülerin oder der 
Schüler muss für den gewählten Bildungsgang 
geeignet sein (Absatz 4). 

(1) Die Erziehungsberechtigten wählen die 
Schulart der Sekundarstufe I, die ihr Kind nach 
der Grundschule besuchen soll (Elternwahl-
recht). Die Grundlage der Entscheidung bildet 
ein verbindliches und zu dokumentierendes 
Beratungsgespräch in der besuchten Grund-
schule (Absatz 2). Die Erziehungsberechtigten 
werden darüber hinaus an der weiterführen-
den Schule, an der sie ihr Kind anmelden wol-
len, beraten. Ein Anspruch auf Aufnahme in 
eine bestimmte Schule besteht nicht.  

(2) Die Prognose über die Eignung für einen 
bestimmten Bildungsgang trifft die Klassenkon-
ferenz der zuvor besuchten Grundschule auf 
Grund der bisherigen Lern- und Kompetenz-
entwicklung sowie des Leistungsstandes und 
Leistungsvermögens der Schülerin oder des 
Schülers. Die Klassenkonferenz entscheidet 
nach Maßgabe der Noten und Zeugnisse der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie einer pädago-
gischen Beurteilung, in welchem Bildungsgang 
die Schülerin oder der Schüler eine erfolgrei-
che Teilnahme erwarten lässt (Bildungsgang-
empfehlung). 
 

(2) Die Grundschule berät die Erziehungsbe-
rechtigten auf der Grundlage der bisherigen 
Lern- und Kompetenzentwicklung sowie des 
Leistungsstandes, der Leistungsentwicklung 
und des Leistungsvermögens der Schülerin 
oder des Schülers unter Berücksichtigung der 
Noten und Zeugnisse der Jahrgangsstufen 5 
und 6 sowie einer pädagogischen Beurteilung. 
Die Grundschule gibt dementsprechend eine 
schriftliche Förderprognose, in welcher weiter-
führenden Schulart oder Schule das Kind vor-
aussichtlich die optimale Förderung entspre-
chend seiner Lernentwicklung, Kompetenzen, 
Leistungen, Begabungen und Neigungen erhal-
ten wird, ab. 
 
 

(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an 
die Empfehlung der Grundschule gebunden. 

(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an 
die Förderprognose der Grundschule gebun-
den. 

 (4) Die Schülerinnen und Schüler werden unter 
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Beachtung der Aufnahmekapazität in eine 
Schule aufgenommen, in der sie ihre erste 
Fremdsprache fortsetzen können.  

(4) In die Realschule und das Gymnasium wer-
den die Schülerinnen und Schüler zur Feststel-
lung ihrer Eignung zunächst für die Dauer 
eines Schulhalbjahres auf Probe aufgenommen. 
Bestehen sie die Probezeit nicht, müssen sie 
nach deren Ablauf den Bildungsgang wech-
seln. Über das erfolgreiche Bestehen der Pro-
bezeit entscheidet die Klassenkonferenz in der 
Regel frühestens zwei Wochen vor dem Ende 
des Unterrichts in der Probezeit. An der Ge-
samtschule und an der Hauptschule gibt es 
keine Probezeit.

(5) Wer im Gymnasium am Ende der Jahr-
gangsstufe 7 nicht versetzt wird, wechselt in 
die Jahrgangsstufe 8 der Integrierten Sekun-
darschule. Für Schülerinnen und Schüler, die 
im Laufe des ersten Schulhalbjahres der Jahr-
gangsstufe 7 Leistungsrückstände aufweisen, 
die eine Versetzung gefährdet erscheinen las-
sen, sind zwischen der Schule und der Schüle-
rin oder dem Schüler sowie ihren oder seinen 
Erziehungsberechtigten spätestens zum Beginn 
des zweiten Schulhalbjahres Bildungs- und 
Erziehungsvereinbarungen zu schließen.  

(5) Die Schülerinnen und Schüler werden unter 
Beachtung der Aufnahmekapazität und nach 
Maßgabe freier Plätze gemäß den Organisati-
onsrichtlinien der Schulaufsichtsbehörde in 
eine Schule aufgenommen. In Klassenstufe 7 
darf eine Höchstgrenze von 32 Schülerinnen 
und Schülern pro Klasse nicht überschritten 
werden. Überschreitet die Zahl der Anmeldun-
gen für eine Schule deren Aufnahmekapazität, 
so richtet sich die Aufnahme nach den folgen-
den Kriterien in abgestufter Rangfolge:  

(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen 
für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so 
richtet sich die Aufnahme nach folgendem 
Verfahren: 

1. die Wahl der angebotenen Sprachenfolge,  1.  Mindestens 60 Prozent der Schulplätze 
werden nach Aufnahmekriterien vergeben, 
die von der Schule unter Berücksichtigung 
des Schulprogramms festgelegt werden. 
Zur Feststellung, ob eine Schülerin oder 
ein Schüler die Aufnahmekriterien der 
Schule erfüllt, ist ein Verfahren für die 
Aufnahme durchzuführen. Die Grundlagen 
der Aufnahmeentscheidung sind zu doku-
mentieren. Die Aufnahmekriterien und die 
Gestaltung des Verfahrens für die Auf-
nahme unterliegen der Genehmigung 
durch die Schulaufsichtsbehörde, hinsicht-
lich der Aufnahmekriterien im Benehmen, 
hinsichtlich der Gestaltung des Verfahrens 
für die Aufnahme im Einvernehmen mit 
der jeweils zuständigen Schulbehörde. 

2. die Fortsetzung einer bereits in der Grund-
schule begonnenen Ausbildung an musik- 
oder sportbetonten Zügen,  

2.  Mindestens 30 Prozent der Schulplätze 
werden durch Los vergeben. 

3. die Wahl eines angebotenen Wahlpflicht-
angebots oder des bestimmten Schulpro-
gramms,  

 

4. die Bildungsgangempfehlung gemäß Ab-
satz 2 oder  

 

5. die Erreichbarkeit der Schule von der Woh-
nung unter Berücksichtigung der Lage der 
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Schule zu anderen Schulen mit demselben 
Bildungsgang.  

Im Übrigen entscheidet das Los.  
  

(6) Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vor-
handenen Schulplätze sind Schülerinnen und 
Schüler vorrangig zu berücksichtigen, wenn 
Umstände vorliegen, die den Besuch einer 
anderen als der gewünschten Schule unzu-
mutbar erscheinen lassen (besondere Härtefäl-
le). 

(7) Im Umfang von bis zu 10 Prozent der 
vorhandenen Schulplätze sind Schülerinnen 
und Schüler durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Schulbehörde vorrangig zu berücksichti-
gen, wenn Umstände vorliegen, die den Be-
such einer anderen als der gewünschten Schu-
le unzumutbar erscheinen lassen (besondere 
Härtefälle). Soweit diese Schulplätze nicht als 
besondere Härtefälle vergeben werden, erfolgt 
die Aufnahme nach den in Absatz 6 Nr. 1 
und 2 genannten Anteilen. 

(7) Für die Aufnahme in eine Gesamtschule 
gilt Absatz 5 Satz 3 mit den folgenden Maß-
gaben:  

 

1. Nummer 4 wird so angewendet, dass 
die Schülerschaft heterogen nach den 
Bildungsgangempfehlungen für die 
Hauptschule, die Realschule und das 
Gymnasium zusammengesetzt ist; dabei 
soll der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit derselben Bildungsgang-
empfehlung einen Anteil von 40 Pro-
zent nicht überschreiten,  

 

2. besondere Härtefälle werden auf den 
Anteil der jeweiligen Schülergruppe mit 
entsprechender Bildungsgangempfeh-
lung angerechnet. 

 
 
 
 

 

(8) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht 
gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Er-
ziehungsberechtigten in die von ihnen ausge-
wählte Schule aufgenommen werden, so sind 
die Absätze 4 bis 7 auf Zweit- und Drittwün-
sche anzuwenden, sofern nach Berücksichti-
gung der Erstwünsche noch freie Plätze zur 
Verfügung stehen. Kann die Schülerin oder der 
Schüler auch in diese Schulen nicht aufge-
nommen werden, so wird ihren oder seinen 
Erziehungsberechtigten von der zuständigen 
Schulbehörde eine aufnahmefähige Schule 
benannt. Nehmen die Erziehungsberechtigten 
dieses Angebot nicht wahr, so wird die Schü-
lerin oder der Schüler gemäß § 54 Abs. 3 ei-
ner Schule des gewünschten Bildungsgangs 
zugewiesen. 

(8) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht 
gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Er-
ziehungsberechtigten in die von ihnen ausge-
wählte Schule aufgenommen werden, so wird 
ihren oder seinen Erziehungsberechtigten von 
der zuständigen Schulbehörde eine aufnahme-
fähige Schule unter Berücksichtigung der 
Zweit- und Drittwünsche benannt. Nehmen die 
Erziehungsberechtigten dieses Angebot nicht 
wahr, so wird die Schülerin oder der Schüler 
gemäß § 54 Absatz 3 einer Schule der ge-
wünschten Schulart zugewiesen. 
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(9) Für den Übergang in die Gesamtschule 
oder das Gymnasium in Jahrgangsstufe 5 gel-
ten die Absätze 1 bis 8 entsprechend, soweit 
nicht eine auf Grund des § 18 Abs. 3 erlasse-
ne Rechtsverordnung Abweichendes regelt. In 
das Französische Gymnasium (Collège Français) 
werden abweichend von Absatz 5 Satz 3 Nr. 1 
bis 3 bevorzugt Schülerinnen und Schüler auf-
genommen, die zweisprachig aufgewachsen 
sind und über Grundkenntnisse hinausgehende 
französische Sprachkenntnisse besitzen. 
 
 
 

(9) Für den Übergang in Jahrgangsstufe 5 
gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend, so-
weit nicht eine auf Grund des Absatzes 10 
Satz 1 Nr. 4 oder § 18 Absatz 3 erlassene 
Rechtsverordnung Abweichendes regelt.  

(10) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
über den Übergang und die Aufnahme in die 
Sekundarstufe I und die Jahrgangsstufe 5 der 
Gesamtschule und des Gymnasiums durch 
Rechtsverordnungen zu regeln, insbesondere  

(10) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
über den Übergang und die Aufnahme in die 
Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere  

1. das Verfahren zur Erstellung der Bil-
dungsgangempfehlung einschließlich der 
Gewichtung der Kriterien für eine be-
stimmte Bildungsgangempfehlung,  

1. das Verfahren und die Kriterien für das 
verbindliche Beratungsgespräch und die För-
derprognose der Grundschule, 

2. die Probezeit einschließlich ihrer Wie-
derholung und der Voraussetzungen für 
den Wechsel in einen anderen Bildungs-
gang,  

2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien 
der Schule im Sinne von Absatz 5, wobei 
als Kriterien insbesondere in Betracht 
kommen:  
a) Leistung und Kompetenzen, 
b) Übereinstimmung des Leistungsbildes 

oder der sonstigen persönlichen Voraus-
setzungen der Schülerin oder des Schü-
lers mit den fachspezifischen Ausprä-
gungen des Schulprogramms, 

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs 
oder eines anderes spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens; 

die Anwendung der Aufnahmekriterien bei 
der Aufnahmeentscheidung sowie das Nähe-
re über das Verfahren für die Aufnahme 
einschließlich der Eignungsfeststellung, die 
Festlegung, ob die Aufnahme zunächst nach 
Absatz 6 Nr. 1 oder Nr. 2 erfolgt, sowie die 
Besonderheiten für den Fall, dass es an einer 
Festlegung der Aufnahmekriterien oder eines 
Verfahrens für die Aufnahme fehlt, 

3. besondere Härtefälle nach Absatz 6. 3. besondere Härtefälle nach Absatz 7. 
 4.  die Besonderheiten für den altsprachli-

chen Bildungsgang. 

 In der Rechtsverordnung kann für die Jahr-
gangsstufe 7 in Integrierten Sekundarschulen 
und Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 
8 in Integrierten Sekundarschulen eine 
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Höchstgrenze von Schülerinnen und Schülern 
pro Lerngruppe festgelegt werden. 

 
ALT NEU 
§ 58 

Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 
 

(1) – (3) ... 
 
(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule 
und der Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt sowie in Schulen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ wird der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler durch schriftliche 
Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-
petenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsbe-
rechtigten der Schülerinnen und Schüler in 
den Jahrgangsstufen 3 und 4 können in der 
Klassenelternversammlung mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Erzie-
hungsberechtigten einer Klasse beschließen, 
dass der Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler durch schriftliche Informationen zur 
Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt wird. 
 
 
 
 
 
 
(5) – (8) ... 

§ 58 
Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

 
(1) – (3) ... 
 
(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule 
und der Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt sowie in Schulen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ wird der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler durch schriftliche 
Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-
petenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsbe-
rechtigten der Schülerinnen und Schüler in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4 können in der Klas-
senelternversammlung mit der Mehrheit der 
stimmberechtigten Erziehungsberechtigten ei-
ner Klasse beschließen, dass der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler durch schriftliche 
Informationen zur Lern- und Leistungsentwick-
lung beurteilt wird. Abweichend von Satz 2 
wird der Lernerfolg in Jahrgangsstufe 3 immer 
durch schriftliche Informationen zur Lern- und 
Leistungsentwicklung beurteilt, wenn die 
Schulanfangsphase jahrgangsstufenübergrei-
fend mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist.  
 
(5) – (8) ... 

 
ALT NEU 
§ 59 

Versetzung, Aufrücken, Wiederholung, 
Überspringen, Kurseinstufung 

 

(1) Entscheidungen über Versetzung, Auf-
rücken, Wiederholung, Überspringen und 
Kurseinstufung sollen die Lern-, Leistungs- und 
Kompetenzentwicklung der Schülerin oder des 
Schülers mit den Anforderungen des Bil-
dungsgangs für die jeweilige Jahrgangsstufe 
in Übereinstimmung halten. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird 
versetzt, wenn ihr oder sein durch ein Zeugnis 
oder einen entsprechenden Nachweis ausge-
wiesener Leistungs- und Kompetenzstand die 
Erwartung rechtfertigt, dass sie oder er mit 
Erfolg in der nächsten Jahrgangsstufe mitar-
beiten kann. Für Schülerinnen und Schüler, die 

§ 59 
Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, 

Überspringen, Kurseinstufung 
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im Laufe des Schuljahres deutliche Leistungs-
rückstände aufweisen, legen die jeweiligen 
Lehrerinnen und Lehrer koordiniert und ge-
meinsam mit der jeweiligen Schülerin oder 
dem jeweiligen Schüler und ihren oder seinen 
Erziehungsberechtigten aufeinander abge-
stimmte individuelle Fördermaßnahmen fest, 
um eine Versetzung zu erreichen. 
 
(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine Schü-
lerin oder ein Schüler die bisherige Jahrgangs-
stufe desselben Bildungsgangs. Bei zweimali-
ger Nichtversetzung in derselben Jahrgangs-
stufe oder bei Nichtversetzung in zwei aufein-
ander folgenden Jahrgangsstufen der Real-
schule, des Gymnasiums, der mehrjährigen 
Berufsfachschule, der Fachoberschule, der Be-
rufsoberschule und der Fachschule muss die 
Schülerin oder der Schüler den bisher besuch-
ten Bildungsgang verlassen. Die Schulauf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall aus wichtigen 
Gründen Ausnahmen zulassen. 
 
(4) In der Grundschule, den Jahrgangsstufen 7 
und 8 der Hauptschule, der Qualifikationspha-
se der gymnasialen Oberstufe, in der Berufs-
schule, der Berufsfachschule für Altenpflege, 
in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 der Schulen 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“ sowie in den Schulen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ rücken die Schülerin-
nen und Schüler jeweils mit Beginn des neuen 
Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstu-
fe auf. In Ausnahmefällen kann für die Schü-
lerinnen oder Schüler, die wegen eines länge-
ren Unterrichtsversäumnisses oder aus anderen 
Gründen nicht hinreichend gefördert werden 
konnten, eine Wiederholung der bisherigen 
Jahrgangsstufe angeordnet werden. In den 
übrigen Fällen erfolgen Versetzungsentschei-
dungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Grundsätzlich rücken die Schülerinnen und 
Schüler jeweils mit Beginn des neuen Schuljah-
res in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. Bis 
zum Abschluss der Sekundarstufe I finden 
Jahrgangsstufenwiederholungen nur in beson-
ders begründeten Ausnahmefällen statt. Dar-
über sind zwischen der Schule und der Schüle-
rin oder dem Schüler und ihren oder seinen 
Erziehungsberechtigten Bildungs- und Erzie-
hungsvereinbarungen zu schließen. In der Se-
kundarstufe I am Gymnasium, der Einfüh-
rungsphase der gymnasialen Oberstufe und in 
der Fachoberschule erfolgen Versetzungsent-
scheidungen. 
 
 
 
 
 
 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird ver-
setzt, wenn ihr oder sein durch ein Zeugnis 
oder einen entsprechenden Nachweis ausge-
wiesener Leistungs- und Kompetenzstand die 
Erwartung rechtfertigt, dass sie oder er mit 
Erfolg in der nächsten Jahrgangsstufe mitarbei-
ten kann. Für Schülerinnen und Schüler, die im 
Laufe des Schuljahres deutliche Leistungsrück-
stände aufweisen, legen die jeweiligen Lehre-
rinnen und Lehrer koordiniert und gemeinsam 

 - 28 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahr-
gangsstufe einmal freiwillig wiederholen oder 
spätestens im Anschluss an die Aushändigung 
des Halbjahreszeugnisses in die vorhergegan-
gene Jahrgangsstufe zurücktreten, wenn eine 
erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr gewährleis-
tet ist. 

 

 

 
(6) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten eine Jahr-
gangsstufe überspringen und vorversetzt wer-
den, wenn eine bessere Förderung ihrer oder 
seiner Lern-, Leistungs- und Kompetenzent-
wicklung und eine erfolgreiche Mitarbeit in 
der höheren Jahrgangsstufe zu erwarten sind. 

(7) Über die Versetzung, ein Aufrücken, eine 
Wiederholung, einen Rücktritt und ein Über-
springen sowie eine Kurseinstufung entschei-
det die Klassenkonferenz. 
 
(8) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu 
den Voraussetzungen und dem Verfahren der 
Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, 
des Aufrückens, des Überspringens und der 

mit der jeweiligen Schülerin oder dem jeweili-
gen Schüler und ihren oder seinen Erziehungs-
berechtigten aufeinander abgestimmte indivi-
duelle Fördermaßnahmen fest, um eine Verset-
zung zu erreichen. 
 
(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine Schüle-
rin oder ein Schüler die bisherige Jahrgangs-
stufe desselben Bildungsgangs. Im Falle des § 
56 Abs. 5 Satz 3 ist eine Wiederholung am 
Gymnasium ausgeschlossen. Bei zweimaliger 
Nichtversetzung in derselben Jahrgangsstufe 
oder bei Nichtversetzung in zwei aufeinander 
folgenden Jahrgangsstufen der Fachoberschule 
muss die Schülerin oder der Schüler den bisher 
besuchten Bildungsgang verlassen. Bei zweima-
liger Nichtversetzung in der Einführungsphase 
muss die gymnasiale Oberstufe verlassen wer-
den. Die Schulaufsichtsbehörde kann im Einzel-
fall aus wichtigen Gründen Ausnahmen zulas-
sen. 
 

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahr-
gangsstufe einmal freiwillig wiederholen oder 
spätestens im Anschluss an die Aushändigung 
des Halbjahreszeugnisses in die vorhergegan-
gene Jahrgangsstufe zurücktreten, wenn eine 
erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr gewährleistet 
ist. Wer das Ziel das Bildungsganges nicht 
mehr erreichen kann, muss zurücktreten oder 
den Bildungsgang verlassen. 

 
(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten eine Jahr-
gangsstufe überspringen und vorversetzt wer-
den, wenn eine bessere Förderung ihrer oder 
seiner Lern-, Leistungs- und Kompetenzentw
lung und eine erfolgreiche Mitarbeit in der 
höheren Jahrgangsstufe zu erwarten sind. 

ick-

(6) Über die Versetzung,  eine Wiederholung, 
einen Rücktritt und ein Überspringen sowie 
eine Kurseinstufung entscheidet die Klassen-
konferenz. 
 
 
(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu 
den Voraussetzungen und dem Verfahren der 
Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, 
des Aufrückens, des Überspringens und der 
Kurseinstufung sowie für den Wechsel von 
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Kurseinstufung sowie für den Übergang von 
einem Bildungsgang in einen anderen (Quer-
versetzung) durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Darin kann für nicht versetzte Schülerinnen 
und Schüler eine Leistungsüberprüfung vorge-
sehen werden, in der nachzuweisen ist, dass 
die Leistungsmängel überwunden sind und 
deshalb eine nachträgliche Versetzung ge-
rechtfertigt ist (Nachversetzung). Für Fachschu-
len kann darin auch festgelegt werden, dass 
die Versetzung und Wiederholung semester-
weise erfolgt.  

einer Schulart in eine andere durch Rechtsver-
ordnung zu regeln. Darin kann für nicht ver-
setzte Schülerinnen und Schüler eine Leis-
tungsüberprüfung vorgesehen werden, in der 
nachzuweisen ist, dass die Leistungsmängel 
überwunden sind und deshalb eine nachträgli-
che Versetzung gerechtfertigt ist (Nachprü-
fung). Eine Nachprüfung kann auch zum Errei-
chen eines Abschlusses oder der Berechtigung 
zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
vorgesehen werden. 

 
 

ALT NEU 
§ 69 

Stellung und Aufgaben der Schulleiterin 
oder des Schulleiters 

 
(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder 
einen Schulleiter. Sie oder er  

1. trägt die Gesamtverantwortung für die 
Arbeit der Schule,  

2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften und 
nimmt das Hausrecht wahr, 

 
 
 
 
  
 

3. schließt im Rahmen der Eigenverant-
wortung der Schule Rechtsgeschäfte 
für das Land Berlin ab und entscheidet 
über die Stellung eines Antrags nach § 
7 Abs. 3 Satz 4,  

4. wirkt im Rahmen von § 7 Abs. 3 Satz 
1 und 2 bei der Einstellung und Um-
setzung der Lehrkräfte mit,  

5. entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte und des sonstigen pä-
dagogischen Personals und  

6. vertritt die Schule im Rahmen der Be-
schlüsse der schulischen Gremien nach 
außen. 

 
(2) – (6) ...  

§ 69 
Stellung und Aufgaben der Schulleiterin 

oder des Schulleiters 
 

(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder 
einen Schulleiter. Sie oder er  

1. trägt die Gesamtverantwortung für die 
Arbeit der Schule,  

2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und nimmt das 
Hausrecht wahr,  

3. entscheidet über die Verteilung und 
Verwendung der der Schule zur eigenen 
Bewirtschaftung zugewiesenen Personal- 
und Sachmittel (§ 7 Abs. 3, 5 und 6), 
 

4. schließt im Rahmen der Eigenverantwor-
tung der Schule Rechtsgeschäfte für das 
Land Berlin ab und entscheidet über die 
Stellung eines Antrags nach § 7 Abs. 3 
Satz 4,  

5. wirkt im Rahmen von § 7 Abs. 3 Satz 1 
und 2 bei der Einstellung und Umset-
zung der Lehrkräfte mit,  

6. entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte und des sonstigen päda-
gogischen Personals und  

7. vertritt die Schule im Rahmen der Be-
schlüsse der schulischen Gremien nach 
außen. 

 
(2) – (6) ... 

 
ALT NEU 
§ 76 

Entscheidungs- und Anhörungsrechte 
 

§ 76 
Entscheidungs- und Anhörungsrechte 
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(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmbe-
rechtigten Mitglieder über  

1. die Verteilung und Verwendung der 
der Schule zur eigenen Bewirtschaftung 
zugewiesenen Personal- und Sachmittel 
(§ 7 Abs. 3 bis 5),  

 
2. das Schulprogramm und sich daraus 

ergebende Grundsätze für die Organi-
sation von Schule und Unterricht (§ 8),  

 
 
 
 
 

3. – 7. ... 
 
8. den Umfang der Differenzierung in der 
verbundenen Haupt- und Realschule (§ 25 
Abs. 2),  
9. einen Vorschlag für die Bestellung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 
Abs. 4), der ständigen Vertreterin oder des 
ständigen Vertreters der Schulleiterin oder 
des Schulleiters und der Abteilungsleiterin-
nen oder Abteilungsleiter an Oberstufen-
zentren (§ 73 Abs. 1),  
 
10. – 12. ... 

 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit 
einfacher Mehrheit über 
    1. – 7. ... 

8. Verhaltensregeln für den geordneten 
Ablauf des äußeren Schulbetriebs 
(Hausordnung) einschließlich der schul-
eigenen Grundsätze über  

a) das Warenangebot zum Verkauf in 
der Schule im Rahmen zugelassener 
gewerblicher Tätigkeit sowie  

b) die Werbung an der Schule sowie 
Art und Umfang des Sponsoring. 

 
 
 
 
 

(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören  
 
1. – 4. ... 
5. vor der Einrichtung von neuen Bildungs-

(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmbe-
rechtigten Mitglieder über  

1. die Grundsätze der Verteilung und Ver-
wendung der der Schule zur eigenen Be-
wirtschaftung zugewiesenen Personal- und 
Sachmittel (§ 7 Abs. 3, 5 und 6), 
2. das Schulprogramm und sich daraus er-
gebende Grundsätze für die Organisation 
von Schule und Unterricht (§ 8), 
3. die Aufnahmekriterien und das Aus-
wahlverfahren bei Übernachfrage (§ 56 
Abs. 6) auf Vorschlag der Schulleiterin o-
der des Schulleiters 
 
4. – 8. ... 

 
 
 

 
9. einen Vorschlag für die Bestellung der 

Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 
Abs. 4), der ständigen Vertreterin oder 
des ständigen Vertreters der Schulleite-
rin oder des Schulleiters und der Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter an 
Oberstufenzentren (§ 73 Abs. 1),  

 
10. – 12. ... 

 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit 
einfacher Mehrheit über 
    1. – 7. ... 

8. Verhaltensregeln für den geordneten 
Ablauf des äußeren Schulbetriebs 
(Hausordnung) einschließlich der schul-
eigenen Grundsätze über  

a) das Warenangebot zum Verkauf in 
der Schule im Rahmen zugelassener 
gewerblicher Tätigkeit sowie  

b) die Werbung an der Schule sowie 
Art und Umfang des Sponsoring, 

 
 9.  die Einrichtung von Lernmittelfonds (§ 

50 Abs. 2). 
 
(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören  
 
1. – 4. ...  
5. vor der Einrichtung von neuen Bildungs-

gängen, Fachrichtungen und Schwerpunk-
ten in beruflichen Schulen, 
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gängen, Fachrichtungen und Schwerpunkten in 
beruflichen Schulen sowie  
6. vor wichtigen die Schule betreffenden Ent-
scheidungen der zuständigen Schulbehörde 
über Schulentwicklungsplanung und Schulweg-
sicherung sowie vor Bildung und Änderung 
von Schuleinzugsbereichen an Grundschulen.  
 
 
 
 
 
Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier 
Unterrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt 
werden. 

6. vor wichtigen die Schule betreffenden Ent-
scheidungen der zuständigen Schulbehörde 
über Schulentwicklungsplanung und Schul-
wegsicherung sowie vor Bildung und Ände-
rung von Schuleinzugsbereichen an Grund-
schulen sowie 

7. vor einer Entscheidung über Kooperationen 
mit anderen Schulen sowie mit Trägern der 
Jugendhilfe. 

 
 
Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier 
Unterrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt 
werden. 

 
 

ALT NEU 
§ 79 

Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 
 

(1) - (2) ...  
 
(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte ent-
scheidet im Rahmen der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
über die Einrichtung einer erweiterten Schullei-
tung (§ 74 Abs. 1) und mit einfacher Mehrheit 
insbesondere über  
 

1.  Vorschläge für das Schulprogramm 
sowie die fachliche und pädagogische 
Entwicklung und innere Organisation 
der Schule,  

 
 
 

2.  Grundsätze für die Koordinierung und 
Auswertung der Unterrichtsgestaltung, 
der Unterrichtsmethoden sowie für die 
Lernerfolgskontrollen und anderen pä-
dagogischen Beurteilungen,  

 
3.  – 11. ...  

 
(4) ...  

§ 79 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 

 
(1) - (2) ...  
 
(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte ent-
scheidet im Rahmen der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
über die Einrichtung einer erweiterten Schullei-
tung (§ 74 Abs. 1) und mit einfacher Mehrheit 
insbesondere über  
 
1. Vorschläge für das Schulprogramm sowie 

die fachliche und pädagogische Entwick-
lung und innere Organisation der Schule,  

2. Grundsätze des Dualen Lernens, 
 
 
3. Grundsätze für die Koordinierung und Aus-

wertung der Unterrichtsgestaltung, der Un-
terrichtsmethoden sowie für die Lerner-
folgskontrollen und anderen pädagogi-
schen Beurteilungen,  

 
4. – 12. ... 
 
(4) ... 
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ALT NEU 

§ 81 
Klassenkonferenzen, Jahrgangskonferen-

zen, Semesterkonferenzen 

§ 81 
Klassenkonferenzen, Jahrgangskonferen-

zen, Semesterkonferenzen 

(1) Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz 
gebildet. Die Klassenkonferenz berät über alle 
Fragen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
in der Klasse. Sie entscheidet insbesondere 
über  

 
1.  die Versetzung, Zeugnisse und Ab-

schlüsse sowie das Arbeits- und Sozial-
verhalten,  

2. Empfehlungen für den weiteren Bil-
dungsgang der Schülerin oder des 
Schülers,  

3.  Umfang und Verteilung der Hausauf-
gaben und der Lernerfolgskontrolle,  

4. – 8. ... 
 

(2) Soweit die Schule insgesamt oder in Teilen 
nicht in Klassen gegliedert ist, werden die 
Aufgaben der Klassenkonferenz durch die 
Jahrgangskonferenz oder die Semesterkonfe-
renz mit der Maßgabe wahrgenommen, dass 
die Schulleiterin oder der Schulleiter den Vor-
sitz führt und die Entscheidungen der Jahr-
gangskonferenz nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1, 2 
und 8 die Lehrkräfte und pädagogischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, die die 
betreffende Schülerin oder den betreffenden 
Schüler zuletzt regelmäßig unterrichtet haben. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die 
Klassenkonferenz entsprechend. 

(1) Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz 
gebildet. Die Klassenkonferenz berät über alle 
Fragen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in 
der Klasse. Sie entscheidet insbesondere über  

 
1. die Versetzung, Zeugnisse und Abschlüs-

se sowie das Arbeits- und Sozialverhal-
ten,  

2. die Förderprognose (§ 56 Abs. 2), 
 
3. Umfang und Verteilung der Hausaufga-

ben und der Lernerfolgskontrolle, 
 
4. – 8. ...  

 

(2) Soweit die Schule insgesamt oder in Teilen 
nicht in Klassen gegliedert ist, werden die 
Aufgaben der Klassenkonferenz durch die Jahr-
gangskonferenz oder die Semesterkonferenz, 
die jeweils Ausschüsse bilden können, mit der 
Maßgabe wahrgenommen, dass die Schulleite-
rin oder der Schulleiter den Vorsitz führt und 
die Entscheidungen der Jahrgangskonferenz 
nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 8 die Lehr-
kräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter treffen, die die betreffende 
Schülerin oder den betreffenden Schüler zu-
letzt regelmäßig unterrichtet haben. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen über die Klas-
senkonferenz entsprechend. 

 

(3) Soweit der Unterricht insgesamt oder in 
Teilen jahrgangsstufenübergreifend durchge-
führt wird, gilt Absatz 2 entsprechend. 
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ALT NEU 

§ 86 
Mitwirkung an Oberstufenzentren und 

beruflichen Schulen 

§ 86 
Mitwirkung an Oberstufenzentren und 

beruflichen Schulen 

(1) An Oberstufenzentren wird für jede Abtei-
lung eine Abteilungsschülervertretung einge-
richtet. Diese setzt sich aus den Schülerspre-
cherinnen und Schülersprechern aller Klassen 
der jeweiligen Abteilung zusammen. Sind kei-
ne Klassen gebildet worden, wählen die Schü-
lerinnen und Schüler jeder Abteilung für je-
weils 20 Schülerinnen oder Schüler aus ihrer 
Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher. Die 
Abteilungsschülervertretung wählt aus ihrer 
Mitte zwei gleichberechtigte Abteilungsschü-
lersprecherinnen oder Abteilungsschülerspre-
cher sowie ein beratendes Mitglied in die Ab-
teilungskonferenz und die entsprechenden 
Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der Erzie-
hungsberechtigten. Soweit innerhalb einer 
Abteilung sowohl Klassen mit Vollzeitunter-
richt als auch Klassen mit Teilzeitunterricht 
vorhanden sind, bilden die Schülersprecherin-
nen oder Schülersprecher der Klassen mit Voll-
zeitunterricht sowie die Tagesschülerspreche-
rinnen und Tagesschülersprecher der Klassen 
mit Teilzeitunterricht statt der Abteilungsschü-
lervertretung jeweils eine eigene Schülervertre-
tung innerhalb der Abteilung. Jede der beiden 
Schülervertretungen wählt aus ihrer Mitte  

 
1.  eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-

den und eine Stellvertreterin oder ei-
nen Stellvertreter sowie  

2.  ein beratendes Mitglied in die Abtei-
lungskonferenz und die entsprechen-
den Teilkonferenzen der Lehrkräfte und 
der Erziehungsberechtigten. 

(2) – (3) ... 

 
(4) Für Klassen, die die Schülerinnen und 
Schüler einer beruflichen Schule nur an einzel-
nen Tagen der Woche besuchen, werden Ta-
gesschülervertretungen gebildet. Ihnen gehö-
ren die Sprecherinnen und Sprecher der Klas-
sen an, die jeweils am gleichen Tag der Wo-
che Unterricht haben. Für jede Tagesschüler-
vertretung werden aus der Mitte der jeweili-

(1) An Oberstufenzentren wird für jede Abtei-
lung eine Abteilungsschülervertretung einge-
richtet. Diese setzt sich aus den Schülerspre-
cherinnen und Schülersprechern aller Klassen 
der jeweiligen Abteilung zusammen. Sind keine 
Klassen gebildet worden, wählen die Schüle-
rinnen und Schüler jeder Abteilung für jeweils 
20 Schülerinnen oder Schüler aus ihrer Mitte 
eine Sprecherin oder einen Sprecher. Die Abtei-
lungsschülervertretung wählt aus ihrer Mitte 
zwei gleichberechtigte Abteilungsschülerspre-
cherinnen oder Abteilungsschülersprecher so-
wie ein beratendes Mitglied in die Abteilungs-
konferenz und die entsprechenden Teilkonfe-
renzen der Lehrkräfte und der Erziehungsbe-
rechtigten. Die Abteilungsschülervertretung 
wählt aus ihrer Mitte 

 

 

 

 

 

 

 
1.  eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-

den und eine Stellvertreterin oder ei-
nen Stellvertreter sowie  

2.  ein beratendes Mitglied in die Abtei-
lungskonferenz und die entsprechen-
den Teilkonferenzen der Lehrkräfte 
und der Erziehungsberechtigten. 

 

(2) – (3) ... 
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gen Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
zwei gleichberechtigte Tagesschülersprecher 
gewählt. Die gewählten Tagesschülerspreche-
rinnen und Tagesschülersprecher oder deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind Mit-
glieder der Gesamtschülervertretung. 

 
ALT NEU 

§ 87 
Mitwirkung an Fachschulen 

§ 87 
Mitwirkung an Fachschulen 

(1) . (3) ... 

(4) Sind innerhalb der Abteilung neben Semes-
tergruppen auch Klassen mit Teilzeitunterricht 
vorhanden, so gilt § 86 Abs. 1 Satz 5 entspre-
chend. Die Tagesschülersprecherinnen oder 
Tagesschülersprecher und die Studierenden-
sprecherinnen oder Studierendensprecher wäh-
len jeweils eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter, die oder der an den Sitzungen der ent-
sprechenden Abteilungskonferenz mit beraten-
der Stimme teilnimmt. Mitglieder in der Ge-
samtschülervertretung sind die jeweiligen Vor-
sitzenden und ihre Stellvertreterin oder ihr 
Stellvertreter. 

(5) Sind innerhalb einer Abteilung neben Se-
mestergruppen auch Klassen mit Vollzeitunter-
richt und solche mit Teilzeitunterricht vorhan-
den, so bilden 

1. die Studierendensprecherinnen oder 
Studierendensprecher und die Schüler-
sprecherinnen oder Schülersprecher der 

(1) - (3) ... 
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Klassen mit Vollzeitunterricht sowie  
2. die Tagesschülersprecherinnen oder Ta-

gesschülersprecher der Klassen mit Teil-
zeitunterricht  

jeweils eine Schülervertretung im Sinne von § 
86 Abs. 1 Satz 1. Jede der beiden Schülerver-
tretungen wählt aus ihrer Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter sowie eine 
Vertreterin oder einen Vertreter, der an den 
Sitzungen der entsprechenden Abteilungskonfe-
renz mit beratender Stimme teilnimmt. Mit-
glieder der Gesamtschülervertretung sind die 
oder der jeweilige Vorsitzende und ihre oder 
seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellver-
treter.  
 

ALT NEU 

§ 89 
Elternversammlungen, Sprecherinnen 

und Sprecher 
der Erziehungsberechtigten 

§ 89 
Elternversammlungen, Sprecherinnen 

und Sprecher 
der Erziehungsberechtigten 

(1) Die Erziehungsberechtigten der Schülerin-
nen und Schüler jeder Klasse, die zu Beginn 
des Schuljahres in der Mehrzahl minderjährige 
Schülerinnen und Schüler hat, bilden eine 
Elternversammlung. Soweit kein Klassenver-
band gebildet wurde, besteht die Elternver-
sammlung aus den Erziehungsberechtigten der 
Jahrgangsstufe. Die Eltern volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler können beratend an den 
Elternversammlungen teilnehmen. Die Lehr-
kräfte, die in der Klasse oder Jahrgangsstufe 
unterrichten, sowie die Klassensprecherinnen 
und Klassensprecher oder Jahrgangsspreche-
rinnen und Jahrgangssprecher der Schülerin-
nen und Schüler sollen auf Wunsch der El-
ternversammlung beratend an deren Sitzun-
gen teilnehmen. 

 

 

 
(2) – (5) ... 

(1) Die Erziehungsberechtigten der Schülerin-
nen und Schüler jeder Klasse, die zu Beginn 
des Schuljahres in der Mehrzahl minderjährige 
Schülerinnen und Schüler hat, bilden eine 
Elternversammlung. An beruflichen Schulen 
werden Elternversammlungen nur gebildet, 
wenn die Mehrheit der Erziehungsberechtigten 
der minderjährigen Schüler dies wünscht. So-
weit kein Klassenverband gebildet wurde, 
besteht die Elternversammlung aus den Erzie-
hungsberechtigten der Jahrgangsstufe. Die 
Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler 
können beratend an den Elternversammlungen 
teilnehmen. Die Lehrkräfte, die in der Klasse 
oder Jahrgangsstufe unterrichten, sowie die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
oder Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangs-
sprecher der Schülerinnen und Schüler sollen 
auf Wunsch der Elternversammlung beratend 
an deren Sitzungen teilnehmen. 

 
(2) – (5) ... 
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ALT NEU 

§ 91 
Mitwirkung an Oberstufenzentren und 

beruflichen Schulen 

§ 91 
Mitwirkung an Oberstufenzentren und 

beruflichen Schulen 

(1) ... 

(2) An Oberstufenzentren wird abweichend 
von § 90 Abs. 1 Satz 1 für jede Abteilung, 
die vollzeitschulische Bildungsgänge anbietet, 
eine Abteilungselternvertretung eingerichtet. In 
anderen Abteilungen kann jeweils eine Abtei-
lungselternvertretung gebildet werden, wenn 
ihr mindestens drei Klassen oder Jahrgangs-
stufen angehören. Jede Abteilungselternvertre-
tung kann aus der Mitte ihrer stimmberechtig-
ten Mitglieder zwei gleichberechtigte Spreche-
rinnen und Sprecher und ein beratendes Mit-
glied der Schulkonferenz wählen. Die Spreche-
rinnen und Sprecher aller Abteilungselternver-
tretungen wählen aus ihrer Mitte zwei Mit-
glieder für den Elternausschuss Berufliche 
Schulen, die verschiedenen Abteilungen ange-
hören sollen.

(1) ... 

(2) An Oberstufenzentren wird abweichend 
von § 90 Abs. 1 Satz 1 für jede Abteilung, 
die vollzeitschulische Bildungsgänge anbietet, 
eine Abteilungselternvertretung eingerichtet. In 
anderen Abteilungen kann jeweils eine Abtei-
lungselternvertretung gebildet werden, wenn 
ihr mindestens drei Klassen oder Jahrgangs-
stufen angehören. Jede Abteilungselternvertre-
tung kann aus der Mitte ihrer stimmberechtig-
ten Mitglieder zwei gleichberechtigte Spreche-
rinnen und Sprecher und ein beratendes Mit-
glied der Schulkonferenz wählen.  

 

 
ALT NEU 

§ 93 
Verordnungsermächtigung 

§ 93 
Verordnungsermächtigung 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, für Schulen, deren 
pädagogische und organisatorische Bedingun-
gen es erfordern, insbesondere für  

1. – 2. ...  
3. die Sportschulen,  
4. – 5.  
6. die Carl-Philipp-Emanuel-Bach-
Oberschule, 
7. ..., 

  
Abweichungen von den Abschnitten I bis V 
durch Rechtsverordnung zu regeln.  

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, für Schulen, deren 
pädagogische und organisatorische Bedingun-
gen es erfordern, insbesondere für  

1. – 2. ...  
3. die Eliteschulen des Sports,  
4. - 5.  
6. das Musikgymnasium Carl Philipp Ema-
nuel Bach 
7. ..., 

 
Abweichungen von den Abschnitten I bis V 
durch Rechtsverordnung zu regeln. 
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ALT NEU 

§ 98 
Genehmigung 

§ 98 
Genehmigung 

(1) – (4) ... 

 
(5) Lehrkräfte bedürfen zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit der Genehmigung der Schulaufsichts-
behörde (Unterrichtsgenehmigung). Die Unter-
richtsgenehmigung ist dem Schulträger zu 
erteilen, wenn die Lehrkraft die in Absatz 3 
Nr. 2 genannte fachliche Eignung erfüllt und 
die erforderliche persönliche Eignung besitzt. 
Sie kann befristet erteilt werden, wenn die 
fachliche Eignung durch gleichwertige freie 
Leistungen nachgewiesen werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) – (10) ... 

 

 (1) – (4) ... 

 
(5) Lehrkräfte bedürfen zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit der Genehmigung der Schulaufsichts-
behörde (Unterrichtsgenehmigung). Die Unter-
richtsgenehmigung ist dem Schulträger zu 
erteilen, wenn die Lehrkraft die in Absatz 3 
Nr. 2 genannte fachliche Eignung erfüllt und 
die erforderliche persönliche Eignung besitzt. 
Sie kann befristet erteilt werden, wenn die 
fachliche Eignung durch gleichwertige freie 
Leistungen nachgewiesen werden soll. Besitzt 
eine Lehrkraft bei Vorliegen der erforderlichen 
persönlichen Eignung eine Lehramtsbefähigung 
nach dem Lehrerbildungsrecht eines Landes 
der Bundesrepublik Deutschland und wird sie 
entsprechend eingesetzt, so ist die Ausübung 
der Tätigkeit vor ihrer Aufnahme unter Vorlage 
der Befähigungsnachweise bei der Schulauf-
sichtsbehörde anzuzeigen; einer Unterrichtsge-
nehmigung bedarf es nicht. Die Schulauf-
sichtsbehörde kann die Ausübung einer Tätig-
keit als Lehrkraft untersagen, wenn die Vor-
aussetzungen nach Satz 4 nicht vorliegen oder 
später weggefallen sind. 
 

(6) – (10) ... 

 

ALT NEU 

§ 100 
Staatlich anerkannte Ersatzschulen 

§ 100 
Staatlich anerkannte Ersatzschulen 

(1) ... 

(2) Über die Anerkennung darf nicht entschie-
den werden, bevor der erste Schülerjahrgang 
die letzte Jahrgangsstufe der Schule erreicht 
hat, frühestens jedoch im zweiten Jahr nach 
Eröffnung der genehmigten Ersatzschule; bei 
Schulen, die mehrere Schulstufen umfassen, 
kann die Anerkennung zunächst allein für die 
untere Schulstufe verliehen werden. 

(1) ... 

(2) Über die Anerkennung darf nicht entschie-
den werden, bevor der erste Schülerjahrgang 
die letzte Jahrgangsstufe der Schule erreicht 
hat, frühestens jedoch im zweiten Jahr nach 
Eröffnung der genehmigten Ersatzschule; bei 
Schulen, die mehrere Schulstufen umfassen, 
kann die Anerkennung zunächst allein für die 
untere Schulstufe verliehen werden. Letzte 
Jahrgangsstufe im Sinne von Satz 1 ist bei 
Schulen, die nach der Pädagogik Rudolf Stei-
ners arbeiten, in der Sekundarstufe I die Jahr-
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gangsstufe 10. 

 

 

ALT NEU 

§ 105 
Schulaufsicht 

§ 105 
Schulaufsicht 

(1) – (4) 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als 
zuständige Schulbehörde die äußeren Schulan-
gelegenheiten der beruflichen Schulen, der 
Staatlichen Technikerschule, der Staatlichen 
Ballettschule und Schule für Artistik, der Schul-
farm Insel Scharfenberg und der Schulen mit 
sportbetontem Schwerpunkt (zentral verwalte-
te Schulen). Die Bestimmungen des § 109 Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

(6) – (9) ... 

(1) – (4) 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als 
zuständige Schulbehörde die äußeren Schulan-
gelegenheiten der beruflichen Schulen, der 
Staatlichen Technikerschule, der Staatlichen 
Ballettschule und Schule für Artistik, der Schul-
farm Insel Scharfenberg und der Eliteschulen 
des Sports (zentral verwaltete Schulen). Die 
Bestimmungen des § 109 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

(6) – (9) ... 
 

ALT NEU 

§ 112 
Ausschüsse Berufliche Schulen 

§ 112 
Ausschüsse Berufliche Schulen 

(1) Für die beruflichen Schulen werden ein 
Lehrerausschuss Berufliche Schulen, ein Schü-
lerausschuss Berufliche Schulen und ein Eltern-
ausschuss Berufliche Schulen gebildet. Sie die-
nen der Wahrnehmung der schulischen Interes-
sen der jeweiligen Gruppe sowie der Vorberei-
tung und Koordinierung der Arbeit im Beirat 
Berufliche Schulen. 
 
(2) Den Ausschüssen Berufliche Schulen gehö-
ren jeweils die nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
(Lehrkräfte), § 86 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 (Schüle-
rinnen und Schüler) und § 87 Abs. 1 Satz 4 
(Studentinnen und Studenten) sowie § 91 Abs. 
2 Satz 4 (Eltern) von den entsprechenden 
Gremien gewählten Vertreterinnen und Vertre-
ter der beruflichen Schulen an. Sofern an 
staatlich anerkannten Ersatzschulen Spreche-
rinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, Schülerin-
nen oder Schüler oder Erziehungsberechtigten 
gewählt worden sind, gehören je zwei von 
ihnen dem jeweiligen Bezirksausschuss mit 
beratender Stimme an. 
 
(3) – (4) ... 

(1) Für die beruflichen Schulen werden ein 
Lehrerausschuss Berufliche Schulen und ein 
Schülerausschuss Berufliche Schulen gebildet. 
Sie dienen der Wahrnehmung der schulischen 
Interessen der jeweiligen Gruppe sowie der 
Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit im 
Beirat Berufliche Schulen. 
 
(2) Den Ausschüssen Berufliche Schulen gehö-
ren jeweils die nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
(Lehrkräfte), § 86 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 (Schüle-
rinnen und Schüler) und § 87 Abs. 1 Satz 4 
(Studentinnen und Studenten) von den ent-
sprechenden Gremien gewählten Vertreterin-
nen und Vertreter der beruflichen Schulen an. 
Sofern an staatlich anerkannten Ersatzschulen 
Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, 
Schülerinnen oder Schüler gewählt worden 
sind, gehören je zwei von ihnen dem jeweili-
gen Bezirksausschuss mit beratender Stimme 
an. 
 
 
 
(3) – (4) ... 
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§ 115 
Landesschulbeirat 

§ 115 
Landesschulbeirat 

(1) - (3) ... 

(4) Der Landesschulbeirat besteht aus  

 
1. – 6. ...  
7. einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
Landessportbundes Berlin, die oder der von 
diesem benannt wird. 
 
 
 
 
 
Die Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräf-
te, Schülerinnen und Schüler oder Erziehungs-
berechtigten der staatlich anerkannten Ersatz-
schulen, die Mitglieder der Landesausschüsse 
sind, gehören dem Landesschulbeirat mit be-
ratender Stimme an. An den Sitzungen des 
Landesschulbeirats kann die oder der Vorsit-
zende des Landesjugendhilfeausschusses mit 
beratender Stimme teilnehmen. 
 

(5) ...  

(1) - (3) ... 

(4) Der Landesschulbeirat besteht aus  

 
1. – 6. ... 
7. einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
Landessportbundes Berlin, die oder der von 
diesem benannt wird,   
 
8. einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
Landesjugendhilfeausschusses, die oder der von 
diesem benannt wird. 
 
Die Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräf-
te, Schülerinnen und Schüler oder Erziehungs-
berechtigten der staatlich anerkannten Ersatz-
schulen, die Mitglieder der Landesausschüsse 
sind, gehören dem Landesschulbeirat mit bera-
tender Stimme an.  
 
 
 
 

(5) ... 

 

ALT NEU 

§ 129 
Übergangsregelungen 

§ 129 
Übergangsregelungen 

(1) Für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gewählten schulischen und überschulischen 
Mitwirkungsgremien finden bis zur regelmäßi-
gen Neuwahl die Vorschriften des Schulverfas-
sungsgesetzes vom 5. Februar 1979 (GVBl. S. 
398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Juli 2002 (GVBl. S. 199), und der Wahlord-
nung zum Schulverfassungsgesetz vom 8. Au-
gust 1979 (GVBl. S. 1518) Anwendung.  

 

(2) Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein 
Benennungsverfahren nach den §§ 23 oder 24 
des Schulverfassungsgesetzes eingeleitet wur-
de, finden diese Bestimmungen für die Durch-
führung dieses Benennungsverfahrens weiter-
hin Anwendung. 

 

(3) Auf Maßnahmen der Schule nach § 7 Abs. 
3 Satz 3 dieses Gesetzes findet § 3 a Abs. 3 
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und 4 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin 
bis zu einer Neuregelung der personalvertre-
tungsrechtlichen Bestimmungen über die Betei-
ligung der Personalvertretung weiter Anwen-
dung. 

(4) Die in § 13 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes 
genannten Voraussetzungen finden auf Perso-
nen, die in der Bundesrepublik Deutschland 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Religions-
lehrer in einer öffentlichen Schule tätig waren 
oder bis zum 20. Dezember 2002 in Deutsch-
land eine rechtlich geregelte Ausbildung zum 
Religionslehrer begonnen hatten, keine An-
wendung. Personen, die vor dem 1. August 
2006 den Religions- oder Weltanschauungsun-
terricht in einer öffentlichen Schule im Land 
Berlin erteilt haben, können den erforderlichen 
Nachweis über die deutschen Sprachkenntnisse 
gemäß § 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 bis spätes-
tens zum 31. Juli 2008 nachreichen. 

(1) Die in § 13 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes 
genannten Voraussetzungen finden auf Perso-
nen, die in der Bundesrepublik Deutschland 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Religions-
lehrer in einer öffentlichen Schule tätig waren 
oder bis zum 20. Dezember 2002 in Deutsch-
land eine rechtlich geregelte Ausbildung zum 
Religionslehrer begonnen hatten, keine An-
wendung.  

(5) Für Schülerinnen und Schüler, die sich bis 
zum Beginn des Schuljahres 2009/2010 (ein-
schließlich) in den Jahrgangsstufen 11, 12 
oder 13 der gymnasialen Oberstufe befinden, 
finden an Stelle der Bestimmungen über die 
zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe § 
32 Abs. 4 bis 6 und § 33 Abs. 1 des bisheri-
gen Schulgesetzes für Berlin mit der Maßgabe 
Anwendung, dass sich die Aufnahme in die 
gymnasiale Oberstufe nach § 28 Abs. 4 Nr. 1 
und 2 sowie Abs. 5 Satz 1 dieses Gesetzes 
richtet; Absatz 8 Satz 2 bleibt unberührt. Die 
für das Schulwesen zuständige Senatsverwal-
tung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
weitere Übergangsregelungen zu treffen, ins-
besondere zum Rücktritt in den folgenden 
Schülerjahrgang. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler, die sich bis 
zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 (ein-
schließlich) in den Jahrgangsstufen 12 oder 13 
der gymnasialen Oberstufe befinden, finden an 
Stelle der Bestimmungen über die zweijährige 
Form der gymnasialen Oberstufe § 32 Abs. 4 
bis 6 und § 33 Abs. 1 des Schulgesetzes für 
Berlin in der in der bis zum Inkrafttreten des 
Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 
26) geltenden Fassung mit der Maßgabe An-
wendung, dass sich die Aufnahme in die gym-
nasiale Oberstufe nach § 28 Abs. 4 Nr. 1 und 
2 sowie Abs. 5 Satz 1 in der bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: Datum 
und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung richtet. Die für das Schulwesen zu-
ständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung weitere Übergangsre-
gelungen zu treffen, insbesondere zum Rück-
tritt in den folgenden Schülerjahrgang. 

(6) Bis zum Beginn des Schuljahres 2004/2005 
(einschließlich) sind für den Beginn der Schul-
pflicht, für das Alter für eine vorzeitige Auf-
nahme in die Schule und für die Feststellung 
der Schulreife § 8 Abs. 1 und 2 sowie § 9 des 
bisherigen Schulgesetzes für Berlin weiterhin 
anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt findet § 
28 Abs. 1 und 2 des vorgenannten Gesetzes 
mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Auf-
nahme in die Vorklasse letztmalig zum Schul-
jahr 2004/2005 erfolgt. 
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(7) Bis zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 
ist für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 1 der Grundschule § 28 Abs. 5 des 
bisherigen Schulgesetzes für Berlin weiterhin 
anzuwenden. 

 

(8) Für den Erwerb des Realschulabschlusses 
einschließlich des Erwerbs einer dem Real-
schulabschluss gleichwertigen Schulbildung 
finden bis zum Abschluss des Schuljahres 
2004/2005 die bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Bestimmungen weiterhin 
Anwendung. Für die Aufnahme in die gymna-
siale Oberstufe, die Berufsfachschule, die 
Fachoberschule, die Berufsoberschule und das 
Abendgymnasium tritt bis zum Schuljahr 
2005/2006 der Realschulabschluss an die Stelle 
des mittleren Schulabschlusses. 

 

(9) Für Schülerinnen und Schüler, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
die Aufbauklassen des Gymnasiums (Klassen-
stufen 9 und 10) besuchen, finden die bishe-
rigen Bestimmungen Anwendung. 

 

(10) Für Schülerinnen und Schüler, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Grundschule 
und die Jahrgangsstufe 8 der Hauptschule 
besuchen, finden § 27 Abs. 3, § 28 Abs. 5 
und § 29 Abs. 2 Satz 1 des bisherigen Schul-
gesetzes für Berlin Anwendung. 

 

(11) Schülerinnen und Schüler, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ge-
mäß § 14 Abs. 3 des bisherigen Schulgesetzes 
für Berlin im elften Schuljahr ein schulisches 
Berufsgrundbildungsjahr oder einen anderen 
Vollzeitlehrgang an der Berufsschule besuchen, 
sind bis zum Ende des Schuljahres 2003/2004 
berufsschulpflichtig. 

 

(12) In den Schuljahren 2004/2005 bis 
2006/2007 (einschließlich) können an der Be-
rufsschule einjährige berufsbefähigende Lehr-
gänge für Schülerinnen und Schüler eingerich-
tet werden, die nach neun Schulbesuchsjahren 
nicht mindestens die Jahrgangsstufe 8 einer 
allgemein bildenden Schule erreicht oder an 
Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Lernen“ die Jahrgangsstufe 9 
erfolgreich durchlaufen haben und nicht ent-
sprechend in der allgemein bildenden Schule 
oder der Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Lernen“ gefördert werden 
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können; § 39 Abs. 8 Satz 2 und 3 des bishe-
rigen Schulgesetzes für Berlin findet Anwen-
dung. Mit dem Besuch dieser Lehrgänge wird 
abweichend von § 42 Abs. 3 Satz 1 die allge-
meine Schulpflicht erfüllt. 

(13) § 19 Abs. 6 Satz 12 gilt nicht für Kinder, 
die in schulischen Betreuungsformen vor dem 
1. August 2005 ihre ergänzende Betreuung 
begonnen haben, soweit nicht nach diesem 
Zeitpunkt eine Erweiterung des Betreuungsum-
fangs erfolgt oder eine Betreuung über die 
vierte Klassenstufe hinaus fortgeführt werden 
soll. 

 

(14) Der Ethikunterricht gemäß § 12 Abs. 6 
wird schrittweise eingeführt. Abweichend von 
§ 12 Abs. 6 Satz 1 wird das Fach Ethik im 
Schuljahr 2006/2007 in der Jahrgangsstufe 7, 
im Schuljahr 2007/2008 in den Jahrgangsstu-
fen 7 und 8 sowie im Schuljahr 2008/2009 in 
den Jahrgangsstufen 7 bis 9 unterrichtet. 

 

 (3) Im Schuljahr 2010/2011 können letztmalig 
7. Klassen der Hauptschulen, Realschulen, ver-
bundenen Haupt- und Realschulen und Ge-
samtschulen eingerichtet werden, sofern die 
Schulen dieser Schularten nicht bereits in In-
tegrierte Sekundarschulen umgewandelt oder 
zusammengelegt wurden. 
 

 (4) Hauptschulen, Realschulen, verbundene 
Haupt- und Realschulen und Gesamtschulen, 
die nicht zu einer Integrierten Sekundarschule 
werden, sind spätestens zum Ende des Schul-
jahres 2010/2011 aufzuheben. 
 

 (5) Schülerinnen und Schüler, die sich zum 
Zeitpunkt der Änderung der Schulart ihrer 
Schule in eine Integrierte Sekundarschule in 
den Jahrgangsstufen 8 bis 10 befinden oder 
die im Schuljahr 2010/2011 eine Haupt-, Real-, 
verbundene Haupt- und Realschule oder eine 
Gesamtschule besuchen, setzen ihren Schulbe-
such in der Sekundarstufe I nach den bis zum 
Inkrafttreten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: 
Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] für die 
besuchte Schulart geltenden Bestimmungen 
fort; dies gilt auch für den Erwerb von Ab-
schlüssen und die Berechtigung zum Übergang 
in die gymnasiale Oberstufe. Sofern für Schü-
lerinnen und Schüler gemäß Satz 1 nach Wie-
derholung keine Jahrgangsstufe der bisher 
besuchten Schulart folgt, werden sie einer 
Klasse der Integrierten Sekundarschule zuge-
wiesen; die Möglichkeit eines Schulartwechsels 
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bleibt unberührt. Die für das Schulwesen zu-
ständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung weitere Übergangsre-
gelungen zu treffen, insbesondere zu den Be-
sonderheiten in Fällen des Satzes 2.  
 

 (6) Im Schuljahr 2010/2011 gilt § 17 in der bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes vom [ ... ein-
setzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass zu 
den in Absatz 3 Nr. 2 genannten Schularten 
die Integrierte Sekundarschule hinzutritt. 
 

 (7) Für die Aufnahme zum Schuljahr 
2010/2011 gilt § 56 in der bis zum Inkrafttre-
ten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: Datum 
und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung mit Ausnahme des Absatzes 5 Satz 2 
sowie mit der Maßgabe, dass für Integrierte 
Sekundarschulen die für die Gesamtschule 
geltenden Bestimmungen Anwendung finden. 
§ 56 Abs. 10 Satz 2 bleibt unberührt.           

 

 - 44 -



 

 
ALT NEU 

§ 131 
Inkrafttreten 

§ 131 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2004 in 
Kraft. 

(2) Die Regelungen über die Sprachstandsfest-
stellung und die Sprachförderkurse in § 55 
Abs. 2 sind erstmalig zur Anmeldung für das 
Schuljahr 2005/ 2006 anzuwenden. 

(3) Die Regelungen über die Schulanfangspha-
se in § 20 Abs. 1 bis 3 und 7 sowie in § 59 
Abs. 4 Satz 1 sind erstmals zum Beginn des 
Schuljahres 2005/2006 anzuwenden. 

(4) Die Regelungen über den mittleren Schul-
abschluss in den §§ 21, 22 Abs. 3, § 23 Abs. 
4, § 24 Abs. 3, § 26 Abs. 3 und § 36 Abs. 6 
sowie gemäß § 27 Nr. 9, § 29 Abs. 6 Nr. 5, § 
30 Abs. 5 Nr. 6, § 31 Abs. 4 Nr. 6, § 34 Abs. 
3 Nr. 5 und § 40 Abs. 6 Nr. 4 sind erstmals 
zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 anzu-
wenden. 

(5) In die zweijährige Form der gymnasialen 
Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler 
erstmals zum Beginn des Schuljahres 
2010/2011 aufgenommen. 

(6) Die Bestimmung über den berufsorientie-
renden Schulabschluss in § 36 Abs. 6 wird 
erstmals zum Abschluss des Schuljahres 
2006/2007 angewendet. 

(7) Abweichend von Absatz 1 tritt § 20 Abs. 6 
am 1. August 2005 in Kraft. Grundlage für die 
organisatorische Umstellung der Grundschule 
nach § 20 Abs. 6 ist eine Gesamtkonzeption 
für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkin-
dern. 

(8) Vorschriften dieses Gesetzes, mit denen die 
für das Schulwesen zuständige Senatsverwal-
tung ermächtigt wird, Regelungen im Wege 
von Rechtsverordnungen zu treffen, treten 
abweichend von Absatz 1 am Tage nach der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2004 in 
Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) In die zweijährige Form der gymnasialen 
Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler 
erstmals zum Beginn des Schuljahres 
2010/2011 aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Integrierte Sekundarschule wird spätes-
tens zum Schuljahr 2011/2012 durch Neu-
gründung oder durch Zusammenlegung oder 
Umwandlung von Schulen der Schularten 
Hauptschule, Realschule, verbundene Haupt- 

 - 45 -



 

 

- 46 -

und Realschule, Gesamtschule und gegebenen-
falls Gymnasium eingerichtet.  
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	1. die Grundschule, 
	2. als weiterführende allgemein bildende Schulen 
	a)  die Integrierte Sekundarschule und
	b)  das Gymnasium, 
	3.  als berufliche Schulen  
	a) die Berufsschule, 
	b) die Berufsfachschule, 
	c) die Fachoberschule, 
	d) die Berufsoberschule, 
	e) das berufliche Gymnasium und
	f) die Fachschule, 
	4. – 5. ... 
	Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt können jeweils organisatorisch und pädagogisch verbunden werden. Sie können auch zu einer Schule verbunden werden. 
	(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 können  die Integrierte Sekundarschule und das Gymnasium mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde einen altsprachlichen Bildungsgang ab der Jahrgangsstufe 5 führen.
	(4) Die Mindestanzahl der Klassen oder Lerngruppen eines Eingangsjahrgangs (Züge) soll an Grundschulen die Zweizügigkeit, an Gymnasien die Dreizügigkeit und an Integrierten Sekundarschulen die Vierzügigkeit nicht unterschreiten. Über Ausnahmen, insbesondere zur Sicherung eines angemessenen Schulwegs, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde.
	ALT
	NEU
	(1) – (4) ...
	(5) In Gemeinschaftsschulen finden die Regelungen über das Probehalbjahr sowie abweichend von § 56 Abs.2 die Regelungen über die Bildungsgangempfehlung nach dem Besuch der Primarstufe bei Verbleib in der Gemeinschaftsschule keine Anwendung. In Gemeinschaftsschulen kann bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch geeignete schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt werden, wenn dies im Schulprogramm festgelegt ist. Abweichend von § 59 finden bis zum Abschluss der Sekundarstufe I Jahrgangsstufenwiederholungen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler beziehungsweise ihren oder seinen Erziehungsberechtigten Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zu schließen. Die äußere Fachleistungsdifferenzierung findet als durchgängiges Organisationsprinzip in Gemeinschaftsschulen keine Anwendung.
	(1) – (4) ...
	(5) In Gemeinschaftsschulen kann bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch geeignete schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt werden, wenn dies im Schulprogramm festgelegt ist. Abweichend von § 59 finden bis zum Abschluss der Sekundarstufe I Jahrgangsstufenwiederholungen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler beziehungsweise ihren oder seinen Erziehungsberechtigten Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zu schließen. Die äußere Fachleistungsdifferenzierung findet als durchgängiges Organisationsprinzip in Gemeinschaftsschulen keine Anwendung.
	ALT
	NEU
	§ 18
	Schulversuche, Schulen besonderer pädagogischer Prägung
	(1) Schulversuche sind innovative Maßnahmen, die das Schulwesen pädagogisch und organisatorisch weiterentwickeln. Im Rahmen von Schulversuchen können Abweichungen von den Bestimmungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erprobt werden, insbesondere von Aufbau und Gliederung des Schulwesens, den Unterrichtsinhalten, der Unterrichtsorganisation, den Unterrichtsmethoden, der Form der Lernerfolgsbeurteilung einschließlich des Erwerbs der Abschlüsse sowie den Formen der Mitwirkung, soweit die Abweichungen zur Erreichung der Ziele des Schulversuchs erforderlich sind. In Schulversuchen muss die Anerkennung der Abschlüsse in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland gesichert sein.
	(2) – (4) ...
	§ 18
	Schulversuche, Schulen besonderer pädagogischer Prägung
	(1) Schulversuche sind innovative Maßnahmen, die das Schulwesen pädagogisch und organisatorisch weiterentwickeln. Im Rahmen von Schulversuchen können Abweichungen von den Bestimmungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erprobt werden, insbesondere von Aufbau und Gliederung des Schulwesens, den Unterrichtsinhalten, der Unterrichtsorganisation, den Unterrichtsmethoden, den Aufnahmebedingungen, der Form der Lernerfolgsbeurteilung einschließlich des Erwerbs der Abschlüsse sowie den Formen der Mitwirkung, soweit die Abweichungen zur Erreichung der Ziele des Schulversuchs erforderlich sind. In Schulversuchen muss die Anerkennung der Abschlüsse in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland gesichert sein.
	(2) – (4) ...
	ALT
	NEU
	§ 19
	Ganztagsangebote, Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und Betreuung
	(1) Ganztagsangebote verbinden Unterricht und Erziehung mit außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung. Unterricht und Betreuung können jeweils auf Vormittage und Nachmittage verteilt werden. Die Angebote umfassen ergänzende Leistungen der Schulen, zu deren Durchführung Erziehungsberechtigte und andere qualifizierte Personen, die die kulturelle, soziale, sportliche, praktische, sprachliche und kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern, einbezogen werden können.
	Die außerunterrichtliche Förderung und Betreuung umfasst neben der Beaufsichtigung während der Mittagspause insbesondere Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und Neigungsgruppen. Die Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Primarstufe) können in gebundener und offener Form organisiert werden. Bei der offenen Form erfolgt die Teilnahme an den Ganztagsangeboten freiwillig, bei der gebundenen Form besteht Teilnahmepflicht für die Schülerinnen und Schüler (Absatz 3). An Grundschulen und an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Primarstufe) soll ein Mittagessen angeboten werden. Das Angebot der ergänzenden Betreuung an der Ganztagsschule in der offenen Form umfasst ein kostenbeteiligungspflichtiges Mittagessen, soweit nicht nur die Betreuungszeit von 6.00 bis 7.30 Uhr in Anspruch genommen wird. Im Übrigen sollen die Kinder auf eigene Kosten ein Mittagessen erhalten.
	(2) Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe I und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt können im Rahmen der schulorganisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten Ganztagsangebote umfassen, wenn hierfür ein öffentliches Bedürfnis oder ein besonderes pädagogisches Interesse besteht. Die zuständige Schulbehörde kann die Einrichtung von Ganztagsangeboten beschließen.
	(3) Sollen Ganztagsangebote in Form von Ganztagsschulen verbindlich sein, so ist die Verbindlichkeit auf Klassen und einen bestimmten Umfang festzulegen. Dabei muss ein Nachmittag in der Woche frei von verpflichtenden Schulveranstaltungen gehalten werden. Die tägliche Aufenthaltsdauer der Schülerinnen und Schüler soll acht Zeitstunden nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Einrichtung einer Ganztagsschule trifft die Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Schulentwicklungsplans (§ 105 Abs. 3).
	(4) – (6) ...
	(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und Betreuung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. - 3. ... 
	4. die Finanzierung der Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe und von Angeboten im Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz 11),
	5. - 10. ...
	§ 19
	Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und Betreuung
	(1) Grundschulen und Integrierte Sekundarschulen bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 sind Ganztagsschulen. Im Übrigen können Schulen, sofern die personellen, sächlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen vorliegen, als Ganztagsschulen geführt werden. 
	(2) Ganztagsschulen verbinden Unterricht und Erziehung mit außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung durch ein schul- und sozialpädagogisches Konzept. Unterricht und Betreuung können jeweils auf Vormittage und Nachmittage verteilt werden. Die Angebote umfassen ergänzende Leistungen der Schulen. Dafür sollen die Ganztagsschulen Kooperationen insbesondere mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Musikschulen und Volkshochschulen vereinbaren. Sie können Erziehungsberechtigte und andere qualifizierte Personen, die die kulturelle, soziale, sportliche, praktische, sprachliche und kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern, einbeziehen.
	Die außerunterrichtliche Förderung und Betreuung umfasst neben der Beaufsichtigung während der Mittagspause insbesondere vertiefende Übungen, Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und Neigungsgruppen. Beim offenen Ganztagsbetrieb erfolgt die Teilnahme an den Ganztagsangeboten freiwillig, beim gebundenen Ganztagsbetrieb besteht Teilnahmepflicht für die Schülerinnen und Schüler (Absatz 4). An Ganztagsschulen soll ein Mittagessen angeboten werden. 
	(3) Das Angebot der ergänzenden Betreuung an der Ganztagsschule der Primarstufe in der offenen Form, soweit nicht nur die Betreuungszeit von 6.00 bis 7.30 Uhr in Anspruch genommen wird, und in der gebundenen Form umfasst ein kostenbeteiligungspflichtiges Mittagessen. Im Übrigen erhalten die Kinder auf eigene Kosten ein Mittagessen.
	(4) Beim gebundenen Ganztagsbetrieb ist die verbindliche Teilnahme an Veranstaltungen für Lerngruppen oder Klassen und einen bestimmten Umfang festzulegen. Dabei muss ein Nachmittag in der Woche frei von verpflichtenden Schulveranstaltungen gehalten werden. Die tägliche Aufenthaltsdauer der Schülerinnen und Schüler soll acht Zeitstunden nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Einrichtung einer Ganztagsschule trifft die Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Schulentwicklungsplans (§ 105 Abs. 3).
	(5) – (7) ...
	(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und Betreuung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 3. ... 
	4. die Finanzierung der Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe und von Angeboten im Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (Absatz 7 Satz 11),
	5. - 10. ...
	11. zum Ganztagsbetrieb, insbesondere zu Organisation und Verbindlichkeit des Angebots.
	(1) - (5) ...
	(6) Die Grundschule hat verlässliche Öffnungszeiten, um ihre pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern und den Erziehungsberechtigten die Zeit- und Alltagsplanung zu erleichtern. Die verlässliche Öffnungszeit beträgt in der Regel jeweils sechs Zeitstunden an fünf Unterrichtstagen. Grundschulen können darüber hinaus zu Ganztagsgrundschulen in offener Form oder, aus pädagogischen und sozialstrukturellen Gründen, zu Ganztagsgrundschulen in gebundener Form erweitert werden. In der Ganztagsgrundschule in offener Form erhalten die Schülerinnen und Schüler vor und nach der verlässlichen Öffnungszeit freiwillige Ganztagsangebote. Ganztagsgrundschulen in gebundener Form können um Angebote der Spätbetreuung und der Frühbetreuung ergänzt werden. Zur Sicherung ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule wie auch der Ganztagsgrundschule in gebundener und offener Form sollen die Schulen Kooperationen mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe vereinbaren.
	(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Grundschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 5. ...
	6. die Organisation von Ganztagsangeboten.
	(1) - (5) ...
	(6) Die Grundschule hat verlässliche Öffnungszeiten, um ihre pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern und den Erziehungsberechtigten die Zeit- und Alltagsplanung zu erleichtern. Die verlässliche Öffnungszeit beträgt in der Regel jeweils sechs Zeitstunden an fünf Unterrichtstagen. Grundschulen können als Ganztagsgrundschulen in offener oder gebundener Form organisiert werden. In der Ganztagsgrundschule in offener Form erhalten die Schülerinnen und Schüler vor und nach der verlässlichen Öffnungszeit freiwillige Ganztagsangebote. Ganztagsgrundschulen in gebundener Form können um Angebote der Spätbetreuung und der Frühbetreuung ergänzt werden. Zur Sicherung ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule wie auch der Ganztagsgrundschule in gebundener und offener Form sollen die Schulen Kooperationen mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe vereinbaren.
	(7) Grundschulen arbeiten mit Kindertageseinrichtungen sowie mit weiterführenden allgemein bildenden Schulen insbesondere in ihrer Umgebung zusammen und schließen Vereinbarungen über das Verfahren und den Inhalt ihrer Zusammenarbeit. Die Kooperationen dienen der Verbesserung des Übergangs in die Grundschule und in die weiterführende Schule.
	(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Grundschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 5.
	6. die Einzelheiten der Wahl der Fremdsprache nach Absatz 4,
	7. die Bereiche, auf die sich die Zusammenarbeit nach Absatz 7 erstreckt.
	ALT
	NEU
	(1) Die Bildungsgänge der Sekundarstufe I enden mit Abschlüssen. Abschlüsse sind 
	1. der Hauptschulabschluss, 
	2. der erweiterte Hauptschulabschluss und 
	3. der mittlere Schulabschluss.
	(2) Der mittlere Schulabschluss wird in einem Abschlussverfahren erworben. Er setzt sich aus den schulischen Bewertungen der Jahrgangsstufe 10 und einer Prüfung mindestens in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache zusammen. 
	(1) Die Sekundarstufe I endet mit Abschlüssen. Abschlüsse sind 
	1. die Berufsbildungsreife, 
	2. die erweiterte Berufsbildungsreife und 
	3. der mittlere Schulabschluss.
	(2) Die erweiterte Berufsbildungsreife und der mittlere Schulabschluss werden in einem Abschlussverfahren erworben. Sie setzen sich aus den schulischen Bewertungen der Jahrgangsstufe 10 und einer Prüfung mindestens in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache zusammen. 
	ALT
	NEU
	§ 22
	Gesamtschule
	(1) Die Gesamtschule vermittelt allen Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
	(2) Die Gesamtschule umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10. In ihr werden die Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums integriert. Unterricht und Erziehung in der Gesamtschule bilden eine pädagogische und organisatorische Einheit. Der Unterricht findet in Kerngruppen, Kursen der äußeren Fachleistungsdifferenzierung sowie Wahlpflicht- und Wahlgruppen statt. Die Gesamtschule wird in der Regel als Ganztagsschule geführt. Sie kann mit der Grundschule und mit der gymnasialen Oberstufe verbunden werden.
	 (3) Die Gesamtschule führt nach dem erfolgreichen Besuch 
	1. der Jahrgangsstufe 9 zum Hauptschulabschluss, 
	2. der Jahrgangsstufe 10 
	a) zum erweiterten Hauptschulabschluss oder 
	b) zum mittleren Schulabschluss. 
	Der mittlere Schulabschluss berechtigt bei entsprechender Qualifikation zum Übergang in die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe.
	§ 22
	Integrierte Sekundarschule
	(1) Die Integrierte Sekundarschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertiefte allgemeine und berufsbefähigende Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 
	(2) Die Integrierte Sekundarschule umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) und führt im Anschluss zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). § 17 Abs. 3 bleibt unberührt. Die Integrierte Sekundarschule bietet eine gymnasiale Oberstufe entweder eigenständig, in Kooperation mit einem beruflichen Gymnasium oder mit einer anderen Integrierten Sekundarschule an. Sie kooperiert insbesondere mit benachbarten Grundschulen und beruflichen Schulen; § 20 Abs. 7 gilt sinngemäß.
	(3) Die Integrierte Sekundarschule führt zu allen Abschlüssen gemäß § 21 Abs. 1. Der mittlere Schulabschluss berechtigt bei entsprechender Qualifikation zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe.
	(4) In der Integrierten Sekundarschule kann der Unterricht in gemeinsamen Lerngruppen, in Kursen der äußeren Fachleistungsdifferenzierung sowie in Wahlpflicht- und Wahlgruppen stattfinden. Über Beginn und Formen der Differenzierung entscheidet jede Schule im Rahmen ihres Schulprogramms.
	(5) Die Integrierte Sekundarschule bietet insbesondere in Kooperation mit Betrieben und Trägern der Berufsvorbereitung und –ausbildung praxisbezogenes und berufsorientiertes Lernen an (Duales Lernen). Alle Schülerinnen und Schüler können am Dualen Lernen teilnehmen. Die Schule kann in den Jahrgangsstufen 9 und 10 die Verbindlichkeit der Teilnahme festlegen. 
	ALT
	NEU
	aufgehoben
	aufgehoben
	aufgehoben
	ALT
	NEU
	(1)...
	(2) Das Gymnasium umfasst als einheitlicher Bildungsgang in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
	(3) Am Ende der Sekundarstufe I wird der mittlere Schulabschluss vergeben; er ist ein Bestandteil der Versetzung in die gymnasiale Oberstufe. Das Zeugnis des Gymnasiums am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist dem Hauptschulabschluss, das Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 10 ist dem erweiterten Hauptschulabschluss gleichwertig, wenn jeweils der für diesen Abschluss erforderliche Leistungsstand erreicht worden ist.
	(1) ...
	(2) Das Gymnasium umfasst als einheitlicher Bildungsgang die Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II in der zweijährigen Form)  und führt zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). § 17 Abs. 3 bleibt unberührt. Das Kooperationsgebot nach § 20 Abs. 7 gilt sinngemäß.
	(3) In der Sekundarstufe I werden die Abschlüsse gemäß § 21 Abs. 1 vergeben. Der mittlere Schulabschluss berechtigt bei entsprechender Qualifikation zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe. 
	ALT
	NEU
	§ 27
	Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I
	Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1.  den Beginn der äußeren Fachleistungsdifferenzierung und die Unterrichtsfächer und Lernbereiche, in denen leistungsdifferenziert unterrichtet wird,
	2. – 4. ... 
	5.  die erforderlichen Qualifikationen zur Berechtigung des Übergangs in die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe (§ 22 Abs. 3 Satz 2), 
	6.  die Anforderungen und das Verfahren für die nach § 23 Abs. 3 zu treffende Entscheidung der Klassenkonferenz, 
	7.  die organisatorische und curriculare Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 9 und 10 in der Hauptschule (§ 23 Abs. 3), 
	8.  die Voraussetzungen für den bildungsgangübergreifenden Unterricht und für die Teilnahme am Unterricht des Bildungsgangs mit höheren Anforderungen in der verbundenen Haupt- und Realschule (§ 25 Abs. 2), 
	9.  die Voraussetzungen zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses und des dem Hauptschulabschluss sowie dem erweiterten Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstandes.
	§ 27
	Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I
	Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1.  den Beginn und die Formen der Fachleistungsdifferenzierung und die Unterrichtsfächer und Lernbereiche, in denen leistungsdifferenziert unterrichtet wird,
	2. – 4. ... 
	5.  die Anforderungen und das Verfahren für die nach § 22 Abs. 5 Satz 3 zu treffende Entscheidung, 
	6.  die organisatorische und curriculare Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 7 bis 10 unter besonderer Berücksichtigung des Dualen Lernens, 
	7.  die Voraussetzungen zum Erwerb der Berufsbildungsreife einschließlich der Voraussetzungen, unter denen die Berufsbildungsreife bereits nach Jahrgangsstufe 9 erworben werden kann,
	8.  die Voraussetzungen zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife,
	9.  die Voraussetzungen zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses,
	10. die erforderlichen Qualifikationen zur Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe.
	ALT
	NEU
	§ 28
	Gymnasiale Oberstufe
	(1) – (2) ...
	(3) Abweichend von Absatz 2 gliedert sich die gymnasiale Oberstufe an beruflichen Gymnasien, Sportschulen, der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik sowie der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Oberschule in eine einjährige Einführungsphase und die sich anschließende zweijährige Qualifikationsphase (dreijährige Form). An Gesamtschulen wird die gymnasiale Oberstufe in der zweijährigen und in der dreijährigen Form angeboten. An Gymnasien kann die Schulaufsichtsbehörde eine Einführungsphase einrichten. Die Einführungsphase dient insbesondere dem Ausgleich von bildungsgangspezifischen Lerndefiziten.
	(4) In die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe werden aufgenommen: 
	1. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die in die gymnasiale Oberstufe versetzt worden sind, 
	2. Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule, die die Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe erworben haben, und 
	3. Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Schulabschluss erworben haben, wenn nach ihrem Leistungsstand eine erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase erwartet werden kann und sie die Zulassungsvoraussetzungen zur Abiturprüfung ohne einen Besuch der Einführungsphase erfüllen können.
	(5) In die dreijährige Form der gymnasialen Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die den mittleren Schulabschluss erworben haben und bei denen nach Fähigkeiten und Leistungen die Eignung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe erwartet werden kann. Schülerinnen und Schüler nach Absatz 4 Nr. 1 und 2 können in die beruflichen Gymnasien und in die gymnasiale Oberstufe der in Absatz 3 Satz 1 genannten Schulen aufgenommen werden.
	(6) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab. Die allgemeine Hochschulreife wird durch eine Gesamtqualifikation aus anrechenbaren Kursen und der Abiturprüfung erworben. Nach erfolgreicher Teilnahme an mindestens zwei aufeinander folgenden Halbjahren der Qualifikationsphase kann der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden.
	(7) In Oberstufenzentren soll außerdem eine gymnasiale Oberstufe mit einem beruflich orientierten Bildungsangebot eingerichtet werden (berufliches Gymnasium), sofern die curricularen Voraussetzungen vorliegen und Unterricht in einem beruflich orientierten Leistungsfach erteilt werden kann.
	(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 1. -10. ... 
	Für die gymnasialen Oberstufen des Französischen Gymnasiums (Collège Français), der John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Gemeinschaftsschule) und der beruflichen Gymnasien sowie der Schulen besonderer pädagogischer Prägung können besondere Regelungen getroffen werden, soweit es die organisatorischen oder pädagogischen Bedingungen dieser Schulen erfordern. 
	§ 28
	Gymnasiale Oberstufe
	(1) – (2) ...
	(3) Abweichend von Absatz 2 gliedert sich die gymnasiale Oberstufe an Integrierten Sekundarschulen und beruflichen Gymnasien in eine einjährige Einführungsphase und die sich anschließende zweijährige Qualifikationsphase (dreijährige Form). An Integrierten Sekundarschulen kann die gymnasiale Oberstufe auch in der zweijährigen Form angeboten werden. 
	(4) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab. Die allgemeine Hochschulreife wird durch eine Gesamtqualifikation aus anrechenbaren Kursen und der Abiturprüfung erworben. Nach erfolgreicher Teilnahme an mindestens zwei aufeinander folgenden Halbjahren der Qualifikationsphase kann der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden.
	(5) In Oberstufenzentren soll eine gymnasiale Oberstufe mit einem beruflich orientierten Bildungsangebot eingerichtet werden (berufliches Gymnasium). Die beruflichen Gymnasien kooperieren mit einer oder mehreren Integrierten Sekundarschulen, um insbesondere den Schülerinnen und Schülern dieser Schulart den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu ermöglichen. Hierüber sind Kooperationsvereinbarungen zu schließen; Schülerinnen und Schüler kooperierender Integrierter Sekundarschulen haben einen Anspruch auf Aufnahme.
	(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 10. ... 
	Für die beruflichen Gymnasien sowie für die gymnasialen Oberstufen des Französischen Gymnasiums (Collège Français), der John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Gemeinschaftsschule), der Eliteschulen des Sports, der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik, des Musikgymnasiums Carl-Philipp-Emanuel-Bach und weiterer Schulen besonderer pädagogischer Prägung können besondere Regelungen getroffen werden, soweit es die organisatorischen oder pädagogischen Bedingungen dieser Schulen erfordern. 
	ALT
	NEU
	(1) – (5) ...
	(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1.-4. ...
	5.  die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit mit dem Hauptschulabschluss und dem erweiterten Hauptschulabschluss sowie für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen vom Abschlussverfahren gemäß § 21 Abs. 2 vorgesehen werden, 
	6. ...
	(1) – (5) ...
	(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere
	1.-4. ...
	5.  die Voraussetzungen für den Erwerb der Berufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbildungsreife sowie des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Abs. 2 vorgesehen werden,
	6. ...
	ALT
	NEU
	§ 30
	Berufsfachschule
	(1) Die Berufsfachschule vermittelt Schülerinnen und Schülern, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen, die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und erweitert ihre Allgemeinbildung. Sie übernimmt als Vollzeitschule die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze oder einen Teil der vorgeschriebenen oder üblichen Ausbildungszeit. Die Ausbildung an der Berufsfachschule schließt mit einer schulischen Prüfung ab, sofern die Berufsausbildung nicht mit einer Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934), oder der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), zuletzt geändert durch Artikel 35 b des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) abschließt. § 29 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Berufsfachschule ermöglicht zusätzlich den Erwerb schulischer Abschlüsse.
	(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt voraus 
	 1.  bei einem mindestens dreijährigen Bildungsgang mindestens den Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung, 
	2.  bei einem zweijährigen Bildungsgang mindestens den Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung und 
	3.  bei einem einjährigen Bildungsgang mindestens den erweiterten Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung.
	Erfordert ein Bildungsgang eine über den Hauptschulabschluss oder den erweiterten Hauptschulabschluss oder eine jeweils gleichwertige Schulbildung hinausgehende Schulbildung, so wird für die Aufnahme der mittlere Schulabschluss vorausgesetzt. Bei Bildungsgängen, die besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzen, kann die Aufnahme zusätzlich vom Ergebnis einer entsprechenden Eignungsfeststellung abhängig gemacht werden.
	(3)  ... 
	(4) In den Berufsfachschulen für Altenpflege wird den Schülerinnen und Schülern, die in einem Ausbildungsverhältnis nach dem Altenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), stehen, der für die Ausbildung zum Beruf der Altenpflegerin oder des Altenpflegers erforderliche theoretische und praktische Unterricht erteilt. Die Aufnahme in die Berufsfachschule für Altenpflege setzt voraus, dass die Schülerin oder der Schüler nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist, sowie 
	1.  den mittleren Schulabschluss oder einen erweiterten Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung oder 
	2.  den Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung, sofern eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung oder die Erlaubnis als Altenpflegehelferin oder Altenpflegehelfer oder Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer nachgewiesen wird. 
	Satz 3 – 5 ...
	(5) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bildungsgänge der Berufsfachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 4. ... 
	5. die Abschlüsse und Berechtigungen, 
	6. die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit mit dem Hauptschulabschluss und dem erweiterten Hauptschulabschluss sowie für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen vom Abschlussverfahren gemäß § 21 Abs. 2 vorgesehen werden, 
	7. – 9. ... 
	§ 30
	Berufsfachschule
	(1) Die Berufsfachschule vermittelt Schülerinnen und Schülern, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen, in einjährigen Bildungsgängen eine fachbezogene berufliche Grundbildung zur Vorbereitung auf die künftige Berufsausbildung oder in mehrjährigen Bildungsgängen die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und erweitert ihre Allgemeinbildung. Sie übernimmt als Vollzeitschule die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze oder einen Teil der vorgeschriebenen oder üblichen Ausbildungszeit. Die Ausbildung an der Berufsfachschule schließt mit einer schulischen Prüfung ab, sofern die Berufsausbildung nicht mit einer Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934), oder der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), zuletzt geändert durch Artikel 35 b des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) abschließt. Die Berufsfachschule ermöglicht zusätzlich den Erwerb schulischer Abschlüsse.
	(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt voraus 
	1.  bei einem mindestens dreijährigen Bildungsgang mindestens die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung, 
	2.  bei einem zweijährigen Bildungsgang mindestens die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung und 
	3.  bei einem einjährigen Bildungsgang mindestens die erweiterte Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung.
	Erfordert ein Bildungsgang eine über die Berufsbildungsreife oder die erweiterte Berufsbildungsreife oder eine jeweils gleichwertige Schulbildung hinausgehende Schulbildung, so wird für die Aufnahme der mittlere Schulabschluss vorausgesetzt. Bei Bildungsgängen, die besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzen, kann die Aufnahme zusätzlich vom Ergebnis einer entsprechenden Eignungsfeststellung abhängig gemacht werden.
	(3)  ...
	(4) In den Berufsfachschulen für Altenpflege wird den Schülerinnen und Schülern, die in einem Ausbildungsverhältnis nach dem Altenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) oder in einer berufsbegleitenden Ausbildung stehen, der für die Ausbildung zum Beruf der Altenpflegerin oder des Altenpflegers erforderliche theoretische und praktische Unterricht erteilt. Die Aufnahme in die Berufsfachschule für Altenpflege setzt voraus, dass die Schülerin oder der Schüler nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist, sowie 
	1.  den mittleren Schulabschluss oder die erweiterte Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung oder 
	2.  die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung, sofern eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung oder die Erlaubnis als Altenpflegehelferin oder Altenpflegehelfer oder Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer nachgewiesen wird. 
	Satz 3 – 5 ...
	(5) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bildungsgänge der Berufsfachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 4. ... 
	5. die Abschlüsse und Berechtigungen sowie Qualifizierungsbausteine und Ausbildungsbausteine, 
	6. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife sowie des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Abs. 2 vorgesehen werden, 
	7. – 9. ... 
	ALT
	NEU
	(1) ...
	(2) Die Aufnahme in die Fachoberschule setzt voraus 
	1.  den mittleren Schulabschluss oder 
	2.  die erfolgreiche Beendigung einer einschlägigen Berufsausbildung oder eine hinreichend einschlägige Berufserfahrung, sofern der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung nachgewiesen wird. 
	§ 30 Abs. 3 gilt entsprechend.
	(3) ... 
	(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bildungsgänge der Fachoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 5. ...
	6.  die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit mit dem erweiterten Hauptschulabschluss und für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses.
	(1) ...
	(2) Die Aufnahme in die Fachoberschule setzt voraus 
	1.  den mittleren Schulabschluss oder 
	2.  die erfolgreiche Beendigung einer einschlägigen Berufsausbildung oder eine hinreichend einschlägige Berufserfahrung, sofern die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung nachgewiesen wird. 
	§ 30 Abs. 3 gilt entsprechend.
	(3) ... 
	(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bildungsgänge der Fachoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 5. ...
	6.  die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Abs. 2 vorgesehen werden. 
	.
	NEU
	(1) – (2) ...
	(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Studiengänge der Fachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. - 4. ... 
	5.  die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit mit dem erweiterten Hauptschulabschluss und für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses, 
	6. ...
	(1) – (2) ...
	(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Studiengänge der Fachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. - 4. ... 
	5.  die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Abs. 2 vorgesehen werden,
	6. ...
	ALT
	NEU
	§ 35
	Oberstufenzentren
	(1) – (2) ... 
	§ 35
	Oberstufenzentren
	(1) – (2) ... 
	(3) Die Oberstufenzentren kooperieren mit Integrierten Sekundarschulen, um den Schülerinnen und Schülern das Weiterlernen in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen zu ermöglichen. Hierüber sollen Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden. 
	ALT
	NEU
	(1) – (5) ...
	(6) Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“, die die Voraussetzungen für einen Abschluss nach § 21 Abs. 1 nicht erfüllen, können am Ende der Jahrgangsstufe 10 den berufsorientierenden Schulabschluss und, wenn sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben. Bei dem berufsorientierenden Schulabschluss werden auch praxisbezogene Leistungen einbezogen. Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ erhalten am Ende des Bildungsgangs ein Abschlusszeugnis.
	(7) ...
	(1) – (5) ...
	(6) Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“, die die Voraussetzungen für einen Abschluss nach § 21 Abs. 1 nicht erfüllen, können am Ende der Jahrgangsstufe 10 den berufsorientierenden Schulabschluss und, wenn sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, einen der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss erwerben. Bei dem berufsorientierenden Schulabschluss werden auch praxisbezogene Leistungen einbezogen. Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ erhalten am Ende des Bildungsgangs ein Abschlusszeugnis.
	 (7) ...
	ALT
	NEU
	Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die sonderpädagogische Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 7. 
	8.  die Voraussetzungen für den Erwerb des berufsorientierenden Schulabschlusses und für die Gleichwertigkeit mit dem Hauptschulabschluss, 
	9.  ...
	Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die sonderpädagogische Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 7. 
	8.  die Voraussetzungen für den Erwerb des berufsorientierenden Schulabschlusses und für die Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife,
	9.  ...
	ALT
	NEU
	§ 40
	Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs zum nachträglichen Erwerb allgemein bildender und beruflicher Abschlüsse
	(1) Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, den Hauptschulabschluss, den erweiterten Hauptschulabschluss, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife nachträglich zu erwerben. Die Lehrgänge werden an Schulen der Sekundarstufen I und II oder mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an Volkshochschulen eingerichtet. Die Lehrgänge schließen mit Prüfungen ab.
	(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Tagesunterricht, die Abendgymnasien führen berufstätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Abendunterricht zur allgemeinen Hochschulreife. Der Bildungsgang an den Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine sich anschließende zweijährige Qualifikationsphase. § 28 Abs. 6 und die auf Grund des § 28 Abs. 8 erlassene Rechtsverordnung gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass 
	1. – 3. ... 
	Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, kann den mittleren Schulabschluss erwerben. 
	(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, wer mindestens den Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung besitzt und bei Eintritt in die Einführungsphase 
	1. – 2. ... 
	3. einen mindestens halbjährigen Vorkurs erfolgreich besucht hat. Der Vorkurs nach Satz 1 Nr. 3 kann bei Bewerberinnen und Bewerbern entfallen, die eine Eignungsprüfung bestanden haben; für die Eignungsprüfung gilt § 60 Abs. 4 entsprechend.
	(4) – (5) ... 
	(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere für die Lehrgänge und Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. – 3. ... 
	4. die Voraussetzungen für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses, 
	5. ...
	§ 40
	Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs zum nachträglichen Erwerb allgemein bildender und beruflicher Abschlüsse
	(1) Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, die Berufsbildungsreife, die erweiterte Berufsbildungsreife, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife nachträglich zu erwerben. Die Lehrgänge werden an Schulen der Sekundarstufen I und II oder mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an Volkshochschulen eingerichtet. Die Lehrgänge schließen mit Prüfungen ab.
	(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Tagesunterricht, die Abendgymnasien führen berufstätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Abendunterricht zur allgemeinen Hochschulreife. Der Bildungsgang an den Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine sich anschließende zweijährige Qualifikationsphase. § 28 Abs. 6 und die auf Grund des § 28 Abs. 8 erlassene Rechtsverordnung gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass 
	1. – 3. ... 
	Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, erwirbt einen dem mittleren Schulabschluss gleichwertigen Abschluss.
	(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, wer mindestens die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung besitzt und bei Eintritt in die Einführungsphase 
	1. – 2. ... 
	3. einen mindestens halbjährigen Vorkurs erfolgreich besucht hat. Der Vorkurs nach Satz 1 Nr. 3 kann bei Bewerberinnen und Bewerbern entfallen, die eine Eignungsprüfung bestanden haben oder den mittleren Schulabschluss besitzen; für die Eignungsprüfung gilt § 60 Abs. 4 entsprechend.
	(4) – (5) ...
	(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere für die Lehrgänge und Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere
	1. – 3. ... 
	4.  die Voraussetzungen für den Erwerb der Abschlüsse gemäß Absatz 1 und für den dem mittleren Schulabschluss gleichwertigen Abschluss (Absatz 2),
	5. ...
	ALT
	NEU
	§ 42
	Beginn und Dauer der allgemeinen Schulpflicht
	(1) ...
	(2) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten werden Kinder, die in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden werden, zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen. Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die Schulpflicht.
	(3) Die allgemeine Schulpflicht dauert zehn Schulbesuchsjahre und wird durch den Besuch einer Grundschule und einer weiterführenden allgemein bildenden Schule erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler können das zehnte Schulbesuchsjahr auch durch den Besuch einer beruflichen Schule erfüllen, wenn sie den Hauptschulabschluss erworben haben und der Schulaufsichtsbehörde ein Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nachweisen.
	§ 42
	Beginn und Dauer der allgemeinen Schulpflicht
	(1) ...
	(2) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten werden Kinder, die in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden werden, zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen,  wenn kein Sprachförderbedarf besteht. Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die Schulpflicht.
	(3) Die allgemeine Schulpflicht dauert zehn Schulbesuchsjahre und wird durch den Besuch einer Grundschule und einer weiterführenden allgemein bildenden Schule erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler können das zehnte Schulbesuchsjahr auch durch den Besuch einer beruflichen Schule erfüllen, wenn sie die Berufsbildungsreife erworben haben und der Schulaufsichtsbehörde ein Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nachweisen.
	ALT
	NEU
	Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte haben das Recht, in allen grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegenheiten informiert und beraten zu werden. Dazu gehören insbesondere 
	1.   der Aufbau und die Gliederung der Schule und der Bildungsgänge, 
	2.   die Übergänge zwischen den Bildungsgängen und den Schulstufen, 
	3. die Abschlüsse und Berechtigungen der Bildungsgänge der allgemein bildenden und der beruflichen Schulen, 
	4. – 5. ...
	(2) – (3) ...
	(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte individuell und in angemessenem Umfang 
	1. – 3. ... 
	4. bei der Wahl der Bildungsgänge.
	(5) ...
	Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte haben das Recht, in allen grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegenheiten informiert und beraten zu werden. Dazu gehören insbesondere 
	1.   der Aufbau und die Gliederung der Schule, 
	2.   die Übergänge zwischen den Schularten und den Schulstufen, 
	3.  die mit dem Besuch der allgemein bildenden und der beruflichen Schulen verbundenen Abschlüsse und Berechtigungen, 
	4. – 5. ...
	(2) – (3) ...
	(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte individuell und in angemessenem Umfang 
	1. – 3. ... 
	4. bei der Wahl der Schulart und der Bildungsgänge.
	(5) ...
	ALT
	NEU
	(1) ...
	(2) Die für den Unterricht erforderlichen Lernmittel (Schulbücher, ergänzende Druckschriften und andere Unterrichtsmedien) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen vom Land Berlin leihweise zur Verfügung gestellt mit Ausnahme der nach Satz 2 privat zu beschaffenden Lernmittel. Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen oder Schüler sind verpflichtet, sich an der Beschaffung der erforderlichen Lernmittel zu beteiligen (Eigenanteil); von der Zahlung eines Eigenanteils sind Personen ausgenommen, denen die private Beschaffung wirtschaftlich unzumutbar ist. Die dem Unterricht dienenden Arbeitsmittel werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt mit Ausnahme solcher Gegenstände, die von den Schülerinnen und Schülern üblicherweise auch außerhalb des Unterrichts benutzt oder von Schülerinnen und Schülern der Berufsschulen oder der Berufsfachschulen für Altenpflege üblicherweise auch für die Berufsausbildung oder Berufsausübung benötigt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Schülerinnen und Schüler, die sich in einer Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder des Altenpflegegesetzes in der jeweils geltenden Fassung befinden.
	(3) – (4) ...
	(1) ...
	(2) Die für den Unterricht erforderlichen Lernmittel (Schulbücher, ergänzende Druckschriften und andere Unterrichtsmedien) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen vom Land Berlin leihweise zur Verfügung gestellt mit Ausnahme der nach Satz 2 privat zu beschaffenden Lernmittel. Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen oder Schüler sind verpflichtet, sich an der Beschaffung der erforderlichen Lernmittel zu beteiligen (Eigenanteil); von der Zahlung eines Eigenanteils sind Personen ausgenommen, denen die private Beschaffung wirtschaftlich unzumutbar ist. Die Schule kann anstelle der Beschaffung der Lernmittel auch einen Lernmittelfonds einrichten, an dem sich die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen oder Schüler mit dem Eigenanteil beteiligen können. Die dem Unterricht dienenden Arbeitsmittel werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt mit Ausnahme solcher Gegenstände, die von den Schülerinnen und Schülern üblicherweise auch außerhalb des Unterrichts benutzt oder von Schülerinnen und Schülern der Berufsschulen oder der Berufsfachschulen für Altenpflege üblicherweise auch für die Berufsausbildung oder Berufsausübung benötigt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Schülerinnen und Schüler, die sich in einer Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder des Altenpflegegesetzes in der jeweils geltenden Fassung befinden.
	(3) – (4) ...
	ALT
	NEU
	(1) Über die Aufnahme in die Schule entscheidet die zuständige Schulbehörde im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 
	(2) – (5) ...
	(1) Über die Aufnahme in die Grundschule entscheidet die zuständige Schulbehörde im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Im Übrigen entscheidet über die Aufnahme in die Schule die Schulleiterin oder der Schulleiter im Auftrag der Schulbehörde. 
	(2) – (5) ...
	§ 56
	Übergang in die Sekundarstufe I
	§ 56
	Übergang in die Sekundarstufe I
	(1) Die Erziehungsberechtigten wählen den Bildungsgang und die Schulart der Sekundarstufe I, den oder die ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll (Elternwahlrecht). Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht nicht. Die Schülerin oder der Schüler muss für den gewählten Bildungsgang geeignet sein (Absatz 4).
	(1) Die Erziehungsberechtigten wählen die Schulart der Sekundarstufe I, die ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll (Elternwahlrecht). Die Grundlage der Entscheidung bildet ein verbindliches und zu dokumentierendes Beratungsgespräch in der besuchten Grundschule (Absatz 2). Die Erziehungsberechtigten werden darüber hinaus an der weiterführenden Schule, an der sie ihr Kind anmelden wollen, beraten. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht nicht. 
	(2) Die Prognose über die Eignung für einen bestimmten Bildungsgang trifft die Klassenkonferenz der zuvor besuchten Grundschule auf Grund der bisherigen Lern- und Kompetenzentwicklung sowie des Leistungsstandes und Leistungsvermögens der Schülerin oder des Schülers. Die Klassenkonferenz entscheidet nach Maßgabe der Noten und Zeugnisse der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie einer pädagogischen Beurteilung, in welchem Bildungsgang die Schülerin oder der Schüler eine erfolgreiche Teilnahme erwarten lässt (Bildungsgangempfehlung).
	(2) Die Grundschule berät die Erziehungsberechtigten auf der Grundlage der bisherigen Lern- und Kompetenzentwicklung sowie des Leistungsstandes, der Leistungsentwicklung und des Leistungsvermögens der Schülerin oder des Schülers unter Berücksichtigung der Noten und Zeugnisse der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie einer pädagogischen Beurteilung. Die Grundschule gibt dementsprechend eine schriftliche Förderprognose, in welcher weiterführenden Schulart oder Schule das Kind voraussichtlich die optimale Förderung entsprechend seiner Lernentwicklung, Kompetenzen, Leistungen, Begabungen und Neigungen erhalten wird, ab.
	(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die Empfehlung der Grundschule gebunden.
	(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die Förderprognose der Grundschule gebunden.
	(4) Die Schülerinnen und Schüler werden unter Beachtung der Aufnahmekapazität in eine Schule aufgenommen, in der sie ihre erste Fremdsprache fortsetzen können. 
	(4) In die Realschule und das Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler zur Feststellung ihrer Eignung zunächst für die Dauer eines Schulhalbjahres auf Probe aufgenommen. Bestehen sie die Probezeit nicht, müssen sie nach deren Ablauf den Bildungsgang wechseln. Über das erfolgreiche Bestehen der Probezeit entscheidet die Klassenkonferenz in der Regel frühestens zwei Wochen vor dem Ende des Unterrichts in der Probezeit. An der Gesamtschule und an der Hauptschule gibt es keine Probezeit.
	(5) Wer im Gymnasium am Ende der Jahrgangsstufe 7 nicht versetzt wird, wechselt in die Jahrgangsstufe 8 der Integrierten Sekundarschule. Für Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 7 Leistungsrückstände aufweisen, die eine Versetzung gefährdet erscheinen lassen, sind zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler sowie ihren oder seinen Erziehungsberechtigten spätestens zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zu schließen.
	(5) Die Schülerinnen und Schüler werden unter Beachtung der Aufnahmekapazität und nach Maßgabe freier Plätze gemäß den Organisationsrichtlinien der Schulaufsichtsbehörde in eine Schule aufgenommen. In Klassenstufe 7 darf eine Höchstgrenze von 32 Schülerinnen und Schülern pro Klasse nicht überschritten werden. Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so richtet sich die Aufnahme nach den folgenden Kriterien in abgestufter Rangfolge: 
	(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so richtet sich die Aufnahme nach folgendem Verfahren:
	1. die Wahl der angebotenen Sprachenfolge, 
	1.  Mindestens 60 Prozent der Schulplätze werden nach Aufnahmekriterien vergeben, die von der Schule unter Berücksichtigung des Schulprogramms festgelegt werden. Zur Feststellung, ob eine Schülerin oder ein Schüler die Aufnahmekriterien der Schule erfüllt, ist ein Verfahren für die Aufnahme durchzuführen. Die Grundlagen der Aufnahmeentscheidung sind zu dokumentieren. Die Aufnahmekriterien und die Gestaltung des Verfahrens für die Aufnahme unterliegen der Genehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde, hinsichtlich der Aufnahmekriterien im Benehmen, hinsichtlich der Gestaltung des Verfahrens für die Aufnahme im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Schulbehörde.
	2. die Fortsetzung einer bereits in der Grundschule begonnenen Ausbildung an musik- oder sportbetonten Zügen, 
	2.  Mindestens 30 Prozent der Schulplätze werden durch Los vergeben.
	3. die Wahl eines angebotenen Wahlpflichtangebots oder des bestimmten Schulprogramms, 
	4. die Bildungsgangempfehlung gemäß Absatz 2 oder 
	5. die Erreichbarkeit der Schule von der Wohnung unter Berücksichtigung der Lage der Schule zu anderen Schulen mit demselben Bildungsgang. 
	Im Übrigen entscheidet das Los.
	(6) Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vorhandenen Schulplätze sind Schülerinnen und Schüler vorrangig zu berücksichtigen, wenn Umstände vorliegen, die den Besuch einer anderen als der gewünschten Schule unzumutbar erscheinen lassen (besondere Härtefälle).
	(7) Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vorhandenen Schulplätze sind Schülerinnen und Schüler durch die Schulleiterin oder den Schulleiter im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde vorrangig zu berücksichtigen, wenn Umstände vorliegen, die den Besuch einer anderen als der gewünschten Schule unzumutbar erscheinen lassen (besondere Härtefälle). Soweit diese Schulplätze nicht als besondere Härtefälle vergeben werden, erfolgt die Aufnahme nach den in Absatz 6 Nr. 1 und 2 genannten Anteilen.
	(7) Für die Aufnahme in eine Gesamtschule gilt Absatz 5 Satz 3 mit den folgenden Maßgaben: 
	1. Nummer 4 wird so angewendet, dass die Schülerschaft heterogen nach den Bildungsgangempfehlungen für die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium zusammengesetzt ist; dabei soll der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit derselben Bildungsgangempfehlung einen Anteil von 40 Prozent nicht überschreiten, 
	2. besondere Härtefälle werden auf den Anteil der jeweiligen Schülergruppe mit entsprechender Bildungsgangempfehlung angerechnet.
	(8) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten in die von ihnen ausgewählte Schule aufgenommen werden, so sind die Absätze 4 bis 7 auf Zweit- und Drittwünsche anzuwenden, sofern nach Berücksichtigung der Erstwünsche noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Kann die Schülerin oder der Schüler auch in diese Schulen nicht aufgenommen werden, so wird ihren oder seinen Erziehungsberechtigten von der zuständigen Schulbehörde eine aufnahmefähige Schule benannt. Nehmen die Erziehungsberechtigten dieses Angebot nicht wahr, so wird die Schülerin oder der Schüler gemäß § 54 Abs. 3 einer Schule des gewünschten Bildungsgangs zugewiesen.
	(8) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten in die von ihnen ausgewählte Schule aufgenommen werden, so wird ihren oder seinen Erziehungsberechtigten von der zuständigen Schulbehörde eine aufnahmefähige Schule unter Berücksichtigung der Zweit- und Drittwünsche benannt. Nehmen die Erziehungsberechtigten dieses Angebot nicht wahr, so wird die Schülerin oder der Schüler gemäß § 54 Absatz 3 einer Schule der gewünschten Schulart zugewiesen.
	(9) Für den Übergang in die Gesamtschule oder das Gymnasium in Jahrgangsstufe 5 gelten die Absätze 1 bis 8 entsprechend, soweit nicht eine auf Grund des § 18 Abs. 3 erlassene Rechtsverordnung Abweichendes regelt. In das Französische Gymnasium (Collège Français) werden abweichend von Absatz 5 Satz 3 Nr. 1 bis 3 bevorzugt Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die zweisprachig aufgewachsen sind und über Grundkenntnisse hinausgehende französische Sprachkenntnisse besitzen.
	(9) Für den Übergang in Jahrgangsstufe 5 gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend, soweit nicht eine auf Grund des Absatzes 10 Satz 1 Nr. 4 oder § 18 Absatz 3 erlassene Rechtsverordnung Abweichendes regelt. 
	(10) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über den Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstufe I und die Jahrgangsstufe 5 der Gesamtschule und des Gymnasiums durch Rechtsverordnungen zu regeln, insbesondere 
	(10) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über den Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
	1. das Verfahren zur Erstellung der Bildungsgangempfehlung einschließlich der Gewichtung der Kriterien für eine bestimmte Bildungsgangempfehlung, 
	1. das Verfahren und die Kriterien für das verbindliche Beratungsgespräch und die Förderprognose der Grundschule,
	2. die Probezeit einschließlich ihrer Wiederholung und der Voraussetzungen für den Wechsel in einen anderen Bildungsgang, 
	2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der Schule im Sinne von Absatz 5, wobei als Kriterien insbesondere in Betracht kommen: 
	a) Leistung und Kompetenzen,
	b) Übereinstimmung des Leistungsbildes oder der sonstigen persönlichen Voraussetzungen der Schülerin oder des Schülers mit den fachspezifischen Ausprägungen des Schulprogramms,
	c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder eines anderes spezifischen Eignungsfeststellungsverfahrens;
	die Anwendung der Aufnahmekriterien bei der Aufnahmeentscheidung sowie das Nähere über das Verfahren für die Aufnahme einschließlich der Eignungsfeststellung, die Festlegung, ob die Aufnahme zunächst nach Absatz 6 Nr. 1 oder Nr. 2 erfolgt, sowie die Besonderheiten für den Fall, dass es an einer Festlegung der Aufnahmekriterien oder eines Verfahrens für die Aufnahme fehlt,
	3. besondere Härtefälle nach Absatz 6.
	3. besondere Härtefälle nach Absatz 7.
	4.  die Besonderheiten für den altsprachlichen Bildungsgang.
	In der Rechtsverordnung kann für die Jahrgangsstufe 7 in Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Sekundarschulen eine Höchstgrenze von Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe festgelegt werden.
	ALT
	NEU
	§ 58
	Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse
	(1) – (3) ...
	(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule und der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt sowie in Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wird der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 3 und 4 können in der Klassenelternversammlung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse beschließen, dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt wird.
	(5) – (8) ...
	§ 58
	Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse
	(1) – (3) ...
	(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule und der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt sowie in Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wird der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 3 und 4 können in der Klassenelternversammlung mit der Mehrheit der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse beschließen, dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt wird. Abweichend von Satz 2 wird der Lernerfolg in Jahrgangsstufe 3 immer durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt, wenn die Schulanfangsphase jahrgangsstufenübergreifend mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. 
	(5) – (8) ...
	ALT
	NEU
	§ 59
	Versetzung, Aufrücken, Wiederholung, Überspringen, Kurseinstufung
	(1) Entscheidungen über Versetzung, Aufrücken, Wiederholung, Überspringen und Kurseinstufung sollen die Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung der Schülerin oder des Schülers mit den Anforderungen des Bildungsgangs für die jeweilige Jahrgangsstufe in Übereinstimmung halten.
	(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird versetzt, wenn ihr oder sein durch ein Zeugnis oder einen entsprechenden Nachweis ausgewiesener Leistungs- und Kompetenzstand die Erwartung rechtfertigt, dass sie oder er mit Erfolg in der nächsten Jahrgangsstufe mitarbeiten kann. Für Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des Schuljahres deutliche Leistungsrückstände aufweisen, legen die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer koordiniert und gemeinsam mit der jeweiligen Schülerin oder dem jeweiligen Schüler und ihren oder seinen Erziehungsberechtigten aufeinander abgestimmte individuelle Fördermaßnahmen fest, um eine Versetzung zu erreichen.
	(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler die bisherige Jahrgangsstufe desselben Bildungsgangs. Bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahrgangsstufe oder bei Nichtversetzung in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen der Realschule, des Gymnasiums, der mehrjährigen Berufsfachschule, der Fachoberschule, der Berufsoberschule und der Fachschule muss die Schülerin oder der Schüler den bisher besuchten Bildungsgang verlassen. Die Schulaufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus wichtigen Gründen Ausnahmen zulassen.
	(4) In der Grundschule, den Jahrgangsstufen 7 und 8 der Hauptschule, der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, in der Berufsschule, der Berufsfachschule für Altenpflege, in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ sowie in den Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ rücken die Schülerinnen und Schüler jeweils mit Beginn des neuen Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. In Ausnahmefällen kann für die Schülerinnen oder Schüler, die wegen eines längeren Unterrichtsversäumnisses oder aus anderen Gründen nicht hinreichend gefördert werden konnten, eine Wiederholung der bisherigen Jahrgangsstufe angeordnet werden. In den übrigen Fällen erfolgen Versetzungsentscheidungen.
	(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahrgangsstufe einmal freiwillig wiederholen oder spätestens im Anschluss an die Aushändigung des Halbjahreszeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe zurücktreten, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr gewährleistet ist.
	(6) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten eine Jahrgangsstufe überspringen und vorversetzt werden, wenn eine bessere Förderung ihrer oder seiner Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung und eine erfolgreiche Mitarbeit in der höheren Jahrgangsstufe zu erwarten sind.
	(7) Über die Versetzung, ein Aufrücken, eine Wiederholung, einen Rücktritt und ein Überspringen sowie eine Kurseinstufung entscheidet die Klassenkonferenz.
	(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den Voraussetzungen und dem Verfahren der Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, des Aufrückens, des Überspringens und der Kurseinstufung sowie für den Übergang von einem Bildungsgang in einen anderen (Querversetzung) durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann für nicht versetzte Schülerinnen und Schüler eine Leistungsüberprüfung vorgesehen werden, in der nachzuweisen ist, dass die Leistungsmängel überwunden sind und deshalb eine nachträgliche Versetzung gerechtfertigt ist (Nachversetzung). Für Fachschulen kann darin auch festgelegt werden, dass die Versetzung und Wiederholung semesterweise erfolgt. 
	§ 59
	Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, Überspringen, Kurseinstufung
	(1) Grundsätzlich rücken die Schülerinnen und Schüler jeweils mit Beginn des neuen Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. Bis zum Abschluss der Sekundarstufe I finden Jahrgangsstufenwiederholungen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler und ihren oder seinen Erziehungsberechtigten Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zu schließen. In der Sekundarstufe I am Gymnasium, der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und in der Fachoberschule erfolgen Versetzungsentscheidungen.
	(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird versetzt, wenn ihr oder sein durch ein Zeugnis oder einen entsprechenden Nachweis ausgewiesener Leistungs- und Kompetenzstand die Erwartung rechtfertigt, dass sie oder er mit Erfolg in der nächsten Jahrgangsstufe mitarbeiten kann. Für Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des Schuljahres deutliche Leistungsrückstände aufweisen, legen die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer koordiniert und gemeinsam mit der jeweiligen Schülerin oder dem jeweiligen Schüler und ihren oder seinen Erziehungsberechtigten aufeinander abgestimmte individuelle Fördermaßnahmen fest, um eine Versetzung zu erreichen.
	(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler die bisherige Jahrgangsstufe desselben Bildungsgangs. Im Falle des § 56 Abs. 5 Satz 3 ist eine Wiederholung am Gymnasium ausgeschlossen. Bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahrgangsstufe oder bei Nichtversetzung in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen der Fachoberschule muss die Schülerin oder der Schüler den bisher besuchten Bildungsgang verlassen. Bei zweimaliger Nichtversetzung in der Einführungsphase muss die gymnasiale Oberstufe verlassen werden. Die Schulaufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus wichtigen Gründen Ausnahmen zulassen.
	(4) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahrgangsstufe einmal freiwillig wiederholen oder spätestens im Anschluss an die Aushändigung des Halbjahreszeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe zurücktreten, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr gewährleistet ist. Wer das Ziel das Bildungsganges nicht mehr erreichen kann, muss zurücktreten oder den Bildungsgang verlassen.
	(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten eine Jahrgangsstufe überspringen und vorversetzt werden, wenn eine bessere Förderung ihrer oder seiner Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung und eine erfolgreiche Mitarbeit in der höheren Jahrgangsstufe zu erwarten sind.
	(6) Über die Versetzung,  eine Wiederholung, einen Rücktritt und ein Überspringen sowie eine Kurseinstufung entscheidet die Klassenkonferenz.
	(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den Voraussetzungen und dem Verfahren der Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, des Aufrückens, des Überspringens und der Kurseinstufung sowie für den Wechsel von einer Schulart in eine andere durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann für nicht versetzte Schülerinnen und Schüler eine Leistungsüberprüfung vorgesehen werden, in der nachzuweisen ist, dass die Leistungsmängel überwunden sind und deshalb eine nachträgliche Versetzung gerechtfertigt ist (Nachprüfung). Eine Nachprüfung kann auch zum Erreichen eines Abschlusses oder der Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorgesehen werden.
	ALT
	NEU
	§ 69
	Stellung und Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters
	(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter. Sie oder er 
	1. trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeit der Schule, 
	2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und nimmt das Hausrecht wahr,
	3. schließt im Rahmen der Eigenverantwortung der Schule Rechtsgeschäfte für das Land Berlin ab und entscheidet über die Stellung eines Antrags nach § 7 Abs. 3 Satz 4, 
	4. wirkt im Rahmen von § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 bei der Einstellung und Umsetzung der Lehrkräfte mit, 
	5. entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte und des sonstigen pädagogischen Personals und 
	6. vertritt die Schule im Rahmen der Beschlüsse der schulischen Gremien nach außen.
	(2) – (6) ... 
	§ 69
	Stellung und Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters
	(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter. Sie oder er 
	1. trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeit der Schule, 
	2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und nimmt das Hausrecht wahr, 
	3. entscheidet über die Verteilung und Verwendung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesenen Personal- und Sachmittel (§ 7 Abs. 3, 5 und 6),
	4. schließt im Rahmen der Eigenverantwortung der Schule Rechtsgeschäfte für das Land Berlin ab und entscheidet über die Stellung eines Antrags nach § 7 Abs. 3 Satz 4, 
	5. wirkt im Rahmen von § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 bei der Einstellung und Umsetzung der Lehrkräfte mit, 
	6. entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte und des sonstigen pädagogischen Personals und 
	7. vertritt die Schule im Rahmen der Beschlüsse der schulischen Gremien nach außen.
	(2) – (6) ...
	ALT
	NEU
	§ 76
	Entscheidungs- und Anhörungsrechte
	(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 
	1. die Verteilung und Verwendung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesenen Personal- und Sachmittel (§ 7 Abs. 3 bis 5), 
	2. das Schulprogramm und sich daraus ergebende Grundsätze für die Organisation von Schule und Unterricht (§ 8), 
	3. – 7. ...
	8. den Umfang der Differenzierung in der verbundenen Haupt- und Realschule (§ 25 Abs. 2), 
	9. einen Vorschlag für die Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Abs. 4), der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters der Schulleiterin oder des Schulleiters und der Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter an Oberstufenzentren (§ 73 Abs. 1), 
	10. – 12. ...
	(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit einfacher Mehrheit über
	    1. – 7. ...
	8. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) einschließlich der schuleigenen Grundsätze über 
	a) das Warenangebot zum Verkauf in der Schule im Rahmen zugelassener gewerblicher Tätigkeit sowie 
	b) die Werbung an der Schule sowie Art und Umfang des Sponsoring.
	(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören 
	1. – 4. ...
	5. vor der Einrichtung von neuen Bildungsgängen, Fachrichtungen und Schwerpunkten in beruflichen Schulen sowie 
	6. vor wichtigen die Schule betreffenden Entscheidungen der zuständigen Schulbehörde über Schulentwicklungsplanung und Schulwegsicherung sowie vor Bildung und Änderung von Schuleinzugsbereichen an Grundschulen. 
	Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Unterrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt werden.
	§ 76
	Entscheidungs- und Anhörungsrechte
	(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 
	1. die Grundsätze der Verteilung und Verwendung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesenen Personal- und Sachmittel (§ 7 Abs. 3, 5 und 6),
	2. das Schulprogramm und sich daraus ergebende Grundsätze für die Organisation von Schule und Unterricht (§ 8),
	3. die Aufnahmekriterien und das Auswahlverfahren bei Übernachfrage (§ 56 Abs. 6) auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters
	4. – 8. ...
	9. einen Vorschlag für die Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Abs. 4), der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters der Schulleiterin oder des Schulleiters und der Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter an Oberstufenzentren (§ 73 Abs. 1), 
	10. – 12. ...
	(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit einfacher Mehrheit über
	    1. – 7. ...
	8. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) einschließlich der schuleigenen Grundsätze über 
	a) das Warenangebot zum Verkauf in der Schule im Rahmen zugelassener gewerblicher Tätigkeit sowie 
	b) die Werbung an der Schule sowie Art und Umfang des Sponsoring,
	 9.  die Einrichtung von Lernmittelfonds (§ 50 Abs. 2).
	(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören 
	1. – 4. ... 
	5. vor der Einrichtung von neuen Bildungsgängen, Fachrichtungen und Schwerpunkten in beruflichen Schulen,
	6. vor wichtigen die Schule betreffenden Entscheidungen der zuständigen Schulbehörde über Schulentwicklungsplanung und Schulwegsicherung sowie vor Bildung und Änderung von Schuleinzugsbereichen an Grundschulen sowie
	7. vor einer Entscheidung über Kooperationen mit anderen Schulen sowie mit Trägern der Jugendhilfe.
	Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Unterrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt werden.
	ALT
	NEU
	§ 79
	(1) - (2) ... 
	(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder über die Einrichtung einer erweiterten Schulleitung (§ 74 Abs. 1) und mit einfacher Mehrheit insbesondere über 
	1.  Vorschläge für das Schulprogramm sowie die fachliche und pädagogische Entwicklung und innere Organisation der Schule, 
	2.  Grundsätze für die Koordinierung und Auswertung der Unterrichtsgestaltung, der Unterrichtsmethoden sowie für die Lernerfolgskontrollen und anderen pädagogischen Beurteilungen, 
	3.  – 11. ... 
	(4) ... 
	§ 79
	(1) - (2) ... 
	(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder über die Einrichtung einer erweiterten Schulleitung (§ 74 Abs. 1) und mit einfacher Mehrheit insbesondere über 
	1. Vorschläge für das Schulprogramm sowie die fachliche und pädagogische Entwicklung und innere Organisation der Schule, 
	2. Grundsätze des Dualen Lernens,
	3. Grundsätze für die Koordinierung und Auswertung der Unterrichtsgestaltung, der Unterrichtsmethoden sowie für die Lernerfolgskontrollen und anderen pädagogischen Beurteilungen, 
	4. – 12. ...
	(4) ...
	ALT
	NEU
	(1) Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz gebildet. Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Sie entscheidet insbesondere über 
	1.  die Versetzung, Zeugnisse und Abschlüsse sowie das Arbeits- und Sozialverhalten, 
	2. Empfehlungen für den weiteren Bildungsgang der Schülerin oder des Schülers, 
	3.  Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und der Lernerfolgskontrolle, 
	4. – 8. ...
	(2) Soweit die Schule insgesamt oder in Teilen nicht in Klassen gegliedert ist, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz durch die Jahrgangskonferenz oder die Semesterkonferenz mit der Maßgabe wahrgenommen, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter den Vorsitz führt und die Entscheidungen der Jahrgangskonferenz nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 8 die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, die die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler zuletzt regelmäßig unterrichtet haben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Klassenkonferenz entsprechend.
	(1) Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz gebildet. Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Sie entscheidet insbesondere über 
	1. die Versetzung, Zeugnisse und Abschlüsse sowie das Arbeits- und Sozialverhalten, 
	2. die Förderprognose (§ 56 Abs. 2),
	3. Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und der Lernerfolgskontrolle,
	4. – 8. ... 
	(2) Soweit die Schule insgesamt oder in Teilen nicht in Klassen gegliedert ist, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz durch die Jahrgangskonferenz oder die Semesterkonferenz, die jeweils Ausschüsse bilden können, mit der Maßgabe wahrgenommen, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter den Vorsitz führt und die Entscheidungen der Jahrgangskonferenz nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 8 die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, die die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler zuletzt regelmäßig unterrichtet haben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Klassenkonferenz entsprechend.
	(3) Soweit der Unterricht insgesamt oder in Teilen jahrgangsstufenübergreifend durchgeführt wird, gilt Absatz 2 entsprechend.
	ALT
	NEU
	(1) An Oberstufenzentren wird für jede Abteilung eine Abteilungsschülervertretung eingerichtet. Diese setzt sich aus den Schülersprecherinnen und Schülersprechern aller Klassen der jeweiligen Abteilung zusammen. Sind keine Klassen gebildet worden, wählen die Schülerinnen und Schüler jeder Abteilung für jeweils 20 Schülerinnen oder Schüler aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher. Die Abteilungsschülervertretung wählt aus ihrer Mitte zwei gleichberechtigte Abteilungsschülersprecherinnen oder Abteilungsschülersprecher sowie ein beratendes Mitglied in die Abteilungskonferenz und die entsprechenden Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der Erziehungsberechtigten. Soweit innerhalb einer Abteilung sowohl Klassen mit Vollzeitunterricht als auch Klassen mit Teilzeitunterricht vorhanden sind, bilden die Schülersprecherinnen oder Schülersprecher der Klassen mit Vollzeitunterricht sowie die Tagesschülersprecherinnen und Tagesschülersprecher der Klassen mit Teilzeitunterricht statt der Abteilungsschülervertretung jeweils eine eigene Schülervertretung innerhalb der Abteilung. Jede der beiden Schülervertretungen wählt aus ihrer Mitte 
	1.  eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter sowie 
	2.  ein beratendes Mitglied in die Abteilungskonferenz und die entsprechenden Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der Erziehungsberechtigten.
	(2) – (3) ...
	(4) Für Klassen, die die Schülerinnen und Schüler einer beruflichen Schule nur an einzelnen Tagen der Woche besuchen, werden Tagesschülervertretungen gebildet. Ihnen gehören die Sprecherinnen und Sprecher der Klassen an, die jeweils am gleichen Tag der Woche Unterricht haben. Für jede Tagesschülervertretung werden aus der Mitte der jeweiligen Klassensprecherinnen und Klassensprecher zwei gleichberechtigte Tagesschülersprecher gewählt. Die gewählten Tagesschülersprecherinnen und Tagesschülersprecher oder deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind Mitglieder der Gesamtschülervertretung.
	(1) An Oberstufenzentren wird für jede Abteilung eine Abteilungsschülervertretung eingerichtet. Diese setzt sich aus den Schülersprecherinnen und Schülersprechern aller Klassen der jeweiligen Abteilung zusammen. Sind keine Klassen gebildet worden, wählen die Schülerinnen und Schüler jeder Abteilung für jeweils 20 Schülerinnen oder Schüler aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher. Die Abteilungsschülervertretung wählt aus ihrer Mitte zwei gleichberechtigte Abteilungsschülersprecherinnen oder Abteilungsschülersprecher sowie ein beratendes Mitglied in die Abteilungskonferenz und die entsprechenden Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der Erziehungsberechtigten. Die Abteilungsschülervertretung wählt aus ihrer Mitte
	1.  eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter sowie 
	2.  ein beratendes Mitglied in die Abteilungskonferenz und die entsprechenden Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der Erziehungsberechtigten.
	(2) – (3) ...
	ALT
	NEU
	(1) . (3) ...
	(4) Sind innerhalb der Abteilung neben Semestergruppen auch Klassen mit Teilzeitunterricht vorhanden, so gilt § 86 Abs. 1 Satz 5 entsprechend. Die Tagesschülersprecherinnen oder Tagesschülersprecher und die Studierendensprecherinnen oder Studierendensprecher wählen jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter, die oder der an den Sitzungen der entsprechenden Abteilungskonferenz mit beratender Stimme teilnimmt. Mitglieder in der Gesamtschülervertretung sind die jeweiligen Vorsitzenden und ihre Stellvertreterin oder ihr Stellvertreter.
	(5) Sind innerhalb einer Abteilung neben Semestergruppen auch Klassen mit Vollzeitunterricht und solche mit Teilzeitunterricht vorhanden, so bilden
	1. die Studierendensprecherinnen oder Studierendensprecher und die Schülersprecherinnen oder Schülersprecher der Klassen mit Vollzeitunterricht sowie 
	2. die Tagesschülersprecherinnen oder Tagesschülersprecher der Klassen mit Teilzeitunterricht 
	jeweils eine Schülervertretung im Sinne von § 86 Abs. 1 Satz 1. Jede der beiden Schülervertretungen wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter sowie eine Vertreterin oder einen Vertreter, der an den Sitzungen der entsprechenden Abteilungskonferenz mit beratender Stimme teilnimmt. Mitglieder der Gesamtschülervertretung sind die oder der jeweilige Vorsitzende und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter. 
	(1) - (3) ...
	ALT
	NEU
	(1) Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler jeder Klasse, die zu Beginn des Schuljahres in der Mehrzahl minderjährige Schülerinnen und Schüler hat, bilden eine Elternversammlung. Soweit kein Klassenverband gebildet wurde, besteht die Elternversammlung aus den Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufe. Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler können beratend an den Elternversammlungen teilnehmen. Die Lehrkräfte, die in der Klasse oder Jahrgangsstufe unterrichten, sowie die Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprecher der Schülerinnen und Schüler sollen auf Wunsch der Elternversammlung beratend an deren Sitzungen teilnehmen.
	(2) – (5) ...
	(1) Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler jeder Klasse, die zu Beginn des Schuljahres in der Mehrzahl minderjährige Schülerinnen und Schüler hat, bilden eine Elternversammlung. An beruflichen Schulen werden Elternversammlungen nur gebildet, wenn die Mehrheit der Erziehungsberechtigten der minderjährigen Schüler dies wünscht. Soweit kein Klassenverband gebildet wurde, besteht die Elternversammlung aus den Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufe. Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler können beratend an den Elternversammlungen teilnehmen. Die Lehrkräfte, die in der Klasse oder Jahrgangsstufe unterrichten, sowie die Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprecher der Schülerinnen und Schüler sollen auf Wunsch der Elternversammlung beratend an deren Sitzungen teilnehmen.
	(2) – (5) ...
	ALT
	NEU
	(1) ...
	(2) An Oberstufenzentren wird abweichend von § 90 Abs. 1 Satz 1 für jede Abteilung, die vollzeitschulische Bildungsgänge anbietet, eine Abteilungselternvertretung eingerichtet. In anderen Abteilungen kann jeweils eine Abteilungselternvertretung gebildet werden, wenn ihr mindestens drei Klassen oder Jahrgangsstufen angehören. Jede Abteilungselternvertretung kann aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder zwei gleichberechtigte Sprecherinnen und Sprecher und ein beratendes Mitglied der Schulkonferenz wählen. Die Sprecherinnen und Sprecher aller Abteilungselternvertretungen wählen aus ihrer Mitte zwei Mitglieder für den Elternausschuss Berufliche Schulen, die verschiedenen Abteilungen angehören sollen.
	(1) ...
	(2) An Oberstufenzentren wird abweichend von § 90 Abs. 1 Satz 1 für jede Abteilung, die vollzeitschulische Bildungsgänge anbietet, eine Abteilungselternvertretung eingerichtet. In anderen Abteilungen kann jeweils eine Abteilungselternvertretung gebildet werden, wenn ihr mindestens drei Klassen oder Jahrgangsstufen angehören. Jede Abteilungselternvertretung kann aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder zwei gleichberechtigte Sprecherinnen und Sprecher und ein beratendes Mitglied der Schulkonferenz wählen. 
	ALT
	NEU
	Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Schulen, deren pädagogische und organisatorische Bedingungen es erfordern, insbesondere für 
	1. – 2. ... 
	3. die Sportschulen, 
	4. – 5. 
	6. die Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Oberschule,
	7. ...,
	Abweichungen von den Abschnitten I bis V durch Rechtsverordnung zu regeln. 
	Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Schulen, deren pädagogische und organisatorische Bedingungen es erfordern, insbesondere für 
	1. – 2. ... 
	3. die Eliteschulen des Sports, 
	4. - 5. 
	6. das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach
	7. ...,
	Abweichungen von den Abschnitten I bis V durch Rechtsverordnung zu regeln.
	ALT
	NEU
	(1) – (4) ...
	(5) Lehrkräfte bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde (Unterrichtsgenehmigung). Die Unterrichtsgenehmigung ist dem Schulträger zu erteilen, wenn die Lehrkraft die in Absatz 3 Nr. 2 genannte fachliche Eignung erfüllt und die erforderliche persönliche Eignung besitzt. Sie kann befristet erteilt werden, wenn die fachliche Eignung durch gleichwertige freie Leistungen nachgewiesen werden soll.
	(6) – (10) ...
	 (1) – (4) ...
	(5) Lehrkräfte bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde (Unterrichtsgenehmigung). Die Unterrichtsgenehmigung ist dem Schulträger zu erteilen, wenn die Lehrkraft die in Absatz 3 Nr. 2 genannte fachliche Eignung erfüllt und die erforderliche persönliche Eignung besitzt. Sie kann befristet erteilt werden, wenn die fachliche Eignung durch gleichwertige freie Leistungen nachgewiesen werden soll. Besitzt eine Lehrkraft bei Vorliegen der erforderlichen persönlichen Eignung eine Lehramtsbefähigung nach dem Lehrerbildungsrecht eines Landes der Bundesrepublik Deutschland und wird sie entsprechend eingesetzt, so ist die Ausübung der Tätigkeit vor ihrer Aufnahme unter Vorlage der Befähigungsnachweise bei der Schulaufsichtsbehörde anzuzeigen; einer Unterrichtsgenehmigung bedarf es nicht. Die Schulaufsichtsbehörde kann die Ausübung einer Tätigkeit als Lehrkraft untersagen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 4 nicht vorliegen oder später weggefallen sind.
	(6) – (10) ...
	ALT
	NEU
	(1) ...
	(2) Über die Anerkennung darf nicht entschieden werden, bevor der erste Schülerjahrgang die letzte Jahrgangsstufe der Schule erreicht hat, frühestens jedoch im zweiten Jahr nach Eröffnung der genehmigten Ersatzschule; bei Schulen, die mehrere Schulstufen umfassen, kann die Anerkennung zunächst allein für die untere Schulstufe verliehen werden.
	(1) ...
	(2) Über die Anerkennung darf nicht entschieden werden, bevor der erste Schülerjahrgang die letzte Jahrgangsstufe der Schule erreicht hat, frühestens jedoch im zweiten Jahr nach Eröffnung der genehmigten Ersatzschule; bei Schulen, die mehrere Schulstufen umfassen, kann die Anerkennung zunächst allein für die untere Schulstufe verliehen werden. Letzte Jahrgangsstufe im Sinne von Satz 1 ist bei Schulen, die nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, in der Sekundarstufe I die Jahrgangsstufe 10.
	ALT
	NEU
	(1) – (4)
	(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als zuständige Schulbehörde die äußeren Schulangelegenheiten der beruflichen Schulen, der Staatlichen Technikerschule, der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik, der Schulfarm Insel Scharfenberg und der Schulen mit sportbetontem Schwerpunkt (zentral verwaltete Schulen). Die Bestimmungen des § 109 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.
	(6) – (9) ...
	(1) – (4)
	(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als zuständige Schulbehörde die äußeren Schulangelegenheiten der beruflichen Schulen, der Staatlichen Technikerschule, der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik, der Schulfarm Insel Scharfenberg und der Eliteschulen des Sports (zentral verwaltete Schulen). Die Bestimmungen des § 109 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.
	(6) – (9) ...
	ALT
	NEU
	(1) Für die beruflichen Schulen werden ein Lehrerausschuss Berufliche Schulen, ein Schülerausschuss Berufliche Schulen und ein Elternausschuss Berufliche Schulen gebildet. Sie dienen der Wahrnehmung der schulischen Interessen der jeweiligen Gruppe sowie der Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit im Beirat Berufliche Schulen.
	(2) Den Ausschüssen Berufliche Schulen gehören jeweils die nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 (Lehrkräfte), § 86 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 (Schülerinnen und Schüler) und § 87 Abs. 1 Satz 4 (Studentinnen und Studenten) sowie § 91 Abs. 2 Satz 4 (Eltern) von den entsprechenden Gremien gewählten Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Schulen an. Sofern an staatlich anerkannten Ersatzschulen Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, Schülerinnen oder Schüler oder Erziehungsberechtigten gewählt worden sind, gehören je zwei von ihnen dem jeweiligen Bezirksausschuss mit beratender Stimme an.
	(3) – (4) ...
	(1) Für die beruflichen Schulen werden ein Lehrerausschuss Berufliche Schulen und ein Schülerausschuss Berufliche Schulen gebildet. Sie dienen der Wahrnehmung der schulischen Interessen der jeweiligen Gruppe sowie der Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit im Beirat Berufliche Schulen.
	(2) Den Ausschüssen Berufliche Schulen gehören jeweils die nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 (Lehrkräfte), § 86 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 (Schülerinnen und Schüler) und § 87 Abs. 1 Satz 4 (Studentinnen und Studenten) von den entsprechenden Gremien gewählten Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Schulen an. Sofern an staatlich anerkannten Ersatzschulen Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, Schülerinnen oder Schüler gewählt worden sind, gehören je zwei von ihnen dem jeweiligen Bezirksausschuss mit beratender Stimme an.
	(3) – (4) ...
	(1) - (3) ...
	(4) Der Landesschulbeirat besteht aus 
	1. – 6. ... 
	7. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Landessportbundes Berlin, die oder der von diesem benannt wird.
	Die Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigten der staatlich anerkannten Ersatzschulen, die Mitglieder der Landesausschüsse sind, gehören dem Landesschulbeirat mit beratender Stimme an. An den Sitzungen des Landesschulbeirats kann die oder der Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses mit beratender Stimme teilnehmen.
	(5) ... 
	(1) - (3) ...
	(4) Der Landesschulbeirat besteht aus 
	1. – 6. ...
	7. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Landessportbundes Berlin, die oder der von diesem benannt wird,  
	8. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Landesjugendhilfeausschusses, die oder der von diesem benannt wird.
	Die Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigten der staatlich anerkannten Ersatzschulen, die Mitglieder der Landesausschüsse sind, gehören dem Landesschulbeirat mit beratender Stimme an. 
	(5) ...
	ALT
	NEU
	(1) Für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählten schulischen und überschulischen Mitwirkungsgremien finden bis zur regelmäßigen Neuwahl die Vorschriften des Schulverfassungsgesetzes vom 5. Februar 1979 (GVBl. S. 398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 2002 (GVBl. S. 199), und der Wahlordnung zum Schulverfassungsgesetz vom 8. August 1979 (GVBl. S. 1518) Anwendung. 
	(2) Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Benennungsverfahren nach den §§ 23 oder 24 des Schulverfassungsgesetzes eingeleitet wurde, finden diese Bestimmungen für die Durchführung dieses Benennungsverfahrens weiterhin Anwendung.
	(3) Auf Maßnahmen der Schule nach § 7 Abs. 3 Satz 3 dieses Gesetzes findet § 3 a Abs. 3 und 4 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin bis zu einer Neuregelung der personalvertretungsrechtlichen Bestimmungen über die Beteiligung der Personalvertretung weiter Anwendung.
	(4) Die in § 13 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes genannten Voraussetzungen finden auf Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Religionslehrer in einer öffentlichen Schule tätig waren oder bis zum 20. Dezember 2002 in Deutschland eine rechtlich geregelte Ausbildung zum Religionslehrer begonnen hatten, keine Anwendung. Personen, die vor dem 1. August 2006 den Religions- oder Weltanschauungsunterricht in einer öffentlichen Schule im Land Berlin erteilt haben, können den erforderlichen Nachweis über die deutschen Sprachkenntnisse gemäß § 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 bis spätestens zum 31. Juli 2008 nachreichen.
	(1) Die in § 13 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes genannten Voraussetzungen finden auf Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Religionslehrer in einer öffentlichen Schule tätig waren oder bis zum 20. Dezember 2002 in Deutschland eine rechtlich geregelte Ausbildung zum Religionslehrer begonnen hatten, keine Anwendung. 
	(5) Für Schülerinnen und Schüler, die sich bis zum Beginn des Schuljahres 2009/2010 (einschließlich) in den Jahrgangsstufen 11, 12 oder 13 der gymnasialen Oberstufe befinden, finden an Stelle der Bestimmungen über die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe § 32 Abs. 4 bis 6 und § 33 Abs. 1 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin mit der Maßgabe Anwendung, dass sich die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe nach § 28 Abs. 4 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 5 Satz 1 dieses Gesetzes richtet; Absatz 8 Satz 2 bleibt unberührt. Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Übergangsregelungen zu treffen, insbesondere zum Rücktritt in den folgenden Schülerjahrgang.
	(2) Für Schülerinnen und Schüler, die sich bis zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 (einschließlich) in den Jahrgangsstufen 12 oder 13 der gymnasialen Oberstufe befinden, finden an Stelle der Bestimmungen über die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe § 32 Abs. 4 bis 6 und § 33 Abs. 1 des Schulgesetzes für Berlin in der in der bis zum Inkrafttreten des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26) geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass sich die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe nach § 28 Abs. 4 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 5 Satz 1 in der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden Fassung richtet. Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Übergangsregelungen zu treffen, insbesondere zum Rücktritt in den folgenden Schülerjahrgang.
	(6) Bis zum Beginn des Schuljahres 2004/2005 (einschließlich) sind für den Beginn der Schulpflicht, für das Alter für eine vorzeitige Aufnahme in die Schule und für die Feststellung der Schulreife § 8 Abs. 1 und 2 sowie § 9 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin weiterhin anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt findet § 28 Abs. 1 und 2 des vorgenannten Gesetzes mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Aufnahme in die Vorklasse letztmalig zum Schuljahr 2004/2005 erfolgt.
	(7) Bis zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 ist für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 der Grundschule § 28 Abs. 5 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin weiterhin anzuwenden.
	(8) Für den Erwerb des Realschulabschlusses einschließlich des Erwerbs einer dem Realschulabschluss gleichwertigen Schulbildung finden bis zum Abschluss des Schuljahres 2004/2005 die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen weiterhin Anwendung. Für die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, die Berufsoberschule und das Abendgymnasium tritt bis zum Schuljahr 2005/2006 der Realschulabschluss an die Stelle des mittleren Schulabschlusses.
	(9) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Aufbauklassen des Gymnasiums (Klassenstufen 9 und 10) besuchen, finden die bisherigen Bestimmungen Anwendung.
	(10) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Grundschule und die Jahrgangsstufe 8 der Hauptschule besuchen, finden § 27 Abs. 3, § 28 Abs. 5 und § 29 Abs. 2 Satz 1 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin Anwendung.
	(11) Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gemäß § 14 Abs. 3 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin im elften Schuljahr ein schulisches Berufsgrundbildungsjahr oder einen anderen Vollzeitlehrgang an der Berufsschule besuchen, sind bis zum Ende des Schuljahres 2003/2004 berufsschulpflichtig.
	(12) In den Schuljahren 2004/2005 bis 2006/2007 (einschließlich) können an der Berufsschule einjährige berufsbefähigende Lehrgänge für Schülerinnen und Schüler eingerichtet werden, die nach neun Schulbesuchsjahren nicht mindestens die Jahrgangsstufe 8 einer allgemein bildenden Schule erreicht oder an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ die Jahrgangsstufe 9 erfolgreich durchlaufen haben und nicht entsprechend in der allgemein bildenden Schule oder der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ gefördert werden können; § 39 Abs. 8 Satz 2 und 3 des bisherigen Schulgesetzes für Berlin findet Anwendung. Mit dem Besuch dieser Lehrgänge wird abweichend von § 42 Abs. 3 Satz 1 die allgemeine Schulpflicht erfüllt.
	(13) § 19 Abs. 6 Satz 12 gilt nicht für Kinder, die in schulischen Betreuungsformen vor dem 1. August 2005 ihre ergänzende Betreuung begonnen haben, soweit nicht nach diesem Zeitpunkt eine Erweiterung des Betreuungsumfangs erfolgt oder eine Betreuung über die vierte Klassenstufe hinaus fortgeführt werden soll.
	(14) Der Ethikunterricht gemäß § 12 Abs. 6 wird schrittweise eingeführt. Abweichend von § 12 Abs. 6 Satz 1 wird das Fach Ethik im Schuljahr 2006/2007 in der Jahrgangsstufe 7, im Schuljahr 2007/2008 in den Jahrgangsstufen 7 und 8 sowie im Schuljahr 2008/2009 in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 unterrichtet.
	(3) Im Schuljahr 2010/2011 können letztmalig 7. Klassen der Hauptschulen, Realschulen, verbundenen Haupt- und Realschulen und Gesamtschulen eingerichtet werden, sofern die Schulen dieser Schularten nicht bereits in Integrierte Sekundarschulen umgewandelt oder zusammengelegt wurden.
	(4) Hauptschulen, Realschulen, verbundene Haupt- und Realschulen und Gesamtschulen, die nicht zu einer Integrierten Sekundarschule werden, sind spätestens zum Ende des Schuljahres 2010/2011 aufzuheben.
	(5) Schülerinnen und Schüler, die sich zum Zeitpunkt der Änderung der Schulart ihrer Schule in eine Integrierte Sekundarschule in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 befinden oder die im Schuljahr 2010/2011 eine Haupt-, Real-, verbundene Haupt- und Realschule oder eine Gesamtschule besuchen, setzen ihren Schulbesuch in der Sekundarstufe I nach den bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] für die besuchte Schulart geltenden Bestimmungen fort; dies gilt auch für den Erwerb von Abschlüssen und die Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe. Sofern für Schülerinnen und Schüler gemäß Satz 1 nach Wiederholung keine Jahrgangsstufe der bisher besuchten Schulart folgt, werden sie einer Klasse der Integrierten Sekundarschule zugewiesen; die Möglichkeit eines Schulartwechsels bleibt unberührt. Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Übergangsregelungen zu treffen, insbesondere zu den Besonderheiten in Fällen des Satzes 2. 
	(6) Im Schuljahr 2010/2011 gilt § 17 in der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass zu den in Absatz 3 Nr. 2 genannten Schularten die Integrierte Sekundarschule hinzutritt.
	(7) Für die Aufnahme zum Schuljahr 2010/2011 gilt § 56 in der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom [ ... einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden Fassung mit Ausnahme des Absatzes 5 Satz 2 sowie mit der Maßgabe, dass für Integrierte Sekundarschulen die für die Gesamtschule geltenden Bestimmungen Anwendung finden. § 56 Abs. 10 Satz 2 bleibt unberührt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	ALT
	NEU
	(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2004 in Kraft.
	(2) Die Regelungen über die Sprachstandsfeststellung und die Sprachförderkurse in § 55 Abs. 2 sind erstmalig zur Anmeldung für das Schuljahr 2005/ 2006 anzuwenden.
	(3) Die Regelungen über die Schulanfangsphase in § 20 Abs. 1 bis 3 und 7 sowie in § 59 Abs. 4 Satz 1 sind erstmals zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 anzuwenden.
	(4) Die Regelungen über den mittleren Schulabschluss in den §§ 21, 22 Abs. 3, § 23 Abs. 4, § 24 Abs. 3, § 26 Abs. 3 und § 36 Abs. 6 sowie gemäß § 27 Nr. 9, § 29 Abs. 6 Nr. 5, § 30 Abs. 5 Nr. 6, § 31 Abs. 4 Nr. 6, § 34 Abs. 3 Nr. 5 und § 40 Abs. 6 Nr. 4 sind erstmals zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 anzuwenden.
	(5) In die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler erstmals zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 aufgenommen.
	(6) Die Bestimmung über den berufsorientierenden Schulabschluss in § 36 Abs. 6 wird erstmals zum Abschluss des Schuljahres 2006/2007 angewendet.
	(7) Abweichend von Absatz 1 tritt § 20 Abs. 6 am 1. August 2005 in Kraft. Grundlage für die organisatorische Umstellung der Grundschule nach § 20 Abs. 6 ist eine Gesamtkonzeption für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern.
	(8) Vorschriften dieses Gesetzes, mit denen die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung ermächtigt wird, Regelungen im Wege von Rechtsverordnungen zu treffen, treten abweichend von Absatz 1 am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
	(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2004 in Kraft.
	(2) In die zweijährige Form der gymnasialen Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler erstmals zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 aufgenommen.
	(3) Die Integrierte Sekundarschule wird spätestens zum Schuljahr 2011/2012 durch Neugründung oder durch Zusammenlegung oder Umwandlung von Schulen der Schularten Hauptschule, Realschule, verbundene Haupt- und Realschule, Gesamtschule und gegebenenfalls Gymnasium eingerichtet. 
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